Zeitschrift: Jahrbuch fir schweizerische Geschichte

Band: 27 (1902)

Artikel: Die Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft, besonders zu
Zirich im XVI. Jahrhundert

Autor: Schiess, Traugott

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-36842

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-36842
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

DIL

BEZIEHUNGEN GRAUBUNDENS
LUR EIDGENOSSENSCHAFT,

BESONDERS 7U ZURICH,

M

XVI. JAHRHUNDERT.

Yoxn

TRAUGOTT SCHIESS.



Leere Seite
Blank page
Page vide



Vorwort.

Zur Abfassung vorliegender Arbeit gab den Anstoss die
diesjihrige Versammlung der Allgemeinen geschichtforschenden
Gesellschaft der Schweiz in Chur, da der Vorstand der Historisch-
antiquarischen Gesellschaft Graubiindens den Verfasser beauf-
tragte, auf diesen Anlass hin ein Referat auszuarbeiten iiber die
Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft, besonders zu
Ziirich, im sechszehnten Jahrhundert. Um in der kurz bemessenen
Zeit dem Thema nach allen Seiten einigermassen gerecht zu
werden, musste sich der Vortragende mit Hervorhebung der
wichtigsten Thatsachen begniigen; er durfte nicht allzusehr ins
Detail eingehen und konnte namentlich iiber die privaten Be-
ziehungen nur summarisch referieren. Fiir den Druck im Jahr-
buch fiir Schweizerische Geschichte wurde ihm jedoch in ent-
gegenkommendster Weise die Befugnis eingeriumt, den Vortrag
nach Gutdiinken weiter auszufithren, und so erscheint derselbe
hier in betrichtlich erweiterter Gestalt. Gleichwohl will und kann
diese Darstellung auf Vollstindigkeit keinen Anspruch erheben,
sondern soll nur ein einigermassen abgerundetes, iibersichtliches
Bild der in Betracht kommenden Verhiltnisse geben auf Grund
des beschriinkten Quellenmaterials, das fiir die Ausarbeitung des
Vortrages herangezogen werden konnte.

Die Hauptquelle bildeten die eidgendssischen Abschiede aus
dem sechszehnten Jahrhundert; zur Erginzung derselben wurden
namentlich die Briefe aus der Reformationszeit beniitzt, die teils
im Druck vorlagen, teils von dem Verfasser wihrend der letzten
Jahre in grosserer Zahl gesammelt worden sind. Auch nach
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dieser Richtung hin kann die Abhandlung nicht als abschliessend
bezeichnet werden; sondern sie verfolgt mehr den Zweck, darauf
hinzuweisen, wie wertvolle Aufschliisse diese noch viel zu wenig
erforschten Briefsammlungen oft gewidhren. Wenn erst einmal die
dort verborgenen Schitze leichter zugiinglich gemacht sind, wird
sich vielleicht Gelegenheit bieten, die vorliegende Darstellung
zu erginzen und zu vertiefen. Dazu miissten dann namentlich
auch die Biindner Akten des ziircherischen, sowie die Akten und
Protokolle des biindnerischen Staatsarchives und des bischoflichen
Archives in Chur beigezogen werden, deren Verwertung fiir dies-
mal ausgeschlossen war.

Friihere specielle Bearbeitungen des Gegenstandes liegen,
soviel dem Verfasser bekannt geworden, nicht vor; dagegen ist
in den umfassenderen Arbeiten von Wilhelm Oechsli «Orte und
Zugewandte» (im Jahrbuch fiir Schweizerische Geschichte, Bd. XIII,
1888) und Wilhelm Plattner «Der Freistaat der drei Biinde und
sein Verhiiltnis zur alten Eidgenossenschaft> (Davos 1895) das
sechszehnte Jahrhundert auch mehr oder weniger eingehend
beriicksichtigt, so dass mannigfache Berithrung mit diesen beiden
Schriften nicht zu vermeiden war.

I. Das erste Viertel des XVI. Jahrhunderts.

Wenn im Folgenden der Versuch gemacht wird, darzustellen,
wie die Beziehungen Graubiindens zur KEidgenossenschaft und
besonders zu Ziirich im Laufe des sechszehnten Jahrhunderts
sich gestaltet haben, so scheint es in mehrfacher Hinsicht an-
gezeigt, dem ersten Viertel des Jahrhunderts eine gesonderte
Betrachtung zu widmen; denn die Wirkungen der Reformation,
welche die gemeineidgendssischen Beziehungen so ginzlich um-
gestaltet hat, machten sich auch in dem Verhiltnis der drei
Biinde zu den eidgendssischen Orten geltend und dringten jene in
eine ganz andere Stellung, als sie bis dahin eingenommen hatten.
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In den Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft
brachte der Beginn des sechszehnten Jahrhunderts keine Ande-
rung hervor. Um so bedeutsamer aber waren die unmittelbar
vorausgehenden Jahre fiir die Gestaltung des gegenseitigen Ver-
hilltnisses gewesen.  Bedrohung durch einen gemeinsamen Feind
hatte in den Nachbarn, die schon lingst freundschaftliche Be-
zichungen unterhielten, das Bediirfnis nach einer engeren Ver-
bindung geweckt, und so waren sie zu einander in ein Bundes-
verhiltnis getreten, das nicht nur in das neue Jahrhundert hinein
erhalten blieb, sondern wenig veriindert bis zum Untergang der
alten Eidgenossenschaft Bestand hatte,

Am 21. Januar 1497 war das Biindnis der Grauen Bundes
mit den VII alten Orten abgeschlossen worden und am 13. De-
cember 1498 der Gotteshausbund unter den gleichen Bedingungen
ihm beigetreten. Nicht fest genug, um die zwei Biinde zu Orten
der Eidgenossenschaft zu erheben, und doch ganz verschieden von
den Vertriigen mit den andern Zugewandten, war dieses Biind-
nis ein «blosser Ireundschaftsvertrag, der eigentlich nur durch
die Ewigkeit seiner Dauer und durch die Umstinde, unter denen
er geschlossen wurde, eine weitergehende Bedeutung erhielt» 1).
Im Schwabenkrieg hatte der junge Bund eben seine Probe be-
standen, und die gemeinsamen Kimpfe hatten das Verhiiltnis
der Verbiindeten zu einander weit inniger gestaltet, als der Wort-
laut des Bundesvertrages erwarten liess. Denn die drei Biinde galten
jetzt als ein Glied der Eidgenossenschaft, obwohl der Bund der
Zehn Gerichte noch gar nicht in die Vereinigung aufgenommen,
die beiden andern aber nur mit den VII alten Orten verbiindet
waren und selbst im Jahr 1500 erst seitens der Stadt Chur die
Besiegelung des Bundes stattgefunden hatte, withrend eine Bot-
schaft von Ziirich, die «soliches da oben an die von Churwal
bracht, von Inen uffgezogen» wurde?2).

1) Vgl. W. Oechsli, Orte und Zugewandte, Jahrbuch f. Schweiz. Gesch.
XIIL, 8. 8s1f.

) Eidg. Absch. HI 2, 8. 4 ww (8. Jan. 1500).

[
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Diese Auffassung des gegenseitigen Verhdltnisses hatte etwa
withrend des ersten Viertels des sechszehnten Jahrhuoderts Be-
stand. Sie gibt sich namentlich darin zu erkennen, dass man
die Bundesgenossen aus Curwalen gleich den Wallisern in den
Pensionen- und den Beibrief hineinzuziehen strebte und sie bat,
die eidgendssischen Tagsatzungen zu besuchen, um gemeinsam
zu beraten, was aller Nutzen und Ehre erfordere!). Besonders
bis zum Jahre 1516, d. h. bis zum Abschluss des ewigen Friedens
mit Frankreich, wurde der Beisitz an den Tagsatzungen den drei
Biinden in weitem Umfange gewihrt, und sie bewiesen durch
héufige Teilnahme, dass auch sie sich als Glieder der Eidgenossen-
schaft fiihlten?). Gleichwohl wahrten sie aber in auswirtigen
Angelegenheiten durchaus ihre Unabhiingigkeit, und damit ver-
fehlten sie sich keineswegs gegen das Biindnis; denn in ihm war
beiden Teilen ausdriicklich das Recht vorbehalten, sich in neue
Verbindungen einzulassen, nur sollte der Bund mit den Eidge-
nossen allen andern vorgehen. Wenn die letztern es dennoch
sehr ungern sahen, dass ihre Verbiindeten in der Zeit der Mai-
linderfeldziige ihre eigenen Wege gingen, so ist dies eben auch
ein Beweis fiir die Thatsache, dass der Schwabenkrieg zwischen
den Bundesgenossen eine weit engere Gtemeinschaft gekniipft
hatte, als der Bundesbrief vorsah. Besonders in dem Verhiltnis
zu Frankreich machte die ganz abweichende Politik der drei
Biinde sich in unliebsamer Weise geltend und erregte bei den
Eidgenossen vielfach argen Anstoss.

1) Vgl. Oechsli, a. a. 0., S. 83. Die III Binde errichteten schon
1500 einen Pensionenbrief (25. Febr. 1500, E. A. III 2, S. 1316 f. mit-
geteilt im Anschluss an den eidgenéssischen Pensionenbrief vom 21. Juli
1503), dhnlich dem spiteren eidgenossischen, in den man sie hineinzu-
ziehen trachtete (K. A. III 2, 8. 258, 3. Mirz 1503, und nochmals S. 945 e.
12. Dez. 1515); doch blieben beide ebenso erfolglos wie die nachmalige
Verordnung gegen ungehorsame Knechte (K. A. III 2, S. 1044 m,
3. Miirz 1517).

%) Vgl. Oechsli, a. a. 0., S. 83 und 144f.
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Schon 1496 (24. Januar) hatte der Obere Bund mit Karl VIII.
von Frankreich ein Biindnis geschlossen, das sich an dasjenige
der Kidgenossen von Ziirich, Luzern, Uri, Nidwalden, Zug, Glarus,
Freiburg und Solothurn vom 1. November 1495 anlehnte; aber
die beiden andern Biinde hielten sich nicht nur von der Verbin-
dung mit Frankreich fern, sondern gingen sogar ohne den dritten
am 27. October 1500 cine zwanzigjihrige Vereinigung mit dem
romischen Konig Maximilian ein, welcher hinwieder der fran-
zosisch gesinnte Obere Bund fern blieb!). Infolge dieser ab-
lehnenden Haltung der Mehrheit der Biinde gegeniiber Frankreich
sahen sich in den Jahren 1500 und 1501 die Eidgenossen wieder-
holt veranlasst, von Unterstiitzung der Feinde des Konigs abzu-
mahnen?). Als sie dann aber 1503 selbst gegen ihn zu Felde
zogen, angerufen von den drei Lindern, erging auch an die
Biindner eine Aufforderung; sie leisteten ihr Folge und wurden
in den Frieden von Arona eingeschlossen ?).

Wiihrend jedoch die Eidgenossen kurz nachher die Maildnder
Capitel mit dem franzosischen Konig erneuerten, hielten sich die
Biindner immer noch fern; erst allmihlich &nderten sie ihre Stel-

') In den eidgendssischen Abschieden (II[ 2, S. 18k, 11. Mirz 1500)
ist allerdings die Rede davon, dass eine Botschaft in Chur darauf dringen
solle, dass die III Biinde die angenommene Einigung mit dem Kinig von
Frankreich halten und seinen Widerwirtigen keine Gunst oder Hilfe
thun machten; sonst aber ist von einem solchen Biindnis absolut nichts
bekannt. Man darf deshallb wohl an jene nur von dem Obern Bund ein-
gegangene Verbindung denken und hat somit in dem Document, das bei
C. Jecklin, Urkunden zur Staatsgeschichte Graubiindens, 11, Heft, S. 67f.
mitgeteilt ist, die von Oechsli, a. a. 0., S. 83 Anm. 5, vermisste Urkunde zu
sehen; gerade das ungleiche Verhalten der Biinde gegen Oesterreich scheint
auch fiar diese Annahme zu sprechen.

) Vgl. E. A, 11T 2, 8. 14 k (20. Febr. 1500); S. 18k (11. Miirz 1500):
S. 126w (Juni 1501); S. 138b (6. Sept. 1501).

%) Auch Ansprachen, «<so min gniidiger Herr von Chur — desglichen
die von den pinden in Curwal — an die kiniglich Majestit vermeinen
zu haben», wurden zu gitlichem Austrag in Aussicht genommen; vgl.
E. A 111 2, 8. 1305 ff. besonders 8. 1306 und dazu S. 215 (10. April 1503),
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lung. Im Mirz 1507 wurde berichtet, sie seien ungehalten, dass
man ihnen fiir den franzosischen Dienst keine Mannschaft aufer-
legt habe, und Ende Mai 1509 war das Geriicht verbreitet, dass
sie um eine Vereinung mit Frankreich oder mit den Venedigern
angegangen wiirden!). Die Tagsatzung, welche sich inzwischen
ganz von I'rankreich abgewendet hatte, forderte darum die Grau-
biindner schriftlich auf, sich in nichts einzulassen, sondern zu
gemeinsamer Beratung Boten nach Luzern zu senden. Jedoch
die Mahnung fand kein Gehor: an den Verhandlungen, die im
Juni und Juli in Luzern gepflogen wurden, nahmen die Biindner
nicht teil, sondern traten um die gleiche Zeit in eine Vereinung
mit Frankreich2); dies erregte so sehr den Unwillen der Ver-
biindeten, dass zu Anfang des ndchsten Jahres in Schwyz be-
schlossen wurde zu beraten, ob man durch Boten oder schriftlich
die Biinde von der Vereinung abmahnen oder gar sie veran-
lassen solle, das Biindnis (mit den eidgendssischen Orten) aunfzu-
geben; der Bote von Ziirich sollte zu dieser Beratung auf den
nidchsten Tag ihren (d. h. den Biindner) Bundesbrief mitbringen #).
Als aber im Mai eine Gesandtschaft der III Biinde deren Vor-
gehen auf der Tagsatzung rechtfertigte mit dem Hinweis darauf,
dass der heilige Stuhl, das rémische Reich, dic Eidgenossen und
alle friiheren Biindnisse in der Vereinung vorbehalten seien
und dass sie allzeit Leib und Gut zu den Eidgenossen setzen
wollten, da fiel die Antwort recht glimpflich aus: man hitte sich
von ihnen dieser Siinderung nicht versehen (die Eidgenossen
standen nimlich jetzt mit dem Papst in Biindnis), wolle aber
ihr Anbringen in den Abschied nehmen, und von einer Ldsung
des Bundesverhiiltnisses war nicht mehr die Rede, sicherlich weil

) E. A 11T 2, S. 365b, vgl. S. 369 f (10. April 1507); S. 63g
(31. Mai 1509).

=) E. AL 1D 2, Beil. 14 B, 8. 13271, (Cremona, 24. Juni 1509). Die
Verhandlungen in Luzern s. ebenda 8. 464, 466, 169 (13. und 27. Juni.
24. Juli 1509).

N K. AT 2, S0 474 ¢ (13, Jan. 1510).
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man sich der Bedeutung der Biinde fiir die Eidgenossenschaft
wolil bewusst war und ihnen ihre Teilnahme am Schwabenkrieg
noch immer hoch anrechnete ).

Wie unleidlich jedoch dieser Zustand war, dass die Bundes-
verwandten in feindlichen Heeren standen, das trat bald genug
zu Tage. Schon zu Anfang Juni wurden die Biindner aufge-
fordert, die lhrigen aus Mailand heimzurufen, und Ende Juli
erging die Mahnung, sie sollten ihre Knechte nicht dem Konig
zulaufen lassen «wider unser zeichen», sondern getreues Aufsehen
iiben. Zwei Monate spiiter warben gleichzeitig der Papst und
Frankreich in Graubiinden, weshalb die Tagsatzung Boten ab-
ordnete, um die Bundesgenossen zu ermahnen, «dass sie uns
diesmal keinen Auflauf machen». Bald darauf sah man sich ge-
nitigt, Einsprache zu erheben, weil in Chur und sonst in Biinden
eidgendssische Knechte fiir den Dienst des Konigs von Frankreich
angeworben wurden 2). Im Januar 1511 richteten die Eidgenossen
an Graubiinden eine dringende Mahnung, die Absendung von
Knechten zum franzisischen Heere doch zu unterlassen aus Riick-
sicht auf die Verbindung der Eidgenossen mit dem Papste und
auf die schlimmen Folgen, die eintreten kénnten, wenn letzterer
kraft dieses Biindnisses Zuzug begehre ; jedoch sowohl diese, wie
spitere Vorstellungen blieben fruchtlos®). Erst im November 1511
begannen die Biindner von der gefiihrlichen Lage sich ernstlich
Rechenschaft zu geben ; eine Botschaft erdffnete in ihrem Namen
der Tagsatzung, man befiirchte fir das an {ranzosisches und
kaiserliches Gebiet grenzende, ohnehin durch Teurung heimge-
suchte Land; wenn der Krieg ausbrechen sollte, schlimme Folgen

) E. AT 2, 8. 487 a (13, Mai 1510); man vergleiche die Ausse-
rang, welehe spiter bei Anlass anderer Misshelligkeiten mit den Biindunern
gethan wurde, ecbenda S. 602a (3. Mirz 1512).

2) B. A 1L 2, S. 489¢ (3. Juni 1510); S. 497 ¢ (31. Juli); S. 513
(30. Sept.); 8. 5151 (29. Oct); S. 522b und 525a (2. und 16. Dec.).

%) Ebenda S. 551e (21. Jan. 1511): S. H63e (20. Mai); S. 578¢g
(24. Aug.); 8. b80e (9. Sept.).
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und biete sich deshalb zur Vermittlung zwischen den Eidgenossen
und dem franzdsischen Kinig an; gefalle das nicht, so moge doch
auf die Ihrigen, die noch in franzosischen Diensten stiinden, Riick-
sicht genommen werden ; im iibrigen wollten sie allweg Leib und
Gut zu den Eidgenossen setzen!). Dass diese Versicherungen
nicht leere Worte, sondern aufrichtiz gemeint waren, zeigte sich
jetzt; denn beim Pavierfeldzug 16sten die Graubiindner unter Be-
rufung auf ihr élteres Biindnis mit den VII Orten die franzisische
Vereinigung und zogen mit ihren Bundesgenossen gegen Frank-
reich in den Kampf?).

Nach dem Feldzug aber behaupteten die III Biinde in Hin-
sicht auf ihre Eroberungen: Veltlin, Cliven und Bormio, wieder
volle Selbstindigkeit. Sie waren durchaus nicht gewillt, dieselben
herauszugeben, wie von Mailand begehrt und selbst von den Eid-
genossen ihnen zugemutet wurde. Darum traten sie auch der
Vereinigung der XII Orte (ausser Luzern) mit Maximilian von
Mailand nicht bei, und langwierige Verhandlungen zogen sich
weit in das folgende Jahr hinein®). Im Mai sollte eine solche
zu endlicher giitlicher Verstindigung stattfinden, weshalb die An-
willte beider Parteien auf diesen Tag nach Ziirich beschieden
waren; er nahm aber einen ganz andern Ausgang, als man er-
wartet haben mochte. Da die Nachricht eintraf, dass Mailand
wieder von Frankreich bedroht werde, teilte man den Biindnern,
statt sie zur Riickgabe des Veltlins zu veranlassen, 700 Manu
fiir den Auszug ins Feld zu, und kurz nachher wurden sie auf-
gefordert, weitere 600 Mann bereit zu halten+). Niemand dachte

1) E. A. III 2, S. 5845 b (4. Nov. 1511).

2) Vgl. Oechsli, a. a. O.. 8. 8t und E. A. Il 2, 5. 590b: Gl17a:
Gl9¢: 623c.

)y E. A. 111 2, S. 641, Note zu i, Schluss (11. Aug. 1512); 8. 648 9p
und y (Schluss, 6. Sept.); S. 654m (29. Sept.; die im gleichen Abschied
S. 6531 erwiahnte Vereinung vom nimlichen Datum s. 8. 13521ff.); S. 656
(20. Oct.): S. 663 m (16. Nov.); S. 688 n (25. Febr. 1518); S.699e (1. Apr.):
S. 706d (18. Apr.).

4) K. AUIID 2) SO 7160 (1S Mai); S, 719x (6. Juni).
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mehr daran, ihnen ihre Eroberungen abzusprechen. Erst als 1515
die Teilung des mailindischen Geldes erfolgte, kam die Ange-
legenheit wieder zur Sprache. Von den 4000 Dukaten, die von
diesem Gelde noch iibrig waren, sollten 1000 den Biindnern zu-
kommen, falls sie Veltlin und Cliven (nicht an Mailand zuriick-
giben, sondern jetzt) ,in gemeyne teylung kommen“ liessen;
andernfalls hatten sic nichts zu erwarten!). Wieder begann man
zu unterhandeln, und wieder brach der Krieg aus, ehe eine Ver-
stindigung erzielt war.

Bei den Friedensverhandlungen im Felde bot hierauf der
franzosische Konig fiir Lowerz, Lucaris, Tum, Eschital und
die Eroberungen der Biinduer 300,000 Kronen, und in den
Friedensartikeln wurde bestimmt: Veltlin und Cliven sollen wie
Lowerz, Luggarus und Thumb zuriickerstattet werden?). Jedoch
die Biindner verweigerten wie die Minderheit der eidgendssischen
Orte die Annahme dieses Friedens, der darum keine Geltung er-
langte. Durch die Zihigkeit der verwerfenden Orte sah sich
die Majoritit gezwungen, die Friedensartikel zu modifizieren.
An den hieriiber gefiihrten Verhandlungen beteiligten sich die
Biindner nicht; sie nahmen zundchst eine abwartende Stellung
ein und erklarten im Mai 1516 gauz entschieden, sie seien ent-
schlossen, die Landschaften nicht melr aufzugeben 3).

Wihrend die beiden eidgendssischen Parteien sich noch immer
nicht einigen konnten, machte, wie es scheint, Trivulzio den Ver-
such, mit den IIT Biinden ein Sonderabkommen -zu schliessen;
jedoch der Gotteshausbund widersetzte sich, offenbar weil noch
immer Riickgabe von Veltlin und Cliven gefordert wurde, und

1) K. A TIL2, 8. 861p (11, Mirz 1515); 8. 862h (26. Mirz); S. 8720
(29. Apr.; S. 879e (23. Mai); 5. 8861 (12. Juni).

2) K. AT 2, S, 910d (28, Aug. bix 9. Sept. 1515); S. 931i und
S. 1400 (29. Oct.).

3) E. AL 1D 2, 8. 936f. (27. Nov.); 8. 947 f, Note (12. Dec.); S. 948f.
b und d (24. Dec.); S. 9501 (14. Jan. 1516); S. 953 h (30. Jan.); S. 9561
(12. Febr.); 5. 959h (2. Mirz): S. 961a (11, Mirz): S. 9761, ¢. d (26. Mai).
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nun richteten die Biindner an die Tagsatzung, die im Begriffe
stand, mit Frankreich auf Grund anderer Bedingungen Frieden
zu schliessen, die Frage, ob demselben zufolge die eroberten
Schlosser und Plitze zuriickgegeben werden miissten. Die Ant-
wort lautete ausweichend. Im ewigen Frieden, der nun zur An-
nahme gelangte, war den Eidgenossen die Wahl gelassen, inner-
halb Jahresfrist sich zu erkliren, ob sie Lowertz. Lucaris und
das Meynthal behalten oder die angebotenen 300,000 Kronen
nehmen wollten: doch sollten in letzterem Fall auch Veltlin,
Cliven ete., zuriickerstattet werden und dafiir die Biindner von
dieser Summe den Anteil eines Ortes erhalten !).

Auch die IIT Biinde traten dem Frieden bei, obwoll diese
Bestimmung nicht recht befriedigte; besonders der Administrator
des Bistums erhob Beschwerde namens des Stiftes, das bei dieser
Abmachung iibel bedacht sei, da es rechtliche Anspriiche auf
Veltlin und Clédven schon vor der Eroberung besessen habe; die
Tagsatzung moge deshalb ihn und sein Stift in ihren Rechten
schiitzen, ansonst zu besorgen wire, dass er die Gotteshausleute,
diese die andern Biinde und alle drei die Eidgenossen mahnten
und neue Unruhen entstiinden 2).

Das Besitzrecht der 111 Biinde wurde hierauf thatsiichlich
angefochten von Trivulzio; im Februar 1518 erschien eine Bot-
schaft dessclben vor den beiden Zugesetzten von Luzern und
Obwalden, die zu entscheiden hatten tiber allerlei Ansprachen,
welche gegen den franzosischen Konig geltend gemacht wurden.
Trivalzio erhob Anspriiche auf Stadt und Schloss Cliaven; die
Biindner aber wollten ihm als ihrem Landmann nicht hier zu
Recht stehen. Die Eidgenossen waren bemiiht, zu vermitteln, mir
welchem rfolg, ist nicht bekannt?®). Dagegen finden wir, dass

N E. AL 2080 9990 (26, Aug. 1516): S 10081 (10. Sept.);
1003 e (27. Sept.): 8. 1409 (29. Nov.).

%) K. AT 2, 8, 10820 (18, dJan. 1517).

3y K. A1 2, S, 1100 £ (Febr. 1518): 8. 1103 v (1, Mirz); S. 1115 ¢
(14. Juni); S. 1120a (10, Juli); S, 11241 (17. Aung.). Trivulzio hatte

Q
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im September 1518 die Biindner eine Abschrift der KErbeinung
der Eidgenossen mit dem Kaiser begehrten, da dieser auch mit
ihnen eine solche einzugehen wiinsche und sie die ihrige der
eidgendssischen gleich machen wollten. In dem Abschied wird
bei diesem Anlass bemerkt, «was des Veltlins wegen mit ihrer
(d. h. der Dbiindnerischen) DBotschaft geredet worden ist, weiss
jeder Bote»1). Wir aber wissen es nicht und konnen nur ver-
muten, dass von der Riickgabe dieses Gebietes die Sprache gewesen
und gerade hiedurch die Annahme der Erbeinung mit Maximilian
darch alle drei Biinde, die noch vor Ende des Jahres erfolgte,
cefordert worden seiZ). Im Grunde handelte es sich zwar nur
um Erneunerung der achtzehn Jahre vorher geschlossenen Erb-
einung der zwei Diinde mit dem Kaiser, welcher jetzt auch der
Obere Bund sich anschloss.  Aber in dem neuen Vertrag fand
noch eine besondere Bestimmung Aufnahme, wodurch den Biind-
nern von Seite des Kaisers geradezu der Besitz von Veltlin und
Cliven garantiert wurde3).

Damit war endlich auch diese Frage erledigt. Zwar erhob
die franzosische Botschaft 1519 Beschwerde gegen die Grau-
biindner: sie hiitten gegen den IFrieden einige zum Herzogtum
Mailand gehirige Thiler cingenommen; man moge sie deshalb
zur Herausgabe veranlassen, sonst miisste der Konig selbst seine
Massregeln treffen, — auch wurde daraufhin eine ernstliche Mah-

iibrigens schon 1516 oftenbar idhnliche Ansprachen gegen die 1II Binde
celtend gemacht, vel. S. 9361 (7. Juli); S. 999h (26. Aug. 1516).

) E. A 1T 2, 8. 1128¢ (15, Sept.)

5y KA T 2, S0 1417 -21 (15, Dez. 1518), vgl. 8, 1285—89.

By K. AT 20 S, 14200 — «Vid insonders so haben wir kayser
Maximilian — gegen dem gedachtem Bischofe zu Chur vind Stifft daselbst,

anch den dreien pindten in Churwalhen. daz wir Cleua vnnd Veltlin,
dieweil vind so lanng sillichie in der gedachten dreier piindt gwalt, handt
vind mit Inen in pindtuas sein. durch bemelte vonser firstliche Grafi-
schaft Tirol vnnd die vordern vunser Stett vnnd herrschaféen ennhalb
des Arlperges bis an den podensee nit zu iberziehen, noch selbs durch
dieselben zu gestatten. hewilliet viind zugesagt.
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nuug an die III Biinde gerichtet; aber es waren nicht mehr das
Veltlin und Cléven, deren DBesitz man ihnen streitig machte,
sondern, wie spitere Abschiede zeigen, die sogenannten drei
Pleven am Comersee, Dongo, Domaso und Gravedona!). Noch
1521 hob der Herr von Lautrec in einem Schreiben an die Eid-
genossen hervor, die Biindner besiissen diese drei Plitze wider
die Capitel mit Gewalt, und bei den Verhandlungen iiber den
Anschluss Graubiindens an die franzisische Vereinung wurde von
den Artikeln, die der Graue Bund aufgestellt hatte, einer, der
die Abtretung der drei Herrschaften am Comersee betraf, vom
franzosischen Gesandten abgelehnt; gleichwohl blieben aber die
drei Biinde im Besitz derselben, bis im ersten Miisserkrieg Joh.
Jac. Medicis sich ihrer bemichtigte 2).

Der franzésischen Vereinung, welche 1521 von allen eidge-
nossischen Orten ausser Ziirich, sowie von allen andern Zuge-
wandten angenommen wurde, trat aus Graubiinden nur der Obere
Bund bei, und da man etwas iibereilt die Siegel aller drei Biinde
an die Urkunde gehiingt hatte, musste von den Eidgenossen und
dem Kinig den zwei Biinden eine eigene diesbeziigliche Erkli-
rung ausgestellt werden ). Thr Fernbleiben mag zum Teil durch
den Streit um die drei Pleven verursacht worden sein ; von grossem
Einfluss war aber jedenfalls auch die Riicksicht auf Osterreich,

) E. A HI 2, S0 11645 (100 Mai 1519); der Ausdruck «Thilers
konnte allerdings dazu verleiten, an Veltlin und Cliven zu denken (wie
auch im Register zu E. A. III 2 unter «gemeine Herrschaften» geschehen
ist), doch lassen die spiiteren Stellen iiber die Bedeutung keinen Zweifel,
vgle 8. 11671 (3. Juni): S, 1175u (5. Juli); S. 1187 (17. Aug); 8. 12261
(5. Miirz 1520).

) E. AU IV 1a, S, Se, Note (16. Dee. 1520): 8. 140 (10. Juni 1521).
Als auch der Gotteshaus- und der Zehngerichtenbund sich der franzisi-
schen Vereinung anschlossen (5. Febr. 1523), entsagte der Konig end-
citltig seinen Anspriichen aunf die Ierrschaften am Comersee. vgl. ebenda
S 15001 7

)y B ATV Tao S0 290 und 14911 55a: 601
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dessen Interessen namentlich der Bischof vertrat, und auf die
kiirzlich eingegangene Krbeinung?).

Die Absonderung der Biinde fiihrte in den folgenden Kimpfen
um Mailand wieder zu zahlreichen Beschwerden der Eidgenossen
wegen Unterstiitzung der Feinde und Gewihrung des Passes
an dieselben?). Allmihlich erfolgte eine Anuniherung an Frank-
reich, wobei die Stadt Chur voranging; Fiirsten und Herren,
besonders aber den Feinden der Eidgenossen zuzuziehen, wurde
streng verboten, auch kam zwischen den Vertretern des franzo-
sischen Konigs und den Ratsboten gemeiner III Biinde eine
Vereinbarung zustande, wonach die letztern zum Schutz der Pisse
Truppen ins Veltlin absenden und nitigenfalls denselben noch
zu Hilfe kommen soliten; aber eine Verpflichtung hiezu aner-
kannten der Gotteshaus- und der Zehngerichtenbund nicht, sondern
wollten es nur von gemeiner Lande wegen geschehen lassen,
auch verlangten sie, dass der Obere Bund nicht den Franzosen
zuziehe, sonst konnten sie den lhrigen nicht wehren, sich dem
Kaiser anzuschliessen?). Unter solchen Verhiltnissen waren neue
Klagen, dass die Zusagen von den Gotteshausleuten (und besonders
dem Bischof) nicht gehalten wiirden, unvermeidlich. Gegen Ende
des Jahres wurde sogar die Abordnung einer Gesandtschaft not-
wendig, um die Eingehung eines Biindnisses mit Mailand zu
verhindern*). Erst der Anschluss auch des Gotteshaus- und des
Zehngerichtenbundes an die franzisische Vereinung, der im
Februar 1523 erfolgte, fithrte eine Besserung herbei: doch wurden
noch in den nichsten Jahren Beschwerden iiber Unterstiitzung

1 Vgl Oechsli, a. a. O, 8. 85.

2) E. A, IV 1a. S. 101h (24, Sept. 1521); S, 143t (10. Dec.);
S, 162n 4 (1. Jan. 1522).

) E. AL IV 1a, 801640 (18, Jan. 1522); 8. 167¢ (31, Jan.): 8. 1721
(11. Febr.); S. 174 und 1756g (21. Febr.)

H E. ALV La, S 182b (28, Miarz 1522, itber die Haltung der Stadt
Chur vgl. 8. 183 e); S. 184a (9. April): N 199 a (11. Juni); S. 251z 1
(24. Nov.): S, 253 (circa 6. Dec.): 8. 265w 1.2 (5. Jan. 1523).
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Frankreichs seitens einzelner Biindner laut; neben dem Bischof
zeigte sich namentlich Dietegen von Salis ganz unverbesserlich?).

An den Kampfen, die um diese Zeit zwischen Frankreich
und Mailand gefiihrt wurden, nahmen auch die Biindner teil?)
und wurden dadurch in den ersten Miisserkrieg verwickelt. Zu
Anfang des Jahres 1525 bemiichtigte sich Joh. Jac. Medicis der
Burg und Stadt Cliven, woriiber schon am 10. Januar die Eid-
genossen ihr Beileid bezeugten®). Der Erzherzog Ferdinand von
Osterreich versprach, den Biindnern zur Wiedergewinnung von
Chiavenna behilflich zu sein, wenn sie ihre Truppen aus dem
franzosischen Dienste zuriickzogen, und wirklich riefen sie die-
selben heim, obwohl eidgenissische Eilboten an sie, wie an
den franzosischen Konig und die Hauptleute im Feld abgesandt
worden waren, um den Abzug der Mannschaft und die daraus
zu besorgenden Nachteile abzuwenden. Zwar leisteten die Truppen
nicht sofort der Heimberufung Folge, sondern warteten erst die
Soldzahlung ab; dann aber zogen sie nach Hause, kurz bevor der
entscheidende Kampf bei Pavia (24. Februar) stattfand. und es war
gerade ihr Abzug, dem der ungliickliche Ausgang der Schlacht
grosstenteils schuldgegeben wurde ). Die Biindner waren sich
dessen auch wohl bewusst; denn als sie im October nach der
Gefangennahme ihrer Gesandten durch den Miisser in ihrer Be-
dringnis eidgendssische Hilfe erbaten, da thaten sie es mit der Bitte,
vergangener Dinge nicht zu gedenken?).

1) Den Beitritt zur Vereinung <. K. A. IV 1a., Beil. 2, S. 1500 f.
(5. Febr. 1523). Uber den Bischof vgl. . 863 ce (31. Jan. 1524). iber
Dietegen von Salis schon S.199a (11. Juni 1522): S. 307 r (7. Juli 1523):
8. 363ce (31, Jan. 1524): S. 956k und 990 (21. Aug. 1526): 8. 1002i.
Note 3 (21. Oct.): 8. 1007 g (30. Oct.): S. 1024m (10. Dec.).

2) Vgl. ebenda 5. 391, Note & zu a. und S. 395k,

%) ebenda 8. 556a (10. Jan. 1525).

4) ebenda S. 569a (27. Jan. 1525) und dazu die Note 5. 972, sowie
S. 585 m (15. Febr.): 8. 599, Note 2 und 4 zun n. Moor, Geschichte von
Curriitien ete. 11 1, S, 841, 8s.

5) E. A. IV 1a. 8. 788¢ (18. Oct. 1525).
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In solcher Weise verfolgten in der Zeit der Maildnderfeldziige
die drei Biinde Frankreich gegeniiber eine durchaus selbstindige
Politik und schlossen sich ihren Bundesgenossen weit weniger, als
diese es wiinschten, an. Auch sonst ist in den Beziehungen zum
Ausland eine vollig unabhiingige Haltung nicht zu verkennen.
Zwar wurde das Biindnis mit Leo X. wie von den Kidgenossen, so
auch von den Biindnern angenommen, ferner traten sie 1515 dem
besondern Bunde mit Kaiser Maximilian, Konig Ferdinand von
Aragonien und Herzog Maximilian von Mailand, sowie dem so-
genannten heiligen Bunde bei und zeigten sich 1518 bereit, an
dem geplanten Tiirkenzug des Papstes mit ihren Verbiindeten
teilzunehmen, — aber im gleichen Jahre kam auch die auf ewige
Zeiten geschlossene Erbeinung mit Osterreich zu stande, und 1521
hielten sich die Graubiindner vom sogenannten Leinlakenkrieg
fern ).  Wenn trotz dieser ihrer Sonderpolitik im ganzen doch
ein leidliches Einvernehmen mit der Kidgenossenschaft erhalten
blieb, so ist dies gewiss in erster Linie dem Umstand zu danken,
dass die inneren Angelegenheiten keinen Anlass boten zu ernst-
lichen Zerwiirfnissen; immerhin herrschte auch in dieser IHinsicht
keineswegs villige Eintracht.

Niiher als die iibrigen Eidgenossen standen den ILI Biinden
die VII alten Orte: sie waren die nichsten Nachbarn der Grau-
biindner, standen seit alten Zeiten in regem Verkehr mit ihnen
und hatten vielfach gemeinsame Interessen. Alle diese Um-
stinde hatten beim Abschluss des Biindnisses von 1497,98 mt-
gewirkt; im XVIL. Jahrhundert machte sich ihr Eintluss in er-
hohtem Masse geltend, zum Teil ergaben sich auch noch neue
Beziehungen.

1) Das Bindnis mit Leo X. s. I, AL [T 2, S, 1865 ff. (9. Dez. 1514),
mit Kaiser Maximilian, Ferdinand v. Aragonien ete. S. 1393 ff. (8. Febr.
1515), vgl. S. 852, die Heilige Liga N. 1390ff. (17. Juli 1515), vegl. 5. 895.
{ber den Tirkenzug vgl. ebenda S. 1093 d (7. Jan. 1518), S. 1103p
(1. Marz 1518); die KErbeinung ist schon frither besprochen: der Lein-
lakenkrieg wird K. A. IV 1a, S. 12¢ erwihnt.



46 Die Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft,

Das Sarganserland wurde in weltlichen Dingen von den
VII alten Orten regiert, in geistlichen war es den Bischifen von
Chur untergeordnet, die schon seit 1419 mit Ziirich in Burgrecht
standen Trotz dieser Beziehungen zu den Kidgenossen hatte
1498 der unentschiedene Churer Bischof Heinrich von Hewen aus
Riicksicht auf Osterreich sich nicht entschliessen konnen, in das
Biindnis einzutreten, und dasselbe war nicht mit ihm, sondern mit
der Stadt Chur und den Geginen und Gemeinden der Gotteshaus-
leute abgeschlossen worden. Jetzt aber, als durch den Verlauf
des Krieges seine Lage dusserst misslich geworden war, erinnerte
sich der Bischof seines Burgrechtes mit Ziirich und suchte bei
den Eidgenossen Hilfe gegen seine Unterthanen. Schon zu An-
fang des Jahres 1500 erschien er in eigener Person vor der Tag-
satzung in Luzern und berichtete, wie er vertriecben worden und
ins Elend gekommen sei!). Auch an den rémischen Ko6nig wandte
sich der ungliickliche Kirchenfiirst; doch dauerte es mehrere Jahre,
bis endlich unter Vermittlung der Eidgenossen ein befriedigendes
Abkommen erzielt wurde. Dem Verbannten war eine Pension
bewilligt worden; aber das Capitel uz Chur erhob dagegen Ein-
sprache, weshalb auf einem Tage in Ragaz die Einsetzung eines
Administrators in Vorschlag gcbracht wurde. Der Bischof gab in
einem Schreiben an die Tagsatzung vom 27. August 1503 sein
Einverstindnis zu erkennen und erklirte, auf den Wunsch des
romischen Konigs Paulus Ziegler, den Bruder von Maximilians
Sekretir Nicol. Ziegler, als Administrator annehmen zu wollen, wenn
das Capitel zustimme. Auf einem Tag, der zu friedlicher Beilegung
des Anstandes und zur Vermeidung kriegerischer Unruhen auf den
10. September nach Chur angesetzt war, sollten mit Boten des
Konigs auch solche der VII alten Orte sich einfinden?2). That-
sichlich nahmen Gesandte von Ziirich, Bern, Luzern, Schwyz, Zug
und Glarus an der Conferenz teil 3). Die Vermittlung fiel hochst

Ly K. A. IIT 2, 8. 2v (8. Jan. 1500). -
%) E. A 1II 2, S. 240b (30. Aug. 1503) und Note.
%) Ygl, E. A, II1 2, S. 821e.
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wahrscheinlich im Sinne der vom Bischof gemachten Vorschlige
aus; aber damit zeigte sich die romische Curie nicht einver-
standen, und weil der Papst seine Zustimmung verweigerte, konnte
die mit Paul Ziegler getroffene Vereinbarung nicht in Kraft ge-
setzt werden. Der Papst wollte von Einsetzung eines Coadjutors
nichts wissen, erklirte dagegen im Mirz 1505, wenn Heinrich
von Hewen zu Gunsten Paul Zieglers resigniere, werde er seine
Zustimmung geben und dafiir sorgen, dass ersterer eine jihrliche
Pension erhalte !). Noch im September war die Angelegenheit
nicht erledigt, weshalb auf Bitte des Bischofs die Eidgenossen
bei den Domherrn und Regenten des Stiftes darauf drangen, dass
entweder der Vertrag mit Paul Ziegler ?) aufgerichtet oder Heinrich
von Hewen wieder zu seinem Bistum und Regiment gelassen
werde ; geschehe keines von beiden, so solle dem Bischof gestattet
sein, seinen Sitz in der Eidgenossenschaft zu nehmen und das
Bistum samt seinen Rechten dahin zu verlegen 3).

Nachdem Ziirich sich neuerdings fiir seinen Biirger verwendet
hatte, verantworteten sich zu Ende October beide Parteien vor
der Tagsatzung in Luzern, und es wurde beschlossen, am 16. No-
vember in Chur nochmals einen Tag zu halten mit Boten der
Orte, die schon frither um die Beilegung des Streites bemiiht
gewesen waren. Diesmal kam wirklich eine Vereinbarung zu
stande ?); an Bischof Heinrichs Stelle trat jetzt Paul Ziegler, und

e
1) Hieritber geben Aufschluss mehrere Urkunden (Nr. 244—47) in

dem im Druck betindlichen Band XXI der Quellen zur Schweizer Geschichte.
von denen ich durch die Giite des Herrn Dr. Herm. Wartmann Einsicht
nehmen konute. — Uber Praktiken des Trivulzie in Rom, die ihm zu
offenbarem Schaden gereichen, beklagt sich der Bischof in dem Schreiben
vom 27. Aug. 1503, K. A. III 2, S. 240, Note.

>) Es muss dies wohl ein neuer Vertrag im Sinn der rémischen
Curie gewesen sein, da nach Eichhorn, episcopatus Curiensis S. 139,
Paul Ziegler von Julius II. die Confirmation als Bischof am 6. Juni 1505
erhalten hatte.

5) K. A. III 2, S. 320g (9. Sept. 1505).

) K. A TIT 2, S. 323¢: 324e.
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im folgenden Jahr konnte Ziirich in scinem und seines Biirgers
Namen den vermittelnden Orten seinen Dank bezeugen, wurde
auch wenige Monate spiiter beauftragt, dem neuen Bischof namens
der Eidgenossen Empfehlungen an den Papst, den rémischen
Konig u. s. w. auszustellen !).

Paolus Ziegler (1505 — 1541) war ein Auslinder, — er
stammte aus Nordlingen —, und verstand es nicht, sich die Eid-
genossen geneigt zu machen. Man sah seine nahen Beziehungen
zum ITofe Maximilians nicht gern, weil davon eine Beeinflussung
der biindnerischen Politik im Sinne Osterreichs befiirchtet wurde.
Schon 1507 hiess es, er wolle des Kénigs Rat und Diener
werden %), und spiter, bei Eingehung des ewigen Friedens mit
Frankreich, musste er sich wehren gegen die Anschuldigung, dass
er denselben hintertreiben wolle. Ganz unberechtigt war dieser
Verdacht wohl nicht, da die ungiinstigen Bestimmungen des
Friedens iiber die eroberten (italienischen) Thalschaften, wie der
Bischof durch die gleiche Botschaft darlegen liess, auch fiir ihn
sehr nachteilig waren 3). Jedenfalls bestirkte er die Biindner
(speciell den Gotteshausbund) in ihrem Widerstand gegen die
Riickgabe der Thiler, und gerade sein Einfluss diirfte die Auv-
nahme der franzdsischen Vereinung durch die zwei Biinde so lange
verzogert haben. Galt er doch an der Tagsatzung geradezu als
ein boser Eidgenoss, der alles, was unter den Orten verhandelt
wurde, den Feinden hinterbringe. Thm gab man die lissige Haltung
der Biindner #) schuld und forderte sie deshalb auf, ihn und seinen
Hofmeister in Angelegenheitgn, welche die Eidgenossen betriifen,

1) E. A 1L 2, S.837b (4. Miirz 1506); S. 557f. — Uber den ganzen
Streit vgl. auch Wilh. Plattner, der Freistaat der III Binde und sein
Verhilltnis zur alten Eidgenossenschaft, S. 239 ff. — In den Abschieden
wird auffallender Weise Paul Ziegler, obwohl wirklicher Bischof, mehrfach
nur als Administrator bezeichnet, <o noch 1517. E. A. 1IL. 2, S. 1032D.

%) E. A. 1II 2, S. 365b. ‘

) Ko AT 2, S, 1032b (18, Jan. 1517).

%) Vgl. oben 5. 42f und E. A. IV 1a, S. 1821h: S, 181, Note 3 zu |
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moglichst wenig im Rate sitzen zu lassen !). Auch nach erfolgter
Annahme der Vereinung mit Frapkreich gaben Praktiken des
Bischofs mit den Feinden der Kidgenossen zum Schaden der im
Feld stehenden Truppen Anlass, Beschwerde zu erheben 2).

Bei diesem Verhalten des Bischofs hatten die Eidgenossen
keinen Grund, ihn mit besonderer Riicksicht zu behandeln. Dif-
ferenzen mit ihm ergaben sich sowohl wegen der Herrschaft
Sargans als wegen der Abtei Pfiivers, die gleich jemer zum Bis-
tum Chur gehérte, zugleich aber unter dem Schirm der VII in
Sargans regierenden Orte stand 3). Schon 1510 kamen auf einem
Tag in Schwyz Anstiinde zwischen dem Bischof und dem Vogt
in Sargans zur Sprache; jener verlangte, dass der Vogt keinen
Priester um einen Frevel biisse oder strafe, solches stehe ihm
oder den geistlichen Gerichten zu. Die herrschenden Orte kehrten
sich aber nicht daran, sondern beschlossen, ein Priester, der sich
eines Frevels schuldig mache, solle gleich andern Bussfilligen
(d. h. vom Vogt) bestraft werden. Kurz darauf fanden Klagen
des Abtes von Pfivers gegen den Bischof williges Gehor, und
wegen eines Priesters, der «ein kuntlicher Dieb» war, schrieben
ein andres Mal dic Eidgenossen an den geistlichen Oberherrn,
falls er diesen und andere, die im gleichen Fall seien, nicht be-
strafe und dadurch jemand zu Schaden komme, so werde man -
gedenken, «an wem man das wurd bekommen» %).

'y E. A, IV 1a, S. 184/5a (9. Apr. 1522); die Mahnung kdnnte der
Anlass geworden sein, dass eine entsprechende Bestimmung in den zweiten
Ilanzer Artikelbrief aufgenommen wurde, s. ebenda S. 947 die erste Be-
stimmung.

%y E. A, IV 1la, S. 863cc (31. Jan. 1524).

3) Bei der Rechnungsablage des Klostervogtes in Pfidvers waren des-
balb jeweils nicht nur die Schirmorte, sondern auch das Bistum vertreten,
8. E. A IIT 2, S. 221 (23. Mai 1503); S. 346/7 (4. Juni 1506) etc. und
vgl. dazu S. 230 s (25. Juni 1503), wo die Eidgenossen dem Pfleger des
Gotteshauses eine Empfehlung an den Bischof und die Stadt Chur ausstellen.

) E. AL III 2, S.475 h 1 und a (13. und 29. Jan. 1510); S. 487 e
(13. Mai 1510). Auch 1512 bestanden Differenzen zwischen dem Bischof

4
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Wie die Eidgenossen, erbiftert iiber die zweideutige Haltung
des Bischofs, 1522 die Biindner aufgefordert hatten, ihm das
Recht des Beisitzes an ihren Tagungen zu entziehen, so nahmen
sie selbst in ihrem Unferthanenlande auf seine geistlichen Rechte
wenig Riicksicht. Auf Begehren der Landschaft Sargans stellten
am 3. Juli 1523 Bevollméchtigte der VII Orte Artikel auf, durch
welche namentlich die geistliche Gerichtsbarkeit in kirchlichen wie
weltlichen Dingen eingeschrinkt wurde. Die Artikel sollten der
weitern Ausbreitung der Reformation im Sarganserland entgegen-
wirken und bildeten insofern einen Vorldufer zu dem eidgenos-
sischen Glaubensconcordat vom Jahre 1525 ; inhaltlich zeigen sie
eine gewisse Verwandtschaft mit dem ersten Ilanzer Artikelbrief,
und da derselbe in fast der gleichen Form, in welcher er 1524
allgemeine Geltung erlangte, schon am 13. April 1523 vom Obern
und dem Zehngerichtenbunde, sowie von mehreren Gerichten des
Gotteshausbundes angenommen worden war, so ist nicht unwahr-
scheinlich, dass er fiir die Sarganserartikel als Vorlage gedient hat?).

Wiihrend in den folgenden Jahrzehnten zwischen den Ver-
biindeten sehr hdufig Misshelligkeiten entstanden wegen der Korn-
einfubr aus der untern Schweiz nach Biinden, die immer grossere
Ausdehnung gewann, ist im ersten Viertel des Jahrhunderts davon
nie die Rede. Dagegen erhob namentlich der Obere Bund wieder-
holt Beschwerde dariiber, dass durch die III Léinder der Verkehr
in Bellinzona unbillig belastet werde. Schon 1501 fiihrte eine
Botschaft an der Tagsatzung Klage: seit Uri, Schwyz und Unter-
walden Bellenz eingenommen, beschwere man sie daselbst mit

von Chur und dem Abt von Pfivers, ohne dass der Anlass bekannt wire;
die VII Orte entschieden, dass es bei einem (nicht erhaltenen) Abschied
von Baden sein Bewenden haben solle, E. A. III 2, 8. 656 f. (20. Oct.);
auch Wegelin, Pfiverser Regesten, auf den in der Note verwiesen wird,
bietet unter Nr. 873 nicht mehr, als im Abschied steht.

1) Diese Artikel von Sargans fehlen merkwiirdiger Weise in der
Sammlung der eidgendssischen Abschiede; einen Abdruck bietet Eichhorn
episcopatus Curiensis, codex probationum No. CXXXI, S. 162f. «ex collect.
diplomatica D. Em. de Haller Bernensis».
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Zgllen, wihrend sie zu des Herzogs Zeiten davon frei gewesen
seien; die iibrigen Orte legten deshalb Fiirsprache ein, dass man
die Biindner nach altem Herkommen behandle. Wie es scheint,
wurden in erster Linie die Misoxer von diesen Zéllen betroffen;
wenigstens erneuerte 1505 Caspar Franz von Ilanz namens der
ITI Biinde in Churwalen und der Trivulzischen Leute im Mosaxer-
thal die Beschwerde gegen die III Linder?!). Noch 1507 war das
Verhiiltnis nicht geregelt; auf abermaliges Vorbringen durch eine
biindnerische Botschaft wurden die Gesandten der III Orte beauf-
tragt, auf freundliche Beilegung zu dringen; andernfalls wollten
die tibrigen Eidgenossen trachten, den Biindnern zu ihrem Rechte
zu verhelfen. Jetzt wurde endlich eine Verstiindigung erreicht
auf einem Tag in Altorf; was die von Mosax an Produkten des
Herzogtums Mailand (Wein, Brot, Korn, Hirse, Reis oder Kasta-
nien) zu ihrem eigenen Gebrauch in ihr Thal fiihrten, sollte
danach in Bellenz zollfrei sein, jedoch der Saum «lowmel>» (Loh-
rinde) mit drei Spagiirli verzollt werden?2).

Damit kam dieser Zollstreit fiir lingere Zeit zur Ruhe;
dagegen fiihrten 1521 Zusiitzer der III Liinder plétzlich einen
mutwilligen Uberfall auf Rufle (Roveredo) und Misox aus. Es
scheint, dass die damalige Politik der III Biinde (ihr Anschluss
an Frankreich) eine arge Misstimmung und Gereiztheit erzeugt
hatte, besonders auch gegen ihren Landmann Trivulzio, dem bose
Absichten auf Bellinzona zugeschrieben wurden3); Anstiinde mit
den Leuten von Rufle wegen eines Alpauftriebs kamen noch

N E. AL III 2, S. 1291 (26. Juli 1501); S. 312v (8. Juni 1505).
Das Misox war zu Ende des funfzehnten Jahrhunderts als ein Glied des
Grauen Bundes aufgenommen worden, doch besassen die Grafen Trivulzio
noch Herrschaftsrechte, die erst 1525 abgelist wurden, s. Moor, Geschichte
von Curritien ete. II 1, S. 94f.

) E. A IIT 2, S. 879¢ (8. Juni 1507); S. 400g (30. Sept.). Am
15. Juni hatten Boten aus dem Grauen Bund sich in Baden beklagt, «wie
man sy verachte vnd etlich iibernamen geb- (S. 8830).

3) Vgl. E. A III 2, S. 494, Note zu ¢ (15. Juli 1510); S. bble
(21. Jan. 1511).
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dazul), und so machten zu Ende des Jahres 1511, zu einer Zeit,
wo die Biindner sich schon wieder den Eidgenossen zugewendet
hatten, der Commissar und die Knechte zu Bellenz héchst un-
bedachtsamer Weise einen Einfall ins biindnerische Gebiet und
verilbten in Rufle und Mosax Schaden. Die Biindner richten
sich durch eine Unternehmung gegen das Bollenzer Thal, und
nur dadurch, dass die Tagsatzung sich sofort ins Mittel legte,
wurde Schlimmeres verhiitet. Ihr lag offenbar daran, gerade jetzt
den III Biinden keinen Anlass zur Unzufriedenheit zu bieten;
deshalb liess sie nicht nur beide Teile von Thitlichkeiten ab-
mahnen, sondern drang auf Bestrafung der mutwilligen Knechte
und machte, als sich diese noch nicht ruhig verhalten wollten,
den Lindern abermals dringende Vortellungen 2).

Ahnliche Verhandlungen wie iiber den Zoll in Bellenz, wurden
spiter auch iiber den Zoll der Misoxer in Lauis gefiihrt; hier
scheinen aber die Biindner mit ihrer Forderung der Zollfreiheit
nicht durchgedrungen zu sein3).

Einige wenige Male kamen schon in diesem Zeitraum die
Eidgenossen in den Fall, um Beilegung innerer Streitigkeiten in
Graubiinden sich bemiithen zu miissen. Im Jahr 1515 entstand
zwischen dem Obern und dem Gotteshausbund ein Zwiespalt

) E. AL IIT 2, S, 562b (9. Mai 1511).

2) E. A. III 2, S. 591D (5. Jan. 1512); S. 595t (21. Jan.); S. 601 m
(16. Febr.); 8. 602a (8. Mirz),

3) Den Boten zur Jahrrechnung in Lauis wurde 6. Juni 1518 auf-
getragen, darauf zu achten, dass die Graubiindner angehalten wiirden, den
dortigen Zoll zu geben, da die Lauiser in Roveredo auch zollen miissten,
es sei denn, dass die Bindner besondere Freiheiten aufzuweisen hitten,
E. A. IIT 2, 8. 1111i. Die Biindner behaupteten nun allerdings, die
Misoxer seien, so lange die Herrschaft Lauis im franzosischen Besitze
war, wie von altersher dort zollfrei gewesen; doch wurde das Begehren
der Misoxer auf der Jahrrechnung, obwohl sie auch durch Schriften
ibr angebliches Recht erweisen wollten, nach Befragung des alten Zollners
abgewiesen, und hieran éinderte auch nochmalige Verwendung der IIL
Biinde nichts, ebenda S. 1115a (14. Juni); S. 1121b (10. Juli); S. 1128¢
(15. Sept.).



besonders zu Zirich, im XVI. Jahrhundert. 53

wegen des Siegelns des heiligen Bundes der Eidgenossen mit
Leo X., Kaiser Maximilian, Konig Ferdinand von Aragonien und
Herzog Maximilian von Mailand1). Im vorangehenden Jahre
nimlich war an die Urkunde iiber das Biindnis mit Leo X. fiir
die III Biinde «der statt zu Chur gemeyn insigel» angehingt
worden, und nun beanspruchte der Graue Bund das Recht, die
neue Vereinung zu siegeln. Der Gotteshausbund aber machte

ihm dies Recht streitig, wahrscheinlich deshalb, weil inzwischen
der Obere Bund das Sonderbiindnis mit Kaiser Maximilian,
Ferdinand von Aragonien und Maximilian von Mailand gesiegelt
hatte?), und die Eidgenossen wurden um Erlduterung angerufen.
Die Kriegsereignisse und die langwierigen Friedensunterhand-
lungen scheinen aber die Angelegenheit in den Hintergrund ge-
driingt zu haben; erst 1517 wurde sie behandelt; man riet’ zu
giitlicher Verstiindigung. Im Juli sollte offenbar, wie es in solchen
Streitigkeiten zwischen zweien der Biinde iiblich war, der dritte
auf einem Tag in Chur einen Vergleich versuchen; er liess auch
die Eidgenossen dazu einladen, und es wurde beschlossen, dass
Ziirich, Glarus und Appenzell Boten abordmen sollten3). Uber
den Erfolg geben die Abschiede keine Auskunft?).

Einen andern Streit, in den die III Biinde durch die Er-
oberung der italienischen Thalschaften verwickelt wurden, da ihr
Landmann Trivulzio Anspriiche auf Stadt und Schloss Cliven
gegen sic geltend machte, haben wir schon oben gelegentlich

1) Die Beitrittserklarung wurde am 17. Juli gesiegelt, jedoch nur von
Luzern und Uri namens aller Kidgenossen und Zugewandten, E. A. III 2,
S. 1392.

2) K. A. 111 2, S. 1369 (9. Dec. 1514); S. 1397 (8. Febr. 1515).

3) K. A. TIT 2, S. 893k (4. Juli 1515); S. 1039d (4. Febr. 1517);
1063 b (21. Juli 1517).

4) Die Erbeinung mit Osterreich 1518 wurde von allen III Biinden
gesiegelt, ebenso 1521 die franzosische Vereinung, obwohl nur der Graue
Bund ihr beigetreten war; gerade diese auffallende Ubereilung findet
vielleicht ihre Erklirung in gegenseitiger Eifersucht und kiénnte andeuten,
dass noch keine Verstindigung erzielt war.
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beriihrt und erwdhnt, dass auch hier die Eidgenossen zu ver-
mitteln suchten 1).

Der Vollstindigkeit halber mag zum Schlusse dieses Teils
noch darauf hingewiesen werden, dass mehrmals die Eidgenossen
wie die III Biinde in den Fall kamen, fiir einzelne Personen
Fiirsprache einzulegen bei ihren Verbiindeten; namentlich ver-
wendeten sich die eidgendssischen Orte im Jahre 1500 wieder-
holt fiir Dietrich Freuler, den Fiihrer der Hauptmacht in der
Schlacht an der Calven, der nachtriglich wegen seines Verhaltens
in der Schlacht zur Verantwortung gezogen werden sollte 2).

Il. Die officiellen Beziehungen Graubiindens zur

Eidgenossenschaft, besonders zu Ziirich
von 1525 bis 1600.

In dem Verhiltnis der III Biinde zu ihren Bundesverwandten
vollzog sich in den Jahren 1525—1532 eine grosse Verinderung,
die im engsten Zusammenhang steht mit der immer deutlicher
zu Tage tretenden Trennung der eidgendssischen Orte in zwei
nach dem Glauben gesonderte Parteien. Durch dieselbe gerieten
die drei Biinde in eine eigentiimliche Stellung. Keiner von
ihnen war ausschliesslich reformiert oder hatholisch, sondern im
Oberen Bund hielt der grissere Teil der Bevilkerung am alten
Glauben fest, wihrend im Gotteshaus- und Zehngerichtenbunde
die neue Lehre immer mehr Anhinger gewann. So bildete Grau-
biinden ein parititisches Staatswesen und war zugleich das ein-
zige in der Eidgenossenschaft, das Glaubensfreiheit besass3).

1) S. oben S. 40.

%) Vgl. E. A. III 2, S. 9w (4. Febr. 1500); S. 18i (11. Mirz);
S. 41s (5. Mai); S. 67x (2. Sept.) und S. 133¢ (17. Aug. 1501). Die
Biindner verwandten sich nmgekehrt 1514 bei den Eidgenossen fiir Haupt-
mann Nussbaumer, ebenda S. 801a (28. Juni 1514); S. 831d (7. Nov.);
S. 843 e (5. Dec.).

%) Die Ilanzer Artikelbriefe von 1524 und 1526 enthalten zwar in
dieser Hinsicht keine ausdriickliche Bestimmung, doch riumt besonders
der zweite den Gemeinden in kirchlichen Dingen so viele Rechte ein,
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Naturgemiiss neigte der Graue Bund zu den katholischen Orten
hin, withrend die beiden andern mehr den reformierten Eidge-
nossen zugethan waren. Gerade dieser Zwiespalt aber hatte zur
Folge, dass zuniichst ein entschiedener Anschluss der Gesamtheit
der III Biinde an die eine oder andere Partei unterblieb, vielmehr
bis zum zweiten Cappelerkrieg dieselbe sich uneutral verhielt?).

Zweimal hatten die katholischen Orte den Versuch gemacht,
die III Biinde dem katholischen Glauben zu erhalten, dieselben auf
ihre Seite zu ziehen. Das erste Mal (1525) sollten sie bewogen
werden, sich dem eidgendssischen Glaubensconcordat anzuschliessen,
lehnten jedoch ab 2); das zweite Mal benutzten die V Orte das Miss-
geschick der Biindner im ersten Miisserkrieg, um einen Druck auf
sie auszuiiben. Als ndmlich im Verlauf des Krieges mehrere
biindnerische Abgesandte in die Gewalt des Feindes geraten
waren, suchten die III Biinde bei den Eidgenossen Hilfe, indem
sie baten, Vergangenes (d. h. die Riickrufung ihrer Truppen aus
dem Feld kurz vor der Schlacht bei Pavia) zu vergessen. Die
Tagsatzung richtete auch sofort ein Schreiben an den Herzog von
Mailand und gab bei der nichsten Zusammenkunft einer Gesandt-
schaft des Erzherzogs von Osterreich ihr Missfallen zu erkennen
wegen seines unbilligen Vorgehens gegen die Biindner3). Selbst

dass damit implicite der Grundsatz der Kreiheit in religidsen Dingen
aufgestellt war, den nicht lange vor der Annabme des zweiten Artikel-
briefes ein Bundstag in Davos mit klaren Worten verkiindigt hatte
(wenigstens fiir die katholische und die reformierte Lehre, Wiedertiufer
dagegen sollten nicht geduldet werden), vgl. P. D. Rosius A Porta, histo-
ria reformationis ecclesiarum Reeticarum I 1, S. 146, und dazu Salandronius
an Zwingli, 15, Mai 1526, Zw. opp. VII, 8. 504; Campell, hist. Rat. II,
S. 161; Plattner, a. a. 0. 8. 287.

1) Vgl zum Folgenden Oechsli, a. a. O. S. 404 ff.

%) Genaueres hieritber folgt unten im letzten Abschnitt dieses Teiles.

) E. A. IV 1a, 8. 788¢; 790 (das Schreiben an den Herzog von
Mailand); 796b 3. Der isterreichische Erzherzog hatte die Biindner ver-
leitet, ihre Truppen aus dem Lager Franz I. vor Pavia zuriickzurufen,
indem er versprach, ihnen zur Wiedergewinnung von Clidven zu verhelfen;
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zum Castellan von Miiss wurden zwei Gesandte abgeordnet, um
liber Freilassung der Gefangenen zu unterhandeln; sie erlangten
freilich nur Erneuerung des Waffenstillstandes auf drei Monate
(bis Ende Februar?)1). Aufder niichsten Tagsatzung im December
wurde aber berichtet, dass die Graubiindner stark zur lutherischen
Lehre neigten, und als sie im Januar Bescheid begehrten, wessen
sie bei Wiederbeginn des Krieges sich von den Eidgenossen zu
versehen hiitten, beschlossen diese, ihren Beistand zur Beilegung
des Streites von der Riickkehr der Biindner zum alten Glauben
abhiingig zu machen. Kine Gesandtschaft handelte in diesem
Sinne; sie nahm nicht nur teil an nochmaligen Unterhandlungen
mit dem Miisser, sondern brachte es durch ihr Dripgen auch
dahin, dass ein Bundestag in Betreff des Glaubens einige Zuge-
stindnisse machte; doch wurden dieselben schon bald wieder
aufgehoben, und die katholischen Orte konnten sich jedenfalls
nicht riihmen, dass ihr Vorgehen ihnen die besondere Gunst der
Biindner gewonnen habe 2).

‘Wenige Monate spiater wurde im zweiten Ilanzer Artikelbrief
die Gleichberechtigung beider Glaubensbekenntnisse fiir das Ge-
biet der III Biinde zwar nicht mit Worten, aber thatsichlich
proklamirt. Fortan galten die Biinde den katholischen Orten
gewissermassen als ein verlorener Posten und wurden fast auf
eine Stufe gestellt mit Ziirich, obschon sie in ihrer Gesamtheit
in den religiosen Zwistigkeiten ihrer Bundesverwandten eine ver-

nachtriglich aber war er seinen Versprechungen nicht nachgekommen,
vgl. Moor, Geschichte von Curritien etc. II 1, 8. 84, 83; Campell, hist.
Reat. II. 96 und oben S. 44.

) In den Abschieden ist diese Gesandtschaft nicht erwihnt, jedoch
berichtet Campell, hist. Reet. II, S. 111 davon, vgl. dazu E. A. IV 1a,
S. 798t und 810h (imtimlich zwei statt drei Monate angegeben ?).

%) E. A. IV 1a, S. 810g (7. Dec. 1525); S. 829m (18. Jan. 1526);
S. 849 ff. und Salandronius an Vadian, altera post Leetare (13. Mirz) 1526,
St. Galler Mitteilungen XXVIII, S. 10ff. KEingehender wird iiber diese
Gesandtschaft unten im letzten Abschnitt dieses Teils berichtet.
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mittelnde Stellung einnahmen!). Auf einer Tagsatzung in Bin-
siedeln liessen sie 1528 erkliren, die Zwietracht unter den Eid-
genossen (wegen der Unterstiitzung, die Unterwalden den auf-
riihrerischen Haslithalern gegen Bern gewiihrt hatte), sei ihnen
in Treuen leid; auch zeigten sie sich bereit zu vermitteln und
setzten mit Basel, Schaffhausen und Appenzell auf den 13. De-
cember einen Tag in Baden an, wo Vorschlige iiber die Behandlung
der Religionssachen in den gemeinen Vogteien aufgestellt wurden?).
line Verstindigung dariiber herbeizufiihren, gelang zwar nicht,
doch wurde den drei Orten mit Biinden die Vermittlung in dem
Anstande Berns mit den Unterwaldnern anvertrant, und es kam
zuletzt durch ihre Bemiihung wirklich ein Vergleich zu stande,
allerdings erst nach Jangen Verhandlungen, die eine Unterbrechung
erlitten hatten durch den ersten Cappelerkrieg3).

In diesem Kriege selbst beobachteten die Biindner véllige
Neutralitit4); dagegen nahmen sie wieder an den Friedensver-
handlungen teil und zwar mit einer stattlichen Gesandtschaft5).

f) Nicht so neutral blieben einzelne Teile, so die Stadt Chur, die
schon frih sich ganz eng an Zirich anschloss und z. B. 1528 (9. Nov.)
erklirte, man wolle zu den Zirchern stehen, Leib und Leben fiir sie
einsetzen (Strickler, Aktensammlung zur schweizer. Reformationsgeschichte
I Nr. 2167). Ibenso war Chur 1529 vor dem Ausbruch des Cappeler-
krieges, wie St. Gallen, Miihlhausen und Constanz, vertreten auf dem
Tag, der von Zirvich angesetzt war wegen des Tagens der V Orte mit
den Ferdinandischen in Waldshut (E. A. IV ib, S. 189, 23/4. April 1529).

2) E. A. IV 1a, S. 14471, o; S. 14664, g.

%) E. A, IV 1D, S. 4a, ¢, f; S. 24b, 40e, 84i, k, 170 Note 3, 1301,
301e, g, 324 Note 3, 351/5, 370, 374.

) In diesem Sinn darf man es wohl deuten, dass zu dem Vortrag
den die reformierten Orte Anfangs Mai bei den einzelnen katholischen
Orten hielten, die Biinde keinen Vertreter sandten, obwohl dem Tag von
Zirich, wo dieser Vertrag beschlossen worden war, eine Botschaft von
Chur beigewohnt hatte und auch die III Biinde zu der Tagsatzung nach
Zug eingeladen worden waren, vgl. E. A. 1V 1b, S. 139, 154, 157, 162.

) E. A. IV 1b, S. 240, 241, 257 Note 5, 263 Note 32, 275, 286,
208 (sechs Boten) und dazu vgl. Bullinger, Reformationsgeschichte 1L S. 212,
wo sogar dreizehn Boten mit Namen angefithrt werden.
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Jedoch gerade diese neutrale Haltung trugen die V Orte ihnen
nach. Uri hatte sie auf Grund seines besonderen Biindnisses (mit
dem Obern Bund) zur Hilfe gemahnt; dass sie dieser Mahnung
nicht Folge geleistet, wurde ihnen im zweiten Miisserkrieg ver-
goltenl). Die V Orte verweigerten unter allerlei Vorwiinden
jeglichen Beistand in diesem Kampf, wihrend alle acht andern
Orte Truppen ins Feld schickten, obgleich von ihnen nur Ziirich
und Glarus durch ihr Biindnis mit den zwei Biinden zur Hilfe-
leistung verpflichtet waren ).

Noch im vorangehenden Jahre hatten die Graubiindner die
von Ziirich und Bern angeregte Eingehung eines Burgrechtes
freundlich abgelehnt3). Jetzt aber gaben sie im zweiten Cappeler-
krieg die Neutralitit auf. Sie sandten zwar den Reformierten
nur tausend Mann zu Hilfe, und grosse Erfolge hatte man ihrem
Beistand nicht zu danken; aber gleichwohl war die Stellung der
Il Biinde in der FEidgenossenschaft fiir den weiteren Verlaut
des Jahrhunderts damit entschieden: fortan erscheinen sie fast
nicht mehr als Zugewandte der gesamten Eidgenossenschaft,
sondern eher nur als solche der reformierten Orte4). Dabei ist
es aber weit weniger ihr eigenes Verhalten als das der katholi-
schen Eidgenossen, was zu einer solchen Auffassung des Ver-
hiltnisses dréngt. Denn auch nach dem zweiten Cappelerkrieg
liessen die Biinde als ein paritiitisches Staatswesen sich angelegen

1) In dem Vortrag, den 1531 eine Gesandtschaft der V Orte in Bern
hielt als Antwort auf die Mahnung, den Biindnern Hilfe zu leisten, findet
sich die Ausserung: «So hand wir noch unvergessen, wie unser Eidge-
nossen von Uri (die dann ein besonder pundnus zu den Piindtern hand)
die Pandter in nichster emporung lut der selben pitntous gemant; aber
wie die Pandter uns zuozogen, sind wir noch wol ingedenk», K. A. IV
1b, S. 946, 9 (Bern 17/18. April 1531).

2) E. A, IV 1b, S. 926¢g, 932, 985, 940, 944 ff, 958—60.

) E. A. IV 1b, S. 638 (vgl. dazu auch 626/7), 668.

4) Vgl. hieriiber Ochsli, a. a. 0. S. 119f, und 404 ff.
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sein, in den religiosen Streitigkeiten ihrer Verbiindeten zu ver-
mitteln 1).

So halfen sie 1532 mit St. Gallen, den Glarner Glaubensstreit
schlichten, und ebenso bemiihten sie 1536 sich um Beilegung
der Anstinde, die zwischen Bern und Savoyen bestanden 2).
Auch 1554, als wegen der Locarner ein Religionskrieg zwischen
den katholischen und den evangelischen Orten auszubrechen drohte,
trugen wieder die Il Biinde ihre Vermittlung an und brachten
mit Glarus und Appenzell wirklich einen Vergleich zustande,
der freilich den Wiinschen der Evangelischen keineswegs ent-
sprach®). In dem langwierigen Streit sodann zwischen den neu-
gliubigen Glarnern und den V Orten, der in den Jahren 1560
bis 1563 nicht zur Ruhe kommen wollte, wandten die Grau-
biindner gleich den sieben unparteiischen Orten, sowie Abt und

Stadt St. Gallen alle Miihe auf, um endlich den Frieden herbei-
zufiihren 4).

1) Wie man in Graubiinden iber solche religiose Zwistigkeiten in
Jener Zeit dachte, dafiir haben wir ein charakteristisches Zeugnis erhalten
in der Instruction eines Gesandten der III Biinde, der 1546 beim Aus-
bruch des Schmalkaldenerkrieges der Tagsatzung beiwohnte und erklirte:
man sei zwar auch in den Biinden, was die Religion betreffe, geteilt, habe
sich aber (durch gnidige Zulassung des allmichtigen Gottes) mit einander
vertragen, dass sie einander bei dem Glauben bleiben lassen und, wenn
ein Teil angegriffen wiirde, ihm mit Leib und Gut beistehen wollen, E. A.
IV 1d, S. 659n (9. Aug. 1546).

2) E. A. IV 1b, S, 1485; Strickler, a. a. 0. IV, Nr. 1999, 2014,
2024; E. A. IV 1¢, S, 613, 628. In Solothurn dagegen fehlten 1533 bei
den Verhandlungen der «Schidboten» die Biindner, vgl. E. A. IV 1le¢,
8. 175 ff.,, wihrend sie 1548 sich bereit zeigten, Constanz zu Hilfe zu eilen,
E. A. IV 1d, 8. 999D.

) E. A. IV 1e S. 1059e, 1063/4x, 1074, 1096 ff. und Ferd. Meyer,
die evangelische Gemeinde in Locarno I, S. 343 ff. 364f.

1) E. AL IV 2, S, 147f (28. Oct. 1560); S. 173k (14. April 1561);
8. 234f (9. Nov. 1562); S. 239p (8. Jan. 1563); S. 246¢g (14. Mirz 1563).
Uber den Anteil der Biindner an diesen Vermittlungsverhandlungen bieten
die Briefe des Fabricius an Bullinger weit mehr als die Abschiede, doch
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Diese Mittelstellung liess es einerseits nicht dazu kommen,
dass die III Biinde sich den reformierten Orten so eng ange-
schlossen hiitten, wie die ganz reformierten zugewandten Stidte
St. Gallen, Biel und Miihlhausen, anderseits geniigte sie nicht,
um das Verhéltnis zu den katholischen Orten immer leidlich zu
gestalten. Nur zu dem Obern Bund unterhielten dieselben in-
timere Beziehungen!); mit dem Gotteshausbund brachen sie wohl
hauptsichlich aus Riicksicht auf den Bischof nicht ganz. Den
X Qerichten gegeniiber machten sie aber aus ihrer Abneigung
kein Hehl, legten vielmehr eine geradezu feindselige Gesinnung
an den Tag, als jene in der zweiten Hilfte des Jahrhunderts
wiederholt um Aufnahme in den Bund der VII Orte mit den II
Biinden nachsuchten.

Der Schwabenkrieg hatte, wie schon frither gezeigt worden
ist, die Verbiindeten einander so nahe gebracht, dass die Il Biinde
fortan als ein rechtes Glied der Eidgenossenschaft betrachtet und
behandelt wurden; dem dritten Bund gegeniiber machte man in
dieser Hinsicht keinen Unterschied, wie umgekehrt er die Pflichten
eines Verbiindeten zu erfiillen bestrebt war, indem er gerade an
den verschiedenen Vermittlungsversuchen sich auch beteiligte 2).
Nun richtete am 30. Mérz 1565 der Zehngerichtenbund an die
VII alten Orte die Bitte, sie mdchten mit ihm eben einen solchen
Bund aufrichten, wie sie es mit den andern gethan, und dariiber
einen besiegelten Brief ausstellen; an der ndchsten Tagsatzung
in Baden unterstiitzten die beiden andern Biinde die Bitte, und
sie wurde ad referendum genommen3). Jetzt weigerten sich
aber die V Orte, das Verhdltnis, wie es bis dahin allgemein auf-

wiirde es zu weit fithren, hier die Details mitzuteilen; nach einem Brief
vom 25. Oct. 1561 waren sogar sechs geheime Kriegsrite in Biinden er-
nannt worden.

1) Vgl z. B. IV 2, S, 144 b und fir die spiitere Zeit den letzten
Abschnitt.

2) Vgl. die oben angefithrten Stellen.

H E. A IV 2, S, 320t.
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gefasst worden war, auch urkundlich zu bekriiftigen. Sie verein-
barten sich auf einer Zusammenkunft in Luzern, das Gesuch
abzuweisen, weil die X Gerichte grosstenteils zwinglisch und
ausserdem Osterreich unterthan seien; Luzern erklirte sogar aus-
driicklich, mit diesem Bund werde es nie ein Biindnis eingehen 1),
Diese Vereinbarung wurde aber geheimgehalten; erst 1567, als
nach wiederholtem Dringen die Gesuchsteller nicht linger hin-
gehalten werden konnten, wurde ihnen eine bestimmte Antwort
gegeben, und zwar brachten es die V Orte dahin, dass das Ge-
such endgiiltig abgeschlagen wurde, mit der Begriindung, dem
dritten Bunde wie den Eidgenossen képnten aus einem Biindnis
nur Gefahren erwachsen (nimlich mit Riicksicht auf Osterreich 2).
Im Abschied war die Abweisung etwas gemildert durch die Er-
klirung, «man hege im ibrigen nicht den mindesten Unwillen
gegen die X Gerichte und wiinsche es beim bisherigen Verhiltnis
zu belassen, also dass man sie stets fiir liebe Eid- und Bundge-
nossen halten und auch so nennen werde; dasselbe mégen auch
sie gegen die Eidgenossen samt und sonders thun.» Jedoch die
V Orte wollten nichts davon wissen, dass man auch nur so viel
Entgegenkommen zeige; ibre Abneigung ging so weit, dass sie
nachtriiglich Streichung der Worte «achten» und «dafiir halten»
verlangten, weil nicht beschlossen worden sei, diese in den Ab-
schied zu setzen 3).

Wenn die III Biinde, ohnehin in ihrer Mehrheit der Refor-
mation zugethan, jetzt sich enger an die reformierten Orte an-
schlossen, so war es nur eine Folge dieser schméihlichen Behandlung
von seiten der V Orte. Als 1569 Basel durch den Herzog von
Zweibriicken bedroht wurde und die Tagsatzung auch die Biindner
aufforderte, Mannschaft bereit zu halten, leisteten diese der Mah-
nung willig Folge, obschon nicht lange vorher Uri namens der

) E. A, 1V 2, 8. 829d (8. Jan. 1566).

2y E. AL IV 2, 8. 341u (23. Juni 1566); S. 348g (5. Sept. 1566);
S. 859p (6. Apr. 1567): S. 367bb (8. Juni 1567).

) K. A IV 2, 8. 369d, 370f, 871a, 872d, 3771, 8791, 387d.
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VII katholischen Orte ihnen geschrieben hatte, sie sollten ihre
Angehérigen zu Hause behalten?). Nach der Bartholoméusnacht
hielten die IV evangelischen Stddte Beratung iiber gegenseitige
Hilfeleistung im Fall eines Angriffs und beschlossen, auch Privat-
personen in Biinden, die der evangelischen Religion anhingen,
davon in Kenntnis zu setzen?2). Anderseits drohten 1577 die VII
katholischen Orte anlésslich eines Streites zwischen dem Churer
Bischof und den III Biinden (besonders dem Gotteshausbund)
ihnen sogar mit Auflésung des Biindnisses, woriiber an der nich-
sten Tagsatzung Beschwerde gefiihrt wurde?3). Aber auch sonst
war die Haltung der katholischen Orte in diesen Jahren, ihre
enge Verbindung mit Mailand (sowohl mit dem dortigen spanischen
Statthalter, als mit dem Cardinal Borromeo), die Begiinstigung
aufstindischer Unterthanen durch sie, ihre Einmengung in innere
Angelegenheiten, sobald irgendwie die katholische Religion dabei
in Frage kam, nicht geeignet, ihnen die Biindner wieder geneigter
zu machen 4).

Schon 1582 hatten diese auf ein Hilfsgesuch Berns einen
Auszug gegen Savoyen beschlossen und sich willig gezeigt, ihre
Schuld aus dem Miisserkrieg abzutragen; doch kam es infolge

y K. A IV 2, 8. 4191, 4214, 423¢ und dazu S. 417h.

) E. AL IV 2, 8. 500 (22. Sept. 1572).

#) Wegen Klagen, die der Secretar des Churer Bischofs iiber Gegner
desselben vorgebracht hatte, richteten die katholischen Orte an die Binde
(wie schon frither) die ernstliche Aufforderung, den Bischof und das Stift
nicht wider Recht und Billigkeit zu bedringen, sondern Beschlisse, die
auf einem Beitage gefasst worden waren, aufzuheben etc., sonst mochte es
den mit ihnen vereinigten Orten nicht mehr gut anstehen, «fernerhin mit
Leuten, die keine Billigkeit achten und weder Gelitbde, Spriiche, Vertrige,
noch Brief und Siegel halten, in einem Biindnis zu verbleiben!> (E. A.
IV 2, S. 619b, 29. Mai 1577). Auf die Beschwerde der Biindner er-
widerten die Boten der VII Orte, man halte dafir, dass in jenem
Schreiben die Reputation und Ehre der Biinde keineswegs angegriffen sei,
sondern was geschrieben worden, sei in guter, treuer eids- und bundsge-
gendssischer Wohlmeinung geschehen (ebenda S. 622 C(?, 17. Juni 1577).

¢) Uber diese Punkte vgl. unten den letzten Abschnitt.
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des Riickzuges der Savoyer nicht zum Ausriicken der bereit
gehaltenen Truppen?!). Als darauf zu Anfang des Jahres 1584
eine Gesandtschaft der IV evangelischen Stiddte in einem Streite
zwischen dem Obern und den beiden andern Biinden wegen eines
Strafgerichtes iiber aufstiindische Misoxer vermittelte, wurde bei
ihr eine engere Verbindung Graubiindens mit den IV Stddten in
Anregung gebracht?), wihrend umgekehrt Vertreter der V katho-
lischen Orte, die im gleichen Jahr wegen confessioneller Anstinde
im Veltlin intervenierten, mit Entziehung jeglichen Beistandes
drohten fiir den Fall, dass den Biinden aus ihrem Vorgehen Un-
heil erwachsen sollte 3). :

Dennoch brachten am 26. August 1584 Boten der III Biinde
bei der Tagsatzung das Gesuch vor, dass man dieselben in éhn-
licher Weise dem Bunde der Eidgenossen einverleiben moge, wie
friiher schon die VII Orte sich mit den II Biinden vereinigt hétten.

1) Nach Ardiser, ritische Chronik, herausgegeben voun J. Bott, 8. 72,
hatte man in Chur auf das Gesuch der Berner um Hilfe far Genf finf Tag-
leistungen nach einander gehalten und zu Anfang Mirz gewaltig geriistet;
doch ist dies jedenfalls ein Irrtum, denn in den Landesprotokollen (vgl.
daritber den Commentar von Bott S. 386 f.) kommt erst auf einem Beitag
vom 1. Juni das an den Obern Bund gerichtete Schreiben Berns zur Be-
sprechung und wird Ausschreiben an die Gemeinden beschlossen; am
20. Juni lag ein neues Schreiben Berns iber Verrat der Savoyer dem
Bundestag vor, der am 21. nach Classification der Gemeindemehren einen
Auszug von 9000 Mann verfiigte; die Musterung sollte in drei Wochen
erfolgen. Weil Bern Besorgnis kundgegeben hatte, es michten die V Orte
einen Auszug zu Gunsten von Savoyen beabsichtigen, wurde beschlossen,
in einer Zuschrift an die Tagsatzung davon abzumahnen; der Auszug der
V Orte fand aber, wie die Abschiede zeigen, gleichwohl statt.

2)E. A IV 2, S. 819¢, 820a, 824¢. Ardiiser behauptet sogar in
einer iilteren Redaction seiner Chronik (gegenwirtig im Besitz von Oberst
Th. von Sprecher in Maienfeld), es sei eine Gesandtschaft der III Binde
an die 1V evangelischen Stidte abgeordnet worden wegen eines ewigen
Biindnisses; in der Ausgabe von Bott fehlt diese Nachricht, wahrscheinlich
weil die obere Hilfte des betreffenden Blattes verstiitmmelt ist, auf der unteren
aber findet sich ein Gedicht auf den Bund der Rezier mit den Bérneren!

3) E. A. IV 2, S. 839a und éhnlich die Landesprotokolle.
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Die Tagsatzung bezeugte grosse Freude und beschloss, das Ge-
such in den Abschied zu nehmen, damit beforderlichst jedes Ort
seine Meinung dariiber kundgeben und nétigenfalls ein eidge-
nossischer Tag fiir Festsetzung der Biindnisartikel bestimmt
werden konnel). Aber auch diesmal hinderte der Widerstand
der katholischen Orte die Gewéhrung. In ihren Sonderconferenzen
zeigten sie zuerst sich nicht ganz abgeneigt, schoben dann aber
die Entscheidung wieder hinaus und fassten erst Anfangs 1585
einen Beschluss iiber die Antwort, worin sie ihre Zustimmung
abhiingig machten von der Annahme verschiedener Artikel, die
dem Schutz der katholischen Religion dienen sollten; fiir den
Fall, dass dieselben von den Biindnern abgelehnt wiirden, wollte
man diesen erkliren, Freundschaft und Biindnis mit ihnen wiirde
den katholischen Orten wenig niitzen, daher man im Sinne habe,
den Bund allein den Katholischen zu halten 2).

Wegen der Veltliner Unruhen im Jahre 1585 erlitten die
Verhandlungen eine lange Unterbrechung, sodass das Ansuchen
in Vergessenheit geriet; erst im Mirz 1586 wurde es durch eine
biindnerische Botschaft neuerdings vorgebracht, und bei dieser Ge-
legenheit bat ein Abgeordneter der X Gerichte dringend, man mége
auch sie in den Bund aufnehmen, wenngleich der osterreichische
Erzherzog es zu hintertreiben suche3). Aber nochmals konnten
die Biindner keine endgiltige Antwort erlangen, und als sie im
Juni 1586 neuerdings darauf drangen, gaben die VII katholischen
Orte ihnen vier Artikel iiber Religionssachen in den Abschied;

1) E. A IV 2, S. 842d. Ob die evangelischen Stiadte den Biindnern
geraten hatten, bevor man Unterhandlungen iiber ein Sonderbiindnis an-
kniipfe, noch einmal einen solchen Versuch zu machen (vgl. Oechsli, a.
a. 0. 8. 409), oder ob das Widerstreben des Obern Bundes gegen die Ver-
bindung mit den evangelischen Orten die Veranlassung gab, lassen die Ab-
schiede nicht erkennen. Vgl. auch Bott im Commentar zu Ardisser, S. 413.

?) E. A IV 2, S. 845¢g, 849x (vgl. 847h), 851e, 853d. Bei Oechsli,
a. a. 0. S. 410, ist die letzte Stelle im Text nicht richtig wiedergegeben.

3) E. A. 1V 2, 8.887f, 893 h, 9084, 913 ¢, d, vgl. 847h; Ardiiser, S. 99.
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erst nach deren Annahme wollten sie sich in das begehrte Biind-
nis einlassen 1).

Inzwischen wurden auch mit den IV evangelischen Stidten
und Glarus Unterhandlungen iiber ein Biindnis gepflogen; sie
fanden aber keinen Anklang in dem Obern Bunde, der unter dem
Einfluss der katholischen Orte stand2). Die Biindner wiederholten
nun, weil auf Eingehung des umfassenderen Biindnisses nicht zu
hoffen war, das Gesuch um Aufnahme der X Gerichte in den
Bund mit den VII Orten, wie sie es schon 1565 gestellt hatten,
und als selbst dieser Versuch erfolglos blieb, gaben sie ihre Be-
mithungen nach dieser Richtung auf?®). Auch die noch linger
fortgesetzten Verhandlungen mit den V evangelischen Orten (den
vier Stiidten und Glarus) iiber Abschluss der schon friiher ge-
planten Verbindung fiihrten infolge des Widerstandes, den der
Obere Bund entgegensetzte, zu keinem Resultat ¥). Uber die
bundsgendssische Gesinnung der katholischen Orte gegen die
HI Biinde gibt am deutlichsten Auskunft die Bestimmung in
ihrem Biindnis mit Philipp II. (1587), dass bei einem Krieg der
katholischen gegen die reformirten Orte der Konig die III Biinde
an der Hilfeleistung hindern solle 3).

1) Vgl. iiber diese Artikel Oechsli, a. a. O. S. 410f. und E. A. IV 2,
S. 942b, 946r, 951, 952 b. Der (offenbar ablehnende) Bescheid der
Biinde (ohne den Zehngerichtenbund, der iberhaupt nie eine Antwort in
Betreff dieser Artikel gegeben hat, vgl. E. A. V 1, 8. 514¢), war am
3. Marz 1587 eingegangen, E. A. V1, S. 6b, 28¢ und d.

2) Hieher ist vielleicht schon E. A. IV 2, 8. 887f zu ziehen, dann
besonders S. 950/561: Conferenz der evangelischen Orte mit den III Biin-
den. Der biindnerische Abgeordnete sprach seiner Instruction gemiss
die Hoffnung aus, dass die Biindnisartikel auch den iibrigen Orten den
Beitritt ermoglichen wiirden, sodass schliesslich ein Bund der XIII Orte
mit den III Biinden das Resultat sei. Ziirich und Bern waren bereit,
alle IIT Biinde aufzunehmen; Basel und Schaffhausen aber hegten wegen
der X Gerichte gewisse Bedenken, E. A. V 1, S. 4a, 28d.

3) E. A. V 1, 8. 340 (28. Juni 1587).

4) E.A. V1, S.114a (Juni und Juli 1588); S. 120k (vgl. 124m ?), 133.

5 E. A. V 1, 8. 1835.

5
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Gleichwohl zeigten sich die V katholischen Orte jetzt geneigt,
das Biindnis mit den II Biinden allein, unter Ausschluss von Ziirich
und Glarus, zu erneuern. Der Gotteshausbund zogerte jedoch
und erklidrte dann, ohne diese zwei Orte den Schwur nicht leisten
zu wollen; der graue Bund dagegen hitte zwar gerne gesehen, wenn
auch Glarus beigezogen worden wire, beschwor aber zuletzt auch
ohne dieses Ende 1589 das Sonderbiindnis ).

Schliesslich machten die Biindner doch im Jahre 1590 nochmals
einen Versuch 2); der Obere und der Gotteshausbund baten schrift-
lich darum, dass ein Tag zur Erneuerung des Bundesschwures
mit den VII alten Orten angesetzt werde, und als man ihrem
Verlangen bereitwillig entsprach, da suchten sie nach um Auf-
nahme in ein Biindnis mit allen XIII Orten, und auch die X
Gerichte begehrten, in dasselbe eingeschlossen zu werden3). Es
war aber umsonst; gegen den Obern und den Gotteshausbund
hatten die V Orte keine Einwendung zu machen, wollten da-
gegen von dem dritten nichts wissen, wenn er nicht vorher den ihm
gemachten billigen Vorschlag annehme (d. h. natiirlich, wenn er

1) E. A. V 1, S. 1563t (27. Marz 1589); 164s, 1690, 171k, 174h,
175f, 176g, 178a, 1931 und dazu 227b. Danach war die Beschwérung
des Bundes in Ilanz erfolgt und zwar noch vor Ende des Jahres 1589,
zwischen dem 15. September und dem 28. November, unter Zugrunde-
legung der von den katholischen Orten 1585 aufgestellten Religionsartikel.

%) So scheint sich wenigstens in den Abschieden der Gang der Ver-
handlungen darzustellen und ist auch von Oechsli, a. a. 0. S. 413, ent-
sprechend dargestellt worden; nach Ardiiser, S. 105, méchte man allerdings
meinen, auch 1588/89 seien die Verhandlungen fortgesetzt worden; er
nennt nicht nur die Namen der Gesandten (Landrichter, Dietegen von Salis,
Hartmann de Hartmannis, vgl. dazu E. A. V 1, S. 840), sondern berichtet
auch S. 108, dass 1589 der Absicht des Obern Bundes ob dem Wald,
nur mit den katholischen Orten das Biindnis zu erneuern, die iibrigen
Gerichte (unter dem Wald) sich widersetzten und beschlossen, «solche
pindnus nit zu erniitwren one verwilligung der andern beiden piindten
vnd das man es gemeinlich mit allen 7 orten wie von alter her erntiwren
solle ».

3)E. A. V 1, S. 216y (1. Juli 1590); S. 224 b.
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nicht die Religionsartikel beschwore)?!). Das Endresultat all der
langjihrigen Bemiithungen war somit einzig die Erneuerung der
alten Biindnisse von 1497 und 1498, die am 16. September 1590
in Baden mit grosser Feierlichkeit vollzogen wurde, sowie die
zwei Tage spiiter erfolgte Aufnahme der X Gerichte in ein Biind-
nis mit Ziirich und Glarus, das dem der VII alten Orte mit den
Il Biinden durchaus entsprach, ausser dass noch ein Vorbehalt
der Rechte Osterreichs darin enthalten war2). Die besondere
Verbindung der katholischen Orte mit dem Grauen Bund, die
erst vor wenigen Monaten zustande gekommen war, sollte gleich-
zeitig in der Weise neu bekriftigt werden, dass noch vor dem
Bundesschwur in Baden das alte Biindnis der III Linder mit
dem Obern Bund in Uri erneuert und in Baden von den V Orten
den Oberbiindnern der Schwur in der gleichen Form geleistet
wiirde, wie im vorangegangenen Jahre, d. h. unter Zugrunde-
legung der Religionsartikel von 1585 3).

Die Stellung der III Biinde blieb im iibrigen die gleiche
wie bis anhin; sie trachteten auch jetzt, zwischen den beiden
Glaubensparteien zu vermitteln, wenn sie schon im allgemeinen
den reformierten Orten nidher standen. So benutzten sie den
feierlichen Anlass des Bundesschwures in Baden, um durch ihre
Gesandten bei den katholischen Orten Fiirbitte einlegen zu lassen
fiir die Miihlhauser, dass dieselben wieder in Gnaden aufgenommen

) E. A. V 1, S. 225f, 227b. Uber den an der letzten Stelle ge-
nannten ,billigen Vorschlag, dessen Annahme die katholischen Orte vom
Zehngerichtenbund verlangten, geben die Abschiede keine Auskunft; doch
ist kein Zweifel moglich, dass er auf Annahme der Religionsartikel hin-
zielte, vgl. S. 220d, wonach die katholischen Orte beschlossen hatten, da
es sich um Erneuerung des Bundes mit den III Biinden handle, solle Uri
zuvor an den Bund der X Gerichte schreiben, und dazu S. 515e, wo noch
15699 darauf hingewiesen wird, dass dieser Bund sich nie habe erkliren
wollen, wessen die katholischen Orte sich von ihm zu versehen hitten.

%) E. A. V 1, S, 233 Note zu a und S, 1858.

%) E. A. V 1, S. 227b; die Erneuerung des Schwures in Uri scheint
allerdings nach S. 233 erst etwas spater stattgefunden zu haben.
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werden mochten ). Im vorangehenden Jahr hatten sie, von den
Bernern dazu eingeladen, an den Vermittlungsverhandlungen
zwischen Bern und Savoyen teilgenommen, und als nicht lange
hachher doch ein Aufbruch der Berner erfolgte, war von den
evangelischen Stidten beschlossen worden, im Fall der Not mit
andern Zugewandten auch die Biindner zu mahnen?2). Bei der
Trennung von Appenzell-Inner- und Ausserrhoden im Jahr 1597
wirkten auch Abgesandte aus Graubiinden mit%). Im Mai 1599
endlich sagten die Biindner nach Einholung der Gemeindemehren
den Bernern Hilfe gegen Savoyen zu, ndmlich dreitausend Mann,
die auf die erste Mahnung bereit sein sollten 4).

In den letzten Jahren des XVI. Jahrhunderts wurden sodann
noch Unterhandlungen iiber ein Biindnis mit den Wallisern an-
gekniipft; die V Orte suchten diese Verbindung um jeden Preis
zu hintertreiben, obwohl sie keineswegs irgend welchen confes-
sionellen Charakter hatte. Diesmal aber erreichten sie trotz aller
Bemiihungen ihr Ziel nicht; am 5. August 1600 fand in Sitten
die Beschworung des Biindnisses statt?).

So hatte das Bundesverhiltnis zwischen den FEidgenossen
und den III Biinden im Verlaufe des XVI. Jahrhunderts nicht
die wiinschenswerte Umgestaltung erfahren, ja es war am Schluss

) E. A. V 1, 8. 231b 3, vgl. dazu Oechsli, a. a. 0. S. 377 ff. 390.

2) E. A. V 1, 8. 1421, 143, 1450 und S. 168; nach Ardiser, S. 109,
konnte es scheinen, als ob schon vor Abordnung der Gesandten die Biinde
den Bernern Hilfe (neun Fihnlein) zugesagt hitten; jedenfalls aber wurde
(vgl. 8. 110) infolge raschen Aufbruchs der Berner und baldigen Zu-
standekommens eines Vertrages die Hilfe der Biindner wie der Eidge-
nossen nicht nétig. Auch aus den Jahren 1585 und 1588 weiss Ardiiser
schon Ahnliches zu berichten, s. S. 92 und 102 und dazu Bott S. 427.

3) E. A. V 1, S. 441 (11. Mai 1597).

4) Vgl. J. Bott im Commentar zu Ardiiser, S. 410.

5) E. A. V 1, 8. 451, 508, 509, 513f. 517, 522, 531 ff. 542, 547,
548 ff. 1874. Der Gang der Verhandlungen ist bei Oechsli, a. a. O. S.
296 ff. eingehender dargestellt. Uber besondere Feierlichkeiten beim Bundes-
schwur in Sitten s. Ardiiser S. 155.
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dieses Zeitraumes fast loser als bei Beginn desselben. Wohl
war die Verbindung dadurch erweitert worden, dass Ziirich und
Glarus auch die X Gerichte zu Bundesgenossen angenommen
hatten, dazu waren in den Wallisern neue Verbiindete gewonnen,
und 1602 gelangte noch ein Biindnis mit Bern zum Abschluss1);
aber dafiir hatte der Bund mit den V katholischen Orten sich
so sehr gelockert, dass er fast nur dem Namen nach noch be-
stand und nur fiir den Grauen Bund wirklich Geltung besass.
Die schlimmen Folgen dieses Verhiltnisses fiir Biinden traten
in der Zeit des dreissigjihrigen Krieges deutlich zu Tage.

Die Zugehirigkeit der Zugewandten zur Eidgenossenschaft
kam #usserlich vor allem in der Teilnahme an den eidgendssischen
Tagsatzungen zum Ausdruck. In Betreff des Beisitzes gilt fiir
diese Zeit, was Oechsli von den Zugewandten im allgemeinen
sagt?), auch von den drei Biinden. Schon seit 1516 nur noch
ausnahmsweise zugezogen, verschwinden sie mit dem Jahre 1526
von den regelmissigen Tagsatzungen und werden nur in ganz
besonders wichtigen Fillen eingeladen, so wenn es sich um Ver-
mittlung in Glaubensstreitigkeiten oder um Anstinde mit dem
Ausland handelt. Wo ausserdem Abgeordnete der Zugewandten
sich einfinden, da erscheinen sie in eigener Sache und werden
nach Analogie der fremden Gesandten behandelt, d. h. sie werden
vorbeschieden, wenn ihr Geschift an die Reihe kommt, und haben
nach Erledigung desselben wieder abzutreten. Immerhin zeigten

1) Dieses Biindnis war vorbereitet durch die Kreignisse der letzten
Jahrzehnte; die wiederholte Bedriingung Genfs durch Savoyen hatte Bern
genditigt, sich mehrmals mit Hilfsgesuchen an die Biindner zu wenden,
die sich auch stets bereitwillig gezeigt hatten; hiedurch und ebenso durch
die Verhandlungen iber ein Biindnis der III Biinde mit den evangelischen
Orten war ein engeres Verhiltnis angebahnt, was schon 1600, als die
biindnerischen Gesandten vom Bundesschwur in Wallis iiber Bern heim-
kehrten, durch besondere Ehrung derselben sich kundgegeben hatte, vgl.
Ardiiser S. 155.

2) Vgl. Oechsli, a. a. 0., S, 1451,
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sich den III Biinden gegeniiber die eidgendssischen Orte etwas
weniger engherzig und machten zu ihren Gunsten mehrmals Aus-
nahmen; so durfte 1546 beim Ausbruch des Schmalkaldener
Krieges, als zu befiirchten stand, die Glaubensparteien in der
Eidgenossenschaft konnten sich in den Kampf hineinziehen lassen,
einzig der Bote aus Biinden an dem «beschlussratschlag» iiber
die Antworten an Papst, Kaiser und Schmalkaldener Bund sich
beteiligen, und in #hnlicher Weise riumte man den Biindnern
ein gewisses Vorrecht ein bei Beratungen, welche die franzosische
Vereinung betrafen. Gegen die Beizichung der Zugewandten zu
den regelmissigen Tagsatzungen striubten sich vor allem die
katholischen Orte, aus Furcht, iiberstimmt zu werden. Erst gegen
Ende des Jahrhunderts trat wieder ein Umschwung ein, sodass
im letzten Jahrzehnt, anfangs noch ziemlich selten, dann immer
hiufiger Tage mit den Zugewandten abgehalten wurden.

In dem Biindnis der VII alten Orte mit den II Biinden war
die Verpflichtung enthalten, in Gefahren auf einander getreues
Aufsehen zu haben, und man war gewohnt, diese Bestimmung
nicht nur auf den besondern Fall zu beziehen, dass der eine
Teil durch einen dussern Feind mit den Waffen bedroht wurde,
sondern hielt es fiir Bundespflicht, auch in Zeiten innerer Zwie-
tracht einander beizuspringen, zu raten, zu mahnen, zu vermitteln.
Wie die Eidgenossen in den beiden Miisserkriegen den Biindnern
zu Hilfe kamen, ist schon berichtet worden; ebenso haben wir
die Fille genannt, wo die Biindner Gelegenheit fanden, wenigstens
zu zeigen, dass sie gewillt waren, jene Hilfeleistung zu vergelten.
Angriffen von Seiten des Auslandes waren sie im iibrigen wihrend
des ganzen Jahrhunderts nicht mehr ausgesetzt; um so mehr
aber hatte ihr Land durch Parteiungen im Innern zu leiden, und
nur zu hiufig entstanden ernstliche Unruhen, in denen es wohl
angezeigt war, dass die Bundesgenossen getreues Aufsehen iibten.
Threr Bundespflicht kamen denn auch die Eidgenossen, vor allem
die VII alten Orte, nicht weniger getreulich nach, als die III
Biinde dies ihnen gegeniiber thaten, ja sie gingen noch weiter,
indem sie das getreue Aufsehen auch auf die #ussere Politik
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ihrer Verbiindeten ausdehnten und sich bestrebten, dieselbe zu
iiberwachen und mit ihrer eigenen in Einklang zu bringen.

Entscheidend war in dieser Hinsicht wie schon im ersten
Viertel des Jahrhunderts das Verhiltnis zu Frankreich. Nun
wurde allerdings die franzosische Vereinung, seitdem 1523 auch
der Gotteshaus- und der Zehngerichtenbund ibr beigetreten waren,
bis in das folgende Jahrhundert hinein festgehalten, und insofern
gestaltete die biindnerische Politik sich weit gleichmiissiger, als es
im vorangehenden Zeitraum der Fall gewesen, und entsprach weit
mehr der eidgendssischen Politik; aber ein grosser Unterschied
ist in dem Verhiltnis zu Frankreich doch nicht zu verkennen.

Wiihrend die jedesmalige Erneuerung der franzisischen Ver-
einung den meisten Eidgenossen sozusagen als etwas durchaus
Selbstverstindliches, ja Naturgemiisses erschien, wogegen kaum
eine Opposition sich geltend machte, hatte diese Verbindung in
Graubiinden zahlreiche Gegner, und iiber ihre Bestitigung oder
Aufhebung wurden wiederholt recht erbitterte Kimpfe gefiihrt.
Dies hatte seinen Grund in den eigentiimlichen Verhiltnissen des
Landes, die mit den eidgendssischen durchaus nicht in jeder Hin-
sicht iibereinstimmten.

Schon durch ihre Lage waren die III Biinde auf den Ver-
kehr mit Osterreich und Mailand hingewiesen und mussten des-
halb trachten, mit diesen beiden Michten in gutem Einvernehmen
zu stehen. Dieses naturgemiisse Verhiltnis, das schon kurz
nach dem Schwabenkriege in dem Abschluss der Erbeinung seinen
deutlichen Ausdruck gefunden hatte, wurde jedoch gestért durch
die Kiimpfe um das Herzogtum Mailand. Frankreich war bestrebt,
die III Biinde auf seine Seite zu ziehen, und es bildeten sich
im Lande zwei Parteien, eine dsterreichische und eine franzosische.

Dieser Gegensatz machte sich schon in den ersten Jahrzehnten
bemerkbar; er tritt z. B. darin zu Tage, dass der Obere Bund
im Jahre 1500 der Erbeinung mit Osterreich fern blieb, erst
1518 sie annahm, wihrend umgekehrt die beiden andern Biinde
nur nach langem Zogern sich der franzdsischen Vereinung an-
schlossen; immerhin wird man aber in dieser Zeit noch nicht
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von einer eigentlichen Spaltung des Landes in zwei einander
bekimpfende Parteien reden. Seit jedoch 1535 das Herzogtum
Mailand an Spanien gekommen war, nahm die unheilvolle Par-
teiung immer mehr iiberhand. Die beiden feindlichen Michte
boten jetzt alles auf, um die Biinde an sich zu fesseln und
geizten namentlich nicht mit Jahrgeldern fiir die einflussreichsten
Personlichkeiten ; Frankreich hatte sogar meist einen stindigen
Gesandten im Land, der in der Regel auf dem Schloss Halden-
stein bei Chur residierte, wihrend Spanien-Osterreich nur bei
besonderen Anldssen Botschaften abfertigte, jedoch keine Gelegen-
heit zur Bekdmpfung des franzésischen Biindnisses unbeniitzt liess
und es trefflich verstand, den Streit stets aufs neue zu entfachen.

Infolge dieser Agitation teilte sich die Bevilkerung formlich
in zwei Parteien, die immer heftiger um die Herrschaft rangen
und gelegentlich einander mit Strafgerichten verfolgten. Viel
trugen zur Parteiung auch noch die religiosen Verhiltnisse und
der Gegensatz der Interessen der verschiedenen Landesteile dies-
seits und jenseits der Berge bei. So erfreute schon im XVI. Jahr-
hundert Graubiinden sich durchaus nicht immer jener Ruhe im
Innern, die zum Gedeihen eines Staatswesens unentbehrlich ist,
und nur zu oft sahen die Eidgenossen sich veranlasst, zu ver-
mitteln und den gestorten Frieden wieder herzustellen.

Kurz vor der Schlacht von Pavia war es, wie wir schon
gesehen haben, dem &sterreichischen Erzherzog gelungen, die
Biindner zu verleiten, dass sie ihre Truppen aus dem franzésischen
Heere abriefen, allerdings weil sie selbst von dem Miisser be-
dringt wurden. Im néchsten Jahre (1526) machte der Kaiser
wiederholt den Versuch, fiir seine Truppen freien Durchpass durch
Graubiinden zu erlangen; doch wurde ihm derselbe nicht gewihrt,
vielmehr iiberliessen die III Biinde den Franzosen die Besetzung
der Pisse und verpflichteten sich sogar, im Notfalle 2000 Knechte
in gleichem Sold wie die Eidgenossen zu bewilligen, auch hatten
sie Truppen im Dienste Frankreichs vor Mailand?!). Zwei Jahre

1) E. A. IV 1a, S. 967, Note 7 und 8, 986q, 997 b, 1024 m.
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spiiter erschien wieder eine kaiserliche Gesandtschaft und begehrte
Pass fiir Truppen; auf den Bundstag in Ilanz, wo diese Forde-
rungen gestellt wurden, hatten auch Luzern und Glarus im Namen
der Eidgenossen ihre Boten abgeordnet und liessen durch die-
selben Vorstellungen gegen Gewidhrung des Gesuches erheben.
Dagegen handelte ein ebenfalls anwesender Gesandter von Ziirich,
wie die eidgenodssischen Boten in ihrem Berichte an die Oberen
mit grossem Missfallen zu berichten wussten, wenig zu Gunsten
des franzosischen Konigs, suchte vielmehr heimlich und 6ffentlich
den gemeinen Mann zu iiberreden, dem Konig die Vereinung
aufzukiinden und aller Fiirsten oder Herren sich zu entschlagen,
weder dem Kaiser noch dem Konig Durchpass oder Leute zu
bewilligen u. s. w., d. h. er suchte die Biinde zn bestimmen, dass
sie, dem Beispiele Ziirichs folgend, Neutralitit beobachten oder,
wie seine Instruktion besagte, ihr Land «frei und beschlossen»
behalten mochten. Der Vortrag verfehlte seine Wirkung nicht
ganz; denn die biindnerischen Ratsboten erklirten den Gesandten
von Luzern und Glarus, sie wiirden die Anwilte des Kaisers
abweisen, aber auch ein Verbot erlassen, dass niemand irgend
einem Fiirsten oder Herren zuziehe; auch ermahnten sie die Eid-
genossen, fiir den Frieden zu wirken und sich der Kriege zu
entladenl). Lange hielt jedoch diese Stimmung nicht an; vollige
Neutralitit zu beobachten und den fremden Kriegsdienst ganz
aufzuheben, war jedenfalls schon damals in Graubiinden nicht
mehr moglich, weil die junge Mannschaft sich an das Reislaufen
gewohnt hatte und das arme Land den Gewinn nicht mehr ent-
behren konnte, den dieser fremde Dienst und die Biindnisse mit
auslindischen Fiirsten brachten,

Den gleichen Standpunkt wie jener Bote von Ziirich ver-
traten in Biinden lange die Fiithrer der Reformation; aber sie
zogen sich dadurch nur den Hass und die Verfolgung beider
Parteien zu. Sie mussten sich zuletzt iiberzeugen von der Un-
moglichkeit, es dahin zu bringen, dass das Beispiel Ziirichs nach-

1) K. A. IV 1a, 8. 129899 (6. April 1528).
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geahmt wiirde, und gaben deshalb fortan dem nach ihrer An-
schauung geringeren Ubel den Vorzug, d. h. sie empfahlen aus
Besorgnis vor den katholischen Michten Osterreich und Spanien
die Annahme oder richtiger die Beibehaltung des franzdsischen
Biindnisses!). Auch die Ziircher, die ja im iibrigen der Auf-
fassung Zwinglis treu blieben, liessen schliesslich fiir Graubiinden
eine Ausnahme zu. Zwar, als 1543 Boten von Luzern, Uri und
Schwyz in Biinden angeblich namens der XII Orte die Auf-
hebung der franzésischen Vereinung und den Abschluss eines
Biindnisses mit Mailand bekimpft hatten, protestierte Bern aus-
driicklich, es habe wie Ziirich nicht in die Absendung einer
Botschaft willigen wollen?), und es hatten offenbar die beiden
Orte nicht etwa deshalb sich dagegen ausgesprochen, weil sie das
Biindnis mit Mailand gern gesehen hiitten, sondern weil sie da-
mals noch hofften, ihr Beispiel kénnte in Graubiinden Nachahmung
finden. Spiter drang aber die Erkenntnis durch, dass Enthaltung
von auswirtigen Biindnissen und fremdem Dienst sich in den III
Biinden nicht durchfiihren lasse, sodass nun auch die Ziircher
fiir sie aus Riicksicht auf die Reformation ganz entschieden die
Verbindung mit Frankreich begiinstigten 3).

Wihrend des vierten Jahrzehntes blieb das franzosische Biind-
nis so ziemlich unangefochten, sodass 1533 an der Tagsatzung
in Baden auf einen Vortrag des franziosischen Gesandten die
Biindner gleich den meisten eidgendssischen Orten erkliren konnten,

1) Comander klagt (1542) in einem Brief an Bullinger iiber Be-
drohung durch die pensionarii, und wegen seiner Haltung wurde ihm
sogar sein Gehalt um ein Drittel verkarzt. Die Frage, wie die reformierten
Geistlichen sich zu den auswirtigen Biindnissen, vor allem zum franzosi-
schen verhalten sollten, wird in den Briefen an Bullinger wiederholt er-
ortert, besonders in der Correspondenz des Fabricius, vgl. Blasius an
Bullinger, 2. Aug. 1547; Fabricius an Bullinger 12. Dec. 1559, 4. Sept. 1561,
8. Mai 1564 ; Bullinger an Fabricius, 12. Mai 1564 etc.

2y E. A. IV 14, S. 233, Note zu g (19. April 1543).

3) Ausser in dem Briefwechsel zwischen Bullinger und Fabricius gab
sich dies besonders deutlich kund im Jahr 1582, s. u.
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es diinke sie nicht nitig und sei auch sonst nicht gebriuchlich,
solche Vertrige neu zu beschworen; doch seien sie im iibrigen
gewillt, den Frieden treulich zu halten!). Die Hinneigung zu
Osterreich scheint damals in Biinden nicht gross gewesen zu sein;
im Gegenteil bestand zu Ende des Jahrzehntes ein recht ge-
spanntes Verhiltnis. Im April 1539 fiihrten nimlich Gesandte
des romischen Konigs bei der Tagsatzung Klage iiber Beschimpf-
ung des Osterreichischen Wappens, dadurch begangen, dass das-
selbe am Kirchturm von Davos ausgewischt und die Thiiter noch
immer nicht bestraft worden seien; ausserdem hiitten die acht
Grerichte ihr Versprechen, die eingezogenen Giiter des Klosters
Churwalden zu restituieren, nicht gehalten und an Stelle des ver-
storbenen Abtes selbst einen Nachfolger eingesetzt, den nach dem
Brauch durch den Abt von Roggenburg ernannten aber nicht
zugelassen ; endlich sei ein Commissarius, der Kundschaft aufnehmen
sollte, in einer Grenzstreitigkeit zwischen Schleins und Spliss von
den Schleinsern mit gewaffneter Hand vertrieben worden 2).
Gleichwohl zeigte sich wenige Jahre spiter, dass in Biinden
schon eine starke spanisch-osterreichische Partei bestand. Ende
1541 nidmlich erhob sich, durch Bartholomeeus Stampa aus dem
Bergell veranlasst, plotzlich ein arger Sturm gegen die franzi-
sischen Pensiondre. Als die Kunde davon an die Tagsatzung
gelangte, ordnete sie Boten von Schwyz und Glarus auf den
niichsten Bundstag in Chur ab?). Ein Strafgericht, dem dieselben
beiwohnten, verurteilte eine grosse Zahl der einflussreichsten
Minner zu Geldbussen; im ganzen aber verfuhr dies Strafgericht
im Vergleich zu spitern ausserordentlich milde, und die Auf-
regung legte sich rasch wieder. Vielleicht hatte zu beidem die
Vermittlung der Eidgenossen beigetragen, doch berichtet Campell,
es sei namentlich dem Umstand zugeschrieben worden, dass man

1) E. A. IV 1¢, S. 129t (28. Juli 1533).

%) E. AL IV 1¢, S. 1084a (14. April 1539); vgl. Kind, die Refor-
mation in den Bistiimern Cur und Como, S. 69, 89f.

) E. A. IV 1d, 8. 1090 (6. Febr. 1542).
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erfuhr, wie die Haupturheber der Bewegung von Osterreich noch
grossere Pensionen bezogen, als Frankreich seinen Anhiingern
zahlte !). Jedenfalls wurde die Stellung der IIT Biinde zu Frank-
reich hiedurch nicht weiter beeinflusst: wenige Monate spiter bat
ihr Gesandter die Tagsatzung, man moge ihm in den Abschied
geben, was in Betreff der von Frankreich verlangten Knechte
beschlossen werde, denn seine Herren wollten Leib und Gut zu
den Eidgenossen setzen?). Doch dachten nicht alle Biindner so.
Zu Ende des Jahres hielten die V Orte einen besondern Tag
in Luzern ab wegen einer « Emporung» von Kriegsleuten aus
Biinden, die dem Kaiser gegen den franzésischen Konig und die
in dessen Dienst stehenden Eidgenossen nach Piemont zugezogen
waren. Auf die Vorstellungen der V Orte ging von Chur die
Antwort ein, der Aufbruch sei trotz ergangenen Verbotes unver-
sehens erfolgt; man habe den Knechten eilends Vertreter der
II Biinde nachgesandt, und viele derselben seien wieder heim-
gekehrt. Aus der eingehenden Rechtfertigung aber, die an der Tag-
satzung in Baden im Mirz des folgenden Jahres ein biindnerischer
Bote vorbrachte, ergibt sich, dass der Aufbruch der Knechte von
dem gleichen Bartholomseus Stampa insceniert worden war, der
das Strafgericht gegen die franzosischen Pensionire veranlasst
hatte, sowie dass derselbe auch im Gebiet der Eidgenossen, in
Sargans und Werdenberg, Truppen fiir den Kaiser anwarb3).
Wegen neuer Umtriebe im Land, die auf Kiindigung der
franzosischen Vereinung abzielten, bat der ndmliche Bote aus
Graubilinden (wie schon im vorangehenden Monat der franzosische
Gesandte) um Abordnung einer eidgenissisrhen Ratshotschaft an
den kommenden Bundstag zu Ilanz, in Betreff dessen man allerlei
Befiirchtungen hegte, und es wurde darauf eine Gesandtschaft be-
schlossen, welche die Biindner bestimmen sollte, bei der franzésischen

1) Campell, hist. Raet. 11 293.

%) K. AL IV 14, S, 174 w.

) E. A. IV 1d, 8. 210 (11. Dec. 1542); §. 211 Note; S. 227g
(12. Mirz 1543). |
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Vereinung zu bleiben, oder doch wenigstens nicht mit dem Kaiser,
dem mailindischen Statthalter oder andern Fiirsten ein Biindnis
abzuschliessen!). In Ilanz hielten die eidgendssischen Boten in
diesem Sinn Vortrag; dann warb eine kaiserliche Gesandtschaft
gegen Zusicherung offenen Passes nach Mailand und feilen,
zollfreien Kaufes um Gestattung der Werbung und um Durch-
pass. Nachdem die Boten von Luzern, Uri und Schwyz noch-
mals vorstellig geworden waren, wurde der mailindische Gesandte
abgewiesen. Auf der folgenden Tagsatzung verdankten die Biind-
ner die eidgenossische Intervention, wiithrend der mailindische
Gesandte sich schriftlich verwahrte gegen die Beschuldigung, als
ob er den vorjihrigen Aufbruch veranlasst hitte, um die biind-
nerischen Knechte gegen die Eidgenossen zu fiihren; doch fand
seine Rechtfertigung wenig Glauben 2).

Etwa ein Jahr spiter (im Mai 1544) hielt der gleiche Ge-
sandte, Baptist de Insula, namens des Kaisers vor einem auf sein
Verlangen eingerufenen Bundestag in Chur wieder Vortrag; er
drang auf Heimberufung der Biindner, die in franzosischem
Dienste standen, und forderte Gewiihrung des Passes nach Italien
fiir kaiserliche Landsknechte, wofiir die Erkenntlichkeit seines
Fiirsten, im Fall der Verweigerung aber dessen Ungnade in Aus-
sicht gestellt wurde. Man schenkte seinen Vorstellungen je-
doch kein Gehor, ja ersuchte ihn sogar, das Land unverziiglich
zu verlassen, da die Biinde Leib und Gut zu den Eidgenossen
setzen wollten 3),

An der Tagsatzung, die im August 1546 wegen des schmal-
kaldischen Krieges abgehalten wurde, hatte ein Gesandter der
III Biinde die Erklirung abgegeben, sie hitten sich entschlossen,
kein fremdes Kriegsvolk durch ihr Gebiet passieren zu lassen.

) E. A. IV 1d, 8. 227g. Wegen dieses Beschlusses erfolgte der
oben (8. 74) erwihnte Protest von Seiten Berns.

2) K. A. IV 14, S. 235/6 (2./3. April 1543); S. 2401 (16. April),
vgl. 8. 330¢g.

%) E. A. IV 14, 8. 377f.
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Dennoch fanden im October die reformierten Orte es nitig, die
Biindner zu warnen vor Praktiken, die der romische Konig viel-
leicht auf dem néchsten Bundstag vornehmen midchte, und unter
Hinweisung auf die Hilfe, die friher (im zweiten Miisserkrieg)
von ihnen zum Teil ohne Verpflichtung geleistet worden, liessen
sie die KErwartung aussprechen, dass man noch gesonnen sei,
keinem Fremden den Durchpass zu gewihren?).

Im folgenden Jahre (1548) bat Heinrich II. von Frankreich
die XIII Orte samt ihren Zugewandten, seine Tochter aus der
Taufe zu heben; die III Biinde liessen sich bei diesem Anlass,
entgegen ihrem urspriinglichen Vorhaben, einen eigenen Boten
zu senden, durch die Eidgenossen vertreten und leisteten an die
Kosten der Patengeschenke einen Beitrag von zwanzig Kronen.
Hieraus und ebenso aus der an die Tagsatzung gerichteten Frage,
ob mit dem Konig wegen der Vereinung (d. h. wegen ihrer Er-
neuerung) schon etwas verhandelt worden sei, geht hervor, dass
sie gesonnen waren, das Biindnis auch fernerhin zu halten, ob-
schon sie inzwischen dem Kaiser den frither versagten Durchpass
gestattet hatten2). Immerhin baten sie noch um Rat, wie sie
gegen durchpassierende Spanier und andere Kriegsknechte sich
verhalten sollten. Vorliufig antwortete man, sie mochten dafiir
Sorge tragen, dass ihnen und den Eidgenossen daraus kein Schaden
entspringe, und auf erneute Anfrage wurde ihnen geraten, den
Kaiser zu ersuchen, dass er das Kriegsvolk, wie bis dahin in
kleinen Trupps von zebn bis zwolf Mann durchschicke 3).

L)y E. A. IV 14, 8. 659n; 699e und dazu Note auf S. 703.

%) Dies entsprach nur der Erbeinung, wihrend sie frither den Pass
hatten verweigern konnen unter Berufung auf ihr franzdsisches Biindnis,
weil der Kaiser damals mit Frankreich im Kriege lag. Schon zu Anfang
des Jahres hatte Blasius berichtet, die Biindner wollten von den Eidge-
nossen Rat und Hilfe begehren, weil ein Geriicht herrsche, dass der Kaiser,
dem Venedig keinen Pass gewihrt habe, durch das Veltlin ziehen wolle
(Blasius an Bullinger 19. Jan. 1549).

5) BE. A. IV 1d, S. 900k (19. Dec. 1547); S. 908p (23. Jan. 1548);
vgl. auch S. 999b (16. August 1548).
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‘Wenige Monate spiiter begannen die Unterhandlungen iiber
Erneuerung des Biindnisses mit Frankreich !). Auch die III Biinde
traten ihm wieder bei. Anfangs hatten sie zwar sich die Ent-
scheidung vorbehalten; aber auf einem Bundstag in Ilanz er-
folgte nach dem Vortrag des franzosischen Gesandten de Castion
einhellige Annahme. Doch ehe noch der biindnerische Abge-
ordnete zur Besiegelung durch den Konig nach Frankreich ver-
ritten war, stellten sich Schwierigkeiten ein; der Obere Bund
beschwerte sich, dass das Siegel des Gotteshausbundes vor dem
seinigen an den Brief angehingt worden sei, was ihren Frei-
heiten Abbruch thun und, wenn es nicht geiindert werde, leicht
zur Aufhebung der Vereinung Anlass geben konnte 2). Die
Eidgenossen liessen nun zwar die Oberbiindner ersuchen, da
eine Anderung nicht wohl méglich sei, mochten sie ihren Frei-
heiten unbeschadet fiir diesmal die Sache auf sich beruhen
lassen; es entstand aber aus diesem Vorkommnis doch ein
Streit zwischen den zwei Biinden, der im folgenden Jahr auf
einem Bundstag in Davos (17. Febr. 1550), dem eidgenossische
Boten beiwohnten, nicht giitlich beigelegt werden konnte, son-
dern durch einen Schiedspruch des dritten Bundes erledigt
werden musste 3).

1) Nach Blasius (an Bullinger, 2. Aug. 1547) begann Frankreich
sogar schon 1547 in Biinden mit seinen Werbungen um Wiederannahme
der Vereinung.

) E. A. IV 1d., 8. 955f (12. Juni 1548); IV 1le, S. 39r (22. bis
25. Febr. 1549); S. 94, Note 8; S. 124 (Ilanz, 20. Juli 1549); S. 157b
(2. Sept. 1549).

3) E. A. IV 1e, S. 157b und 230/31. Das Kantonsarchiv in Chur
besitzt mehrere auf das Eingreifen der Eidgenossen beziigliche Schreiben :
8. Sept. 1549, die XI Orte aus Freiburg tiber den Streit; 26. Nov. 1549
(Abschied des Bundstages in Truns), zwei Boten der VII Orte wollen den
Streit beilegen; 9. Jan. 1550, der Landrichter des Grauen Bundes dankt
den III Lindern fiir Absendung von zwei Vermittlern; 10., 11. und 15. Febr.
1550, Kundschaft von Schwyz, Uri und Glarus itber den Streit; 23. Febr.
1550, Urtelbrief.
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Die eidgendssischen Gesandten brachten bei ihrer Riickkehr
die Nachricht von einem andern bésen Handel im Zehngerichten-
bund, der auf diesem Tag zu ihrer Kenntnis gelangt war. Weil
in der neuen Vereinung mit Frankreich die Bestimmung, dass
jeder Bund in Hinsicht auf die Pension einem eidgendssischen
Orte gleichgestellt werden solle, weggelassen war, sowie wegen
anderer minder gewichtiger Einwinde war in den Gerichten
Klosters und Castels ein arger Aufruhr entstanden; die erregte
Bevolkerung hatte mehrere franzisische Parteiginger gefangen
genommen und bedrohte sie ernstlich. Auch die Bemiihungen
der eidgendssischen Boten und selbst Drohungen von Seiten der
Abgeordneten aus den II Biinden und den andern Gerichten
waren nicht imstande, die Freilassung der Gefangenen zu be-
wirken. Schon vierzehn Tage spiter wurde dieses Aufruhrs
wegen wieder ein Tag in Davos gehalten; Boten der VII alten
Orte, sowie von Solothurn und dem Abt von Pfivers (oder rich-
tiger von Appenzell)? 1) hatten sich eingefunden und redeten zum
Guten, ohne aber viel auszurichten ; trotz ihrer Fiirsprache wurden
die Gefangenen von einem Gericht, das die aufriihrerischen Ge-
meinden bestellt hatten, an Glimpf, Ehre und Gut gestraft?2).
Die willkiirliche Rechtsprechung, gegen welche die Gesandten
nichts hatten thun kénnen, und das wilde, ungeberdige Benehmen
des Volkes machte auf die Eidgenossen, wie ihre Berichte zeigen,
einen hochst ungiinstigen Eindruck 3).

Um ihnlichen Vorgéingen im Gotteshausbund, wo sich eben-
falls Unzufriedenkeit regte, vorzubeugen, wurden auf einem Gottes-

) E. A. IV le, 8. 285 ist ein Bote des Abtes von Pfivers genannt,
wahrend Joachim Bildi in seinem Bericht an Glarus (10. Mérz, aus Davos,
8. 240f.) einen solchen von Appenzell anfiihrt.

2) E. A. IV 1e, S. 230/31 und 235—41 (17. Febr. und 4. Mirz 1550).

3) Besonders drastisch dussert sich Baldi (s. Anm. 1): solch ein wildes
Volk, das alle Dinge 8o ohne Ordnung und ungeschickt in die Hand nehme,
habe er nie gesehen; wenn redlichen alten Leuten die Sache nicht gefalle,
so halte man sie fiir parteiisch und stelle sie aus der Gemeinde, d. h.
man lasse sie an der Verhandlung nicht teilnehmen.
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haustag in Chur drei Wochen darauf schon wieder Boten der
VII alten im Namen aller XIII Orte abgefertigt; sie erlangten
Vertagung all der vorgebrachten Beschwerden bis Mitte Mail)
und versprachen dafiir namens der XI Orte, welche in der Ver-
einung begriffen waren, sich bei Frankreich zu verwenden. Die
Zwischenzeit beniitzte aber eine kaiserlich-mailindische Botschaft,
um bei den Gemeinden umzureiten und die Aufhebung des fran-
zosischen Biindnisses zu betreiben, sodass Ende April das Land
neuerdings in Aufruhr geriet?). Noch im Juni drang der fran-
zosische Gesandte darauf, dass die fritheren eidgendssischen Boten
abermals abgeordnet werden méchten, und erst durch die nach-
triigliche Gewidhrung der in der Vereinung vermissten Zugesténd-
nisse wurde endlich die Ruhe wieder hergestellt 3).

Nun zeigten sich aber andre schlimme Folgen des Biind-
nisses mit Frankreich, indem der Gubernator von Mailand bei
Strafe des Henkens die Einfuhr von Korn aus dem Herzogtum
nach Biinden untersagte. Auch fiir das eidgendssische Gebiet
jenseits der Berge war ein solches Verbot erlassen worden; doch
hatte gleichzeitie ein Gesandter (Ascanius Marsus) im Namen des
Kaisers und des Gubernators schon Unterhandlungen mit den
Eidgenossen angekniipft in Betreff einer giitlichen Vereinbarung.
Sie erkldrten sich auch zu einer Verstindigung iiber ein nach-
barliches Verhiltnis bereit, wollten dagegen sich nicht in eine
«hiilfliche Vereinung» einlassen, und als der maildndische Statt-
halter, dem dies nicht geniigte, die Erledigung des Geschiiftes

1) Ahuliches schreibt auch Blasius am 8. April an Bullinger.

5y K. AL IV 1e, S. 2612 (24. Miirz 1550); S. 263 ¢ (10. April); S.283 b
(29. Apr.) und Note S. 284,

H E. A IV le, 8. 817. Am 16. Juni berichtet Blasius, der letzte
Bundstag (der nach einem Brief vom 12. Mai auf den 8. Juni angesetzt
war) habe weiter keinen Erfolg gehabt, als dass ein neuer auf Bartholomeei
anberaumt worden sei; auf diesen habe der franzosische Gesandte sich er-
hoten, «alles des, so den gmeinden verheisen, gnuegsame versicherung zu
pringen», und daraufhin sei die mailindische Botschaft, ohne vor die
Binde zu kommen, abgereist.
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hinauszog, griff man voriibergehend zu Gegenmassregeln und
erhob wegen der Sperre Beschwerde beim Kaiser, der sie mit
der herrschenden Teurung entschuldigte!). Im nichsten Jahr
(1551) wurden die Verhandlungen iiber die mit Mailand abzu-
schliessenden Capitel durch Angelus Ritius und Ascanius Marsus
neu aufgenommen, und im Mai 1552 kam endlich ein giinstiges
Resultat zu stande 2).

Die III Biinde, welche an den ersten Verhandlungen be-
teiligt gewesen, waren in dieser Vereinbarung nicht inbegriifen
und stellten daher kurz nach ihrem Zustandekommen das Gesuch,
dass man auch sie in die Capitel iber den feilen Kauf und die
Zolle aufnehmen mige: schon damals erkliarte jedoch die mai-
lindische Botschaft, in dieser Hinsicht keinen Auftrag zu haben.
Nach langem Hinhalten verlangte der Kaiser, statt die IIT Biinde
auf gleicher Grundlage in die Capitel aufzunehmen, mit ihnen
eine besondere Kreundschaft und Capitulation mit <zimlichen
anschlegen» abzuschliessen; als Entgelt wurde Durchpass fiir
die kaiserlichen Truppen und andres, was der Vereinigung mit
Frankreich widerstrebte, ausbedungen, weshalb die Eidgenossen,
vom franzosischen Gesandten dazu aufgefordert, ihre Verbiindeten
warnten. Die Biindner nahmen denn auch diese Bedingungen
nicht an, was zur Folge hatte, dass sie von den Capiteln aus-
geschlossen blieben und so all der Vorteile, deren die Eidge-
nossen sich erfreuten, verlustig gingen?®). Sie wandten sich jetzt
wieder ganz Frankreich zu und gaben 1554 einer Werbung des
Bischofs von Bayonne um 4000 Knechte Gehir. Diese Mann-
schaft erlitt noch im gleichen Jahr bei Siena grosse Verluste:

1) K. A. IV 1e, 8. 389 Db und 3341 (11. Aug. 1550): S. 436v (6.
Oct.); N. 452f (18." Nov.): die Antwort des Kaisers s. S. 481, Note 2
(28. Dec.).

2) E. A. IV 1le. 8. 473u, 507 h, 554 aa, 530u, 624v, 64Gg. 6600
und 1391 ff' etc.

) K. A.IV. 1e S. 675u (25. Juni 1652); S. 733 ¢ (12. Dec.): S. 784y,
832p, 851b (vgl. dazu S. 853, Note zu b4): S. 866g 5 und 906, Note
zu p 6. ‘
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eine Reihe sehr angesehener Minner kam in der Schlacht um,
und wenn schon der franzosische Gesandte vor der Tagsatzung
behauptete, es seien nur hundextundzwanzig Biindner gefallen,
so war doch der Verlust schmerzlich genug, um fiir einige Zeit
vom auswirtigen Kriegsdienst abzuschrecken !).

Bis zur nidchsten Erneuerung der Vereinung mit Frankreich
gab nur ®inmal die Haltung der Biinduner ihren Bundesgenossen
zu Beschwerden Anlass. Anfangs 1557 nimlich erschien eine
Botschaft der XI mit dem Konig verbiindeten Orte und erhob
Vorstellungen, weil Leute aus den III Biinden sich in den Dienst
Philipps von England (resp. seines Statthalters in Mailand) be-
geben hitten und den Feinden Frankreichs der Durchpass ge-
stattet werde; die Biindner konnten aber befriedigende Antwort
erteilen 2).

Argere Parteiung als je zuvor rief dagegen in den Jahren
1564/65 die Erneuerung des franzisischen Biindnisses hervor.
Schon seit dem Friithjahr 1564 waren Gesandtschaften von Frank-
reich und Mailand im Interesse ihrer Herren thitig und brachten
das ganze Land in Aufruhr3). Der Aufforderung der Eidge-
nossen, die Vereinung anzunehmen, wurde zwar auf einem Bunds-
tag in Davos (7. Januar 1565) Folge geleistet4); aber nun erhob

)y E.AL IV 1e, 5.902q 2 (unten), 936e, 996n 3 (vgl. S. 988, Note
zu i); Campell, hist. Reet. 1, S. 346 ff.

2) E. A. IV 2, S. 23 (18. Jan. 1557).

3) Fabricius gibt am 29. Mai 1564 gegen Bullinger den Wunsch zu
erkennen, dass die Ziiccher die Biindner oder doch die Churer vom spani-
schen Bindnis abmahnen mdéchten, uud in einem andern Schreiben, 3. Juli
1564, berichtet er, verschiedene osterreichisch gesinnte Biindner ( Dietegen
von Salis, Lucius Gugelberg und andere Vornehme) seien bei einem Braut-
geleit in Bellinzona mit vornehmen Luzernern und Schwyzern zusammen-
getroffen, und es sei dabei viel gegen Frankreich und fiir Spanien ge-
redet worden.

4) Vgl. Campell, hist. Reet. 11, S. 4201f, 429. Das Datum ist ent-
nommen aus dem Schreiben des mailandischen Gesandten vom 13. Jan.
1565 (s. die folg. Anm.), das auch zeigt, dass schon im April des vor-
angehenden Jahres die Agitation begonnen hatte.
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sich die mailindische Partei, besonders im Unterengadin, und der
Aufruhr wurde geschiirt durch die Gesandten Mailands, die am
16. Februar ein Sendschreiben in den Gemeinden verbreiten
liessen!). Auf einem Beitag in Chur wurde am 1. Mirz den
Ratsboten Mitteilung gemacht von der Einladung auf einen Tag
in Baden, der eigens dieser Unruhen wegen angesetzt war; auch
wurde ihnen zu Handen der Gemeinden Aufklirung erteilt iiber
den Stand der Dinge im Engadin und iiber die Umtriebe, welche
zu dem Aufruhr gefiihrt hatten. An der Tagsatzung (4. Mirz)
gaben biindnerische Boten ebenfalls hieriiber Rechenschaft und
ersuchten um Beschickung eines Tages in Truns, der auf 18.
Mirz angesetzt war. Man bestimmte vier Gesandte, die nicht
nur den Obern Bund mahnen sollten, an der Vereinung festzu-
halten, sondern auch Vollmacht erhielten, sich zu den beiden
andern Biinden zu begeben. Noch waren aber die Tagsatzungs-
boten nicht auseinander gegangen, als die Nachricht eintraf, dass
die aufstindischen Engadiner das bischofliche Schloss zu Remiis
in Brand gesteckt hitten und deshalb am 15. Mirz ein Tag des
Gotteshausbundes in Chur abgehalten werde : daraufhin verordnete
man, dass die bestinmten eidgenossischen Boten sich unfehlbar
dort einfinden sollten ?).

Uber die Verhandlungen, die in Chur und Truns gepflogen
wurden, ist nichts bekannt: dagegen finden wir, dass auf einem
Bundstag in Davos zu Ende des Monats die Gesandten der
IV Orte an die biindnerischen Ratsboten die Aufforderung rich-
teten, ihrer Zusage gemiiss bei der Vereinung zu bleiben ; ausser-
dem ermahnten sie zur Niederlegung der Waffen und Einstellung
der Gewaltthitigkeiten und verlangten auch Bestrafung der Leute,
welche das Schloss in Remiis zerstort hatten. Der Obere Bund
und die X Gerichte, sowie verschiedene Abgeordnete aus dem

1) E. AL IV 2, N, 313 u; ein andres Ausschreiben des spanischen Ge-
sandten an die Gemeinden, datiert aus Thusis, 18. Jan. 1565, tindet sicb
im Staatsarchiv in Char.

2y EoAC TV 2050 309¢ und 3123 u (4. Marz 1565.)
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Gotteshausbund erklirten darauf, am franzisischen Biindnis fest-
halten zu wollen, und es wurden Massregeln zur Beilegung des
Aufruhrs beschlossen!). Die eidgenissischen Boten blieben noch
im Land, um in Chur die Antworten der aufriihrerischen Ge-
meinderi abzuwarten, doch machte deren Widersetzlichkeit eine
zweite Mahnung von Seiten des Beitages notig, und auch der
Bescheid, der hierauf am 9. April endlich einlief, lautete gar
nicht befriedigend. Um weiteren Unruhen vorzubeugen, wurde
nun ein Auszug von hundert Mann aus jedem Gericht angeordnet,
und die eidgendssischen Gesandten richteten mit den Hauptern
der I1I Biinde nochmals ein Mahnschreiben an die Rite von
Ober- und Unterengadin, sowie Miinsterthal?). Jedoch legte sich
der Aufruhr im Engadin erst ganz nach Abhaltung eines Straf-
gerichtes, das zur Deckung der aufgelaufenen Kosten hohe Geld-
strafen verhidngte iiber verschiedene angesehene Minner, die als
Freunde Frankreichs bekannt waren. Die Burg Remiis mussten
die Schuldigen auf eigene Kosten wieder aufbauen, wihrend die
vom Strafgericht auferlegten Geldbussen spiter wenigstens teil-
weise von den Gemeinden ersetzt werden mussten. Bei einer
erneuten Abstimmung aber wurde jetzt das Biindnis auch im
Engadin angenommen 2).

1) Fabricius schreibt iiber die eidgenissische Gesandtschaft am 3. April
an Bullinger: «— res in summum discrimen adducta fuit et nisi sic oppor-
tune Helvetii supervenissent, sine ciede et sanguine res dirempta non
fuisset>. Nach seiner Angabe that sich besonders der Ziircher Abgeordnete,
dominus a Chaam, neben ihm aber auch Pfyffer von Luzern hervor.

) E. AL IV 2, S, 314/5 (28. Marz—1. April 1565); S. 315 6 (Chur,
2.—10. April). Die Abschrift einer Missive der Gesandtschaft der IV Orte
(Ziirich, Luzern, Schwyz und Glarus) an die Haupter und Befehlsleute,
Rite und Gemeinden von Ober- und Unterengadin, Chur, 5. April 1565,
worin sie auf ein fritheres Mahnschreiben Bezug nehmen, ist im Staats-
archiv zu Chur erhalten.

3) Uber den gaunzen Aufruhr, der unter dem Namen des «Speck-
krieges» bekannt ist, vgl. Campell, hist. Reet. II, S, 420ff, und dazu die
Kinleitung von Herm. Wartmann, S. XVIf.
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Die Bartholomeeusnacht erschiitterte nur voriibergehend die
Stellung Frankreichs in Graubiinden; zwar kiindigte der Bunds-
tag die Vereinung und verbot, in den franzisischen Dienst zu
ziehen. Doch riickte gleichwohl ein Fiihnlein aus dem Oberen
Bunde aus, und schon im niichsten Jahr wurde von den Ge-
meinden das Biindnis wieder gutgeheissen und jenes Verbot auf-
gehoben 1),

Unbedeutend war die Opposition, welche 1582 sich geltend
machte, als zum letzten Mal im XVI. Jahrhundert die Erneuerung
des Biindnisses mit Frankreich in Frage kam. Der einzige. der
diesmal seine Stimme gegen dasselbe erhob, scheint der alternde
Campell gewesen zu sein. I'iir Politik besass er offenbar weit
weniger Verstindnis als fiir theologische Streitfragen; so hatte er
1549 das franzosische Biindnis bekdmpft und hochst wahrschein-
lich dadurch auch mehr oder weniger zu den Unruhen im Zehn-
gerichtenbunde beigetragen; denn gerade die Leute aus seiner
Pfarrgemeinde Klosters zeigten sich besonders ungeberdig. Das
nichste Mal (1564) zog Campell umgekehrt durch Befiirwortung
der Vereinung sich grossen Unwillen zu und war unter den vom
Strafgericht gebiissten Personen. Als nun abermals iiber die
Stellung Graubiindens entschieden werden sollte, da verbreitete
der alternde Pfarrer von Schleins, der mit den Zeitlduften nicht
mehr recht vertraut war, eine schon 1581 gehaltene Predigt,
worin er villige Neutralitit empfahl, in mehreren Abschriften im
Lande und musste erleben, dass die Ziircher ihn bekimpften.
Aus Riicksicht auf Genf, das von Savoyen bedroht wurde, be-
giinstigten dieselben diesmal geradezu die Verbindung mit Frank-
reich, wie Bern sogar sich derselben wieder anschloss?).

) Campell, hist. Ret. II, S. 587 und Landesprotokolle, UIber Machi-
nationen von Seiten Savoyens und Spaniens, sowie iber das Verhalten
des franzosischen Gesandten im Jahr 1579 berichtet Gualther an Belliévre
(27. April und 17. Mai) und Nehailay an Gualther (7. August).

?) Aufschluss iiber die Campellsche Schrift und die damalige Hal-
tung von Zirich gewihren drei Briefe Gualthers an Hubenschmid (damals
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Von mailindisch-spanischen Umtrieben in Graubiinden ver-
lautet bei diesem Anlass nichts; jedoch wurde im folgenden Jahr,
wie auf einem Tag der IV evangelischen Stidte zur Sprache
kam, der Versuch gemacht, die Biindner fiir ein Biindnis mit
Spanien und Savoyen zn gewinnen, weshalb die IV Stidte eine
(iesandtschaft abordneten, um jene zu warnen. Gegen mehrere
Misoxer, die im Interesse der beiden Michte thétig gewesen
waren, schritten die III Biinde zu Ende des Jahres ein; sie
konnten sich aber iiber die Aburteilung derselben nicht einigen,
so dass schon zu Anfang 1584 wieder Vertreter der evangelischen
Orte sich einfanden, um zwischen den Biinden zu vermitteln !).

Als nicht lange nachher im Veltlin Unruhen entstanden, die
grossenteils hervorgerufen waren durch die angebliche Gefahr,
welche der katholischen Religion von der geplanten Errichtung
einer parititischen Schule in Sondrio drohte, da ermutigte Mai-
land wie die V katholischen Orte durch sein Verhalten die Auf-
stindischen. Der Gubernator riistete im Geheimen und plante
einen Uberfall auf das Veltlin; aber durch die Wachsamkeit der
III Biinde wurde der Anschlag vereitelt, und eidgendssische Ge-
sandte (von Ziirich und Unterwalden) bemiihten sich um die
Erhaltung des Friedens 2).

In der Folgezeit nahm Spanien seine Agitation wieder auf,
warb um Truppen und suchte ein Biindnis zu erlangen, jedoch

Pfarrer in Chur) aus dem Juni 1583, sowie ein Schreiben von Biirger-
meister und Rat der Stadt Zirich an die Churer; Kd. Rott, Inventaire
sommaire etc. I, Secite 8316 verzeichnet ein diesbeziigliches Schreiben des
franzésischen Gesandten in Bunden an diejenigen in Selothurn, ferner
8. 186 ein solches der letzteren an Zirich und fithrt S. 318 und 423 drei
Exemplare der Predigt an (alle drei im Ministére des Affaires Etrangéres
aufbewahrte Manuscripte). '

1) K. A IV 2, 8. 802h (19. Juni 1583); S. 813h, 814d, 819¢, 820a
und dazu die Anmerkung, wonach die giitliche Verhandiung der IV Stadte
auf den 18. Febr. 1584 fiel; S. 824 g.

2) K. A. IV 2, S, 832e, 833¢, 839a 8411, 846h, 858d, 855d, 859 b,
861f, 877x; Ardiser, a. a. 0., S. 86ff. und dazu den Commentar von
J. Bott, 8. 407 f.; Camenisch, Carlo Borromeo, N. 160 ft.
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umsonst, obschon inzwischen die katholischen Orte sich mit Mai-
land verbiindet hatten und auch die Graubiindner zum Anschluss
zu bewegen suchten; die reformierten Eidgenossen wirkten schrift-
lich und durch Absendung von Botschaften ihnen entgegen,
und die Biindner blieben der franzisischen Vereinung bis ins
folgende Jahrhundert hinein treu 1), obgleich Frankreich mit seinen
Zahlungen arg im Riickstand war und hieriiber in den letzten
Jahren wiederholt zwischen den Eidgenossen und Biindnern Ver-
handlungen geptlogen, auch Gesandtschaften an den Konig ab-
geordnet wurden 2).

Den zahlreichen bisher zur Besprechung gelangten Fillen,
wo die KEidgenossen sich genitigt sahen, bei ihren Bundes-
genossen zu intervenieren, lassen sich zwei Hochverratsprocesse
anreihen, die beide halb politischen, halb religiosen Charakter
aufweisen. Der erste derselben ist der Process des ungliick-
lichen Abtes von St. Lueci, Theodor Schlegel, welcher 1529 hin-
gerichtet wurde; das Hauptvergehen, das ihm zur Last gelegt
werden konnte, war der Versuch, ohne Beiziehung des Gottes-
hausbundes einem Auslinder zur Wiirde eines Bischofs von Chur
zu verhelfen, obwohl durch den zweiten Ilanzer Artikelbrief be-
stimmt war: «wo es zuo schulden kidme, dass man ainen Bi-
schoffen von Chur erwelen silite, so soll (das) ain Capitel mit
rat des ganzen Gottshus im underen und oberen Piindten thuon>.
Besonders erschwerend fiel dabei noch der Umstand in Betracht,
dass gerade der Bruder des schlimmsten Feindes der III Biinde,
des Castellans von Musso, nimlich der Erzpriester Giov. Angelo
Medicis, welcher spiiter als Pius IV. den pipstlichen Thron be-
stiegen hat, es war, den der Abt an Stelle des missliebigen und
unthiitigen Bischofs Paul Ziegler setzen wollte. Die iibrigen
Vergehen, deren man den Abt beschuldigte, konnen die ver-

1) Aus Arduser, a.a. 0., S. 91f. 100, 108, 111 und dazu Bott, S, 452
und 452, sowie aus den Abschieden V 1, S. 28¢, 114a, 133 liasst sich das
Niahere hieriiber entnelhimen.

) Vgl E. A. V 1, S. 356, 3551%., 386 fi, 458, 493, 515, 530, 55S.



besonders zu Zirich, im XVI. Jahrhundert, 89

hiingte Strafe nicht rechtfertigen: sie sind teils zu unbedeutend,
teils nicht geniigend erwiesen, wie iiberhaupt die vorhandenen
Quellen nicht gestatten, ein sicheres Urteil iiber die Schuld oder
Unschuld des Mannes zu gewinnen. Jedenfalls wurde der Pro-
cess in tumultuarischer und &usserst roher Weise gefiihrt und
erinnert hiedurch an die spiteren Strafgerichte; auch die An-
wesenheit eines ziircherischen Gesandten (die iibrigen Orte schei-
nen keine Vertreter abgefertigt zu haben), trug nicht zur Beruhi-
gung der Leidenschaften bei, vielmehr soll jener — es war Hans
Jickli, Vogt von Griiningen — nach der Hinrichtung eine Rede
ans Volk gehalten haben, worin er zu gleichem Vorgehen auf-
forderte gegen alle, die «dem Worte Gottes widerwirtig erfunden
wiirden» 1),

Weit weniger kann ein Zweifel erhoben werden beziiglich
der Schuld des Herrn von Riziins, Dr. Joh. von Planta, der im
Jahr 1572, durch ein Strafgericht verurteilt, seine allzugrosse
Habgier auf dem Schaffot biisste; doch ist auch bei diesem Pro-
cess zu bedauern, duss er einen solchen Ausgang nahm. Dr.
Planta hatte vom Papst eine Vollmacht fiir Riickforderung der
eingezogenen Giiter des Humiliatenordens im Veltlin erhalten
und daraufhin die Propstei Teglio fiir seinen Sohn Conrad, Dom-
decan in Chur, an sich gezogen; ausserdem bevollmichtigte ihn
eine pipstliche Bulle, die eingezogenen Kirchengiiter in den Bis-
tiimern Chur uud Como zuriickzufordern. Diese Ermichtigung
bedrohte die gesamten Besitzrechte an ehemaligem Kirchengut,
wie sie seit Beginn der Reformation im Gebiet der III Biinde
sich gestaltet hatten, und bildete schon darum eine Gefahr fiir
die Ruhe des Landes, namentlich aber widersprach sie den als
Landessatzung angenommenen Ilanzer Artikeln; es konnte des-
halb das Vorgehen des Herrn von Riiziins mit vollem Recht als
Hochverrat betrachtet werden. Zu spiit sah er selbst ein, welche
Gefahr ihm hieraus erwachsen musste; er lieferte zwar die Bulle
an die Behorde aus, verzichtete auf die Propstei Teglio und

1y Vgl. Moor, Geschichte von Currittien ete. IT 1, S. 109 .



90 Die Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft,

wurde nur mit einer verhiltnismiissig geringen Geldbusse belegt.
Aber nun bemaichtigte sich das Volk, unzufrieden mit dem milden
Urteil, der Sache; die Fihnlein wurden geliipft, Planta gefangen
genommen und durch ein Strafgericht zum Tode verurteilt. Um-
sonst verwendeten sich Boten der XIII Orte fiir den Ange-
klagten: sie konnten so wenig als die Behorden das Ausserste
von ithm abwenden 1),

Nach dem Process schritt das Strafgericht noch gegen eine
grossere Zahl andrer sehr angesehener Méanner ein, die zum Teil
eine Zuflucht im Gebiet der Eidgenossen suchten. Unter dem
Einfluss der letzteren wurde hierauf ein Revisionsgericht einge-
setzt, das die harten Urteile milderte. Aber im folgenden Jahr
trat schon wieder ein Volksgericht zusammen in Thusis. Die
VII alten Orte erliessen an dieses «unordentliche» Gericht von
Rapperswil aus umsonst ein Mahnschreiben, und als darauf Boten
im Namen aller XIII Orte nach Thusis abgesandt wurden,
konnten sie nicht einmal eine Antwort erlangen; dagegen be-
schloss ein Bundstag in Ilanz unter dem Einfluss von Abgeord-
neten aus der Eidgenossenschaft die Revision der getroffenen
Urteile. An dieser nahmen eidgenossische Boten teil; es gelang
ihnen mit Miihe, tiir die Erben des Herrn von Riziins ein leid-
liches Abkommen zu erzielen, auch wurden unter ihrer Mit-
wirkung Massregeln beraten, welche fiir die Zukunft solche Vor-
kommnisse verhiiten sollten, so besonders der Dreisieglerbrief, =o
genannt, weil am 6. Februar des folgenden Jahres die III Biinde
ihn mit ihren Siegeln bekriftigten 2).

Aber nicht nur in Ausiibung des getreuen Aufsehens kamen
die eidgendssischen Orte oftmals in den Fall, bei den Biindnern
intervenieren zu miissen, sondern fast noch hiufiger wurde in

1) Uber den Process vgl. M. Valaer, Johann von Planta: Herm.
Wartmann in der Einleitung zu Campell, S. XIXff. und J. Bott im Com-
mentar zu .{rdﬂser, S. 2571t

?) Vgl J. Bott, a. a. O.. S. 342—355; K. A. IV 2, 8. 512e, 514 5,
519 20.
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Rechtsstreitigkeiten ihre Vermittlung angerufen., Hieher gehoren
vor allem die zahlreichen Conflikte, welche aus dem Verhiltnis
der Biinde zum Bischof von Chur und dem Abt von Pfivers
sich ergaben. Beide Priillaten standen, wie friiher aus einander
gesetzt worden ist, wegen der Herrschaft Sargans auch mit den
VII alten Orten in nahen Beziehungen und suchten deshalb in
erster Linie bei ihnen Schutz. Durch die Bestimmungen der beiden
llanzer Artikelbriefe hatten sie an ihren Rechten und Einkiinften
empfindliche Einbusse erlitten, wihrend der Abt von Disentis
sich einer giinstigeren Stellung erfreute, da durch die Zusatz-
artikel zu den Beschliissen von 1526 dem Oberen Bund die beson-
dere Vereinbarung mit ihm anheimgestellt war.

Gegen die Durchfithrung jener Bestimmungen wehrte sich
besonders energisch der Abt von Pfivers, und er wurde in seinen
Rechten auch von den Schirmorten geschiitzt. Seine Beschwerden
ziehen sich durch mehrere Jahrzehnte hin. Schon 1525 beklagte
er sich, dass ihm namentlich von den Biindnern Einkiinfte, Zinsen
und Zehnten vorenthalten wiirden, und begehrte «gewaltigen»
Beistand. Diese Beschwerde, welche sich hauptsichlich gegen
die Gemeinden Maienfeld, Malans und Flisch im Zehngerichten-
bund richtete, wurde 1527 erneuert und ausserdem noch Klage
gefithrt iiber Auflegung einer Steuer; auf sein Begehren um
eimen Rechtstag war dem Abt das Recht vor den beiden andern
Biinden angeboten worden, doch wollte er darauf nicht eingehen,
weil diese ja die Artikel ebenfalls gutgeheissen hatten. Die
Eidgenossen nahmen sich nun seiner an und setzten nach lingeren
Unterhandlungen in Einsiedeln Artikel auf, die ihnen fiir beide
Teile annehmbar erschienen?). In Betreff einer Steuer, welche
die Biinde auf das Eigentum des Klosters in ithrem Gebiet (wie 1527
des Krieges wegen) gelegt hatten, wiesen 1532 die VII Orte den Abt

) E. A. 1V 1a, S. 7884, 1054e, 1116b, 1121¢, 11464, 1168¢, 1179 n;
vgl. noch IV 1e¢, S. 5051 (8. Juni 1535), wonach dem Abt ein Zehnten
in Graubiinden seit neun Jahren nicht mehr entrichtet worden war, wes-
halb er ihn verkaufen wollte.
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an, die Zahlung zu verweigern 1‘). Neue Klagen iiber Entfremdung
von Lehen, Beeintriichtigung seiner Freiheiten (besonders seiner
Gerichtsbarkeit), Zerstorung einer Kirche in Chur und Verwei-
gerung von Zinsen und Zehnten in den Jahren 1539—42 hatten
wieder Mahnungen und die Ausetzung eines Rechtstages nach
Walenstadt zur Folge?). Dann verstummten die Beschwerden,
bis auf Joh. Jac. Russinger 1549 ein neuer Abt folgte und
wegen mehrerer Zehunten in Maienfeld und Flisch sich wieder
an die Fidgeuossen wandte3).

Grissere Bedeutung hatte ein Streit, der im Jahre 1558
ausbrach. Es handelte sich um einen Zehnten zu St. Salvator
in Chur, den einige dortige Biirger trotz aller Reclamationen
verweigerten. Schon 1541 waren Anspriiche auf denselben von
dem damaligen Abt geltend gemacht worden; jetzt sollte iiber
die erneuerten Anspriiche entschieden werden auf einem Tag,
den die VII alten Orte mit den IIT Biinden in Walenstadt wegen
der Herrschaft Haldenstein abhielten; aber die Beklagten er-
schienen nicht, verlangten vielmehr, vor ihrem ordentlichen Richter,
dem Gericht zu Chur, belangt zu werden. Auch als im Mai des
Jahres eidgendssische Boten in der Haldensteiner Sache nach
Chur gekommen waren und dabei wegen dieses Zehntens Vor-
stellingen erhoben, fanden sie kein besseres Gehor, sodass die
Tagsatzung beschloss, auf den nichsten Tag solle jeder Ort seine
Boten instrnieren, was man gegen die TIl Biinde vornebmen wolle,
um dem Abt zum « Rechten» zu verhelfen. Doch kam unter-
dessen ein Vergleich zustande, wonach der Abt sich mit einer
miissigen Loskaufssumme abfinden liess, sodass weiteres Ein-
schreiten der Eidgenossen nicht mehr nitig wurde. Dieser Aus-
gang des Streites war fiir Biinden und besonders fiir die Refor-
mation ein grosses Gliick; denn durch eine ungiinstige Entschei-

N E. ALV 1Db, 8. 1293 < 6,

) E. AL IV le, So 1124 Db, 1134¢, 1145k, 119505 IV 1d, S. 40x,
941, 121 aa, 131h, 265v.

) E. A. IV-1e, S. 190b, 195c.
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dung hiitte der ganze seit dreissig Jahren geschaffene Besitzstand
in Frage gezogen werden konuen, und schon hatten die Chor-
herren in Chur Miene gemacht, mit dhnlichen Forderungen wie
der Abt hervorzutreten !).

Minder gewichtig sind wieder die Anstinde, welche 1565
zur Sprache kamen, indem der Schreiber des Abtes von Pfivers
bei den V katholischen Orten gegen die Neuglaubigen im Schan-
fige, wo der Abt Collator war, Beschwerde fiihrte, und ebenso
1566, wo er gegen andere biindnerische Gemeinden (Oberems
und Untervaz), wegen Verweigerung von Zinsen und Zehnten
klagte. Spiiter gaben die Wahl eines neuen Abtes und Diffe-
renzen in Betreff der Annaten Anlass zu Unterhandlungen zwischen
der Tagsatzung und dem Churer Bischof?) l

Noch weit empfindlicher als der Abt von Pfivers war von
den Artikelbriefen der Bischof von Chur betroffen worden; ihm
hatte man die landesherrlichen Rechte geraubt, die geistliche
Jurisdiction eingeschrinkt und die Einkiinfte geschmilert. Seit
1526 hatte deshalb Paul Ziegler seine Residenz in Chur verlassen
und sich nach dem Schloss Fiirstenburg im Vinstgau zuriick-
gezogen; er rief nicht die Hilfe der Eidgenossen an, da sie ihm
wegen seiner politischen Haltung nicht giinstig gesinnt waren,
sondern wandte sich mit seinen Beschwerden an den Kaiser, ohne
aber einen Erfolg zu erzielen 3). Auch sein Anteil an der Landes-
hoheit iiber das Veltlin wurde ihm streitig gemacht; in dieser
Sache nahm aber der Gotteshausbund Partei fiir das Stift, als
dessen Erben er sich betrachtete, und es wurde die Entscheidung
einem eidgenossischen Schiedsgericht unter dem Vorsitz des Land-

) B. A IV 2, 8. 61b (10, Jan. 1558); S. 65b (10. Mai); S. 67d
(25. Mai). Vgl. namentlich auch Ferd. Meyer, Misslungener Versuch, das
Hochstift Chur zn sicularisieren in den Jahren 1558—61, Schweizer.
Museum 1838, S. 236 ff. Der Abt hatte urspriinglich 800 fl. verlangt,
begniigte sich aber zuletzt mit 350 fl., ebenda S. 239, Anm. 103.

2) K. A. IV 2, S. 1080, Nr. 97 und 98; S. 1084, Nr. 141—144.

3) Vgl. Kind, Die Reformation in den Bistimern Chur und Como,
5. 65.
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ammannes Aebli von Glarus iibertragen. Der Schiedspruch entzog
dem Hochstift seinen Anteil an den Unterthanenlanden, doch sollten
ihm die Biinde aus den Einkiinften jihrlich tausend Pfund ent-
richten 1),

Wiederholt legten die Eidgenossen bei den III Biinden Fiir-
sprache ein fiir einzelne Domherren, so 1527 fiir zwei Herren
von Fulach, und nochmals verwendeten 1531 gerade die refor-
mierten Orte sich fiir Caspar von Fulach, dass thm aus den Ein-
kiinften des Stiftes eine gebiibrliche Competenz geschipft werde;
ein anderes Mal (1540) wandte sich die Tagsatzung wegen der
Wah! eines Domdekans an den Papst, in dessen Monat der bis-
herige Inhaber dieser Wiirde gestorben war2?). Umgekehrt suchten
die Landleute in Sargans 1530 darum nach, dass ihnen gestattet
werde, die Chorgerichtshindel, die man in Chur und an andern
Orten in Biinden abgesindert und an sich gezogen habe, in ihrer
Landschaft zu erledigen, und es scheint, dass ihrem Wunsch
entsprochen wurde, da 1553 der Landvogt in Sargans sich dariiber
beschwert, dass das Chorgericht in den III Biinden mehrfach in
Ehesachen in seinen Bezirk eingegriffen habe3).

Paul Zieglers Nachfolger, Bischof Lucius Iter (1541—49),
suchte wie der Abt von Disentis bei der Tagsatzung Schutz gegen
die Anforderungen, dic vom Reiche an sie, wie an andere
«geistliche Orte»> der Fidgenossenschaft gestellt worden waren
wegen Entrichtung der Reichssteuer und Hilfe gegen die Tiirken;
die Tagsatzung forderte die beiden Kirchenfiirsten auf, die Zah-
lung nicht zu leisten, und trotz erneuter kaiserlicher Mandate er-
wies sich der Schutz der Eidgenossen geniigend, um ihre Zuge-

Iy K. A. IV 1 b, S. 534 ff. (31. Jan. 1530).

2) E. AL IV 1a, 8. 1123v; IV 1b, S. 1114c¢; IV 1e, 8. 1255v;
vgl. auch IV 1d, S, 1063, Anm. und IV le, S. 12ee; IV 2, 8. 492d und
632a. wobei aber zu beachten ist, dass in den finf{ {etzten {dllen es sich
immer um Verwendung der katholischen Orte handelt.

) K. AL IV 1b, 8. 588k (1. Mdavz 1530%. [n den spiter zu erwih-
nenden Sarganserartikeln sind (wie in den Ilanzer Artikeln) Ehesachen
noch dem geistlichen Gericht in Chur vorbehalten.
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wandten fiir immer von der Bezahlung der auferlegten Steuern
zu befreien ).

Bischof Thomas, der 1549 zur Wiirde gelangte, wurde trotz
wiederholter Empfehlung seitens der Eidgenossen und Biindner,
von seinen Gegnern, die gern dem Erzpriester Bartholomaeus von
Salis auf den bischoflichen Stuhl verholfen hétten, des Glaubens
wegen verddchtigt, zur Verantwortung nach Rom vorgeladen und
dort gefangen gehalten, weshalb die XI Orte (ohne Ziirich und
Bern) auf Bitte der III Biinde sich fiir ihn beim Papst verwen-
deten?). Wihrend seiner Regierung machten die Churer Geist-
lichen zweimal den Versuch, eine Sédcularisierung des Bistums zu
erzielen; aber an dem Widerstand des Bischofs und seiner Partei-
ginger scheiterten alle Bemiihungen ?).

Als 1565 Thomas Planta gestorben war, erfolgte eine Doppel-
wahl; die Mehrheit des Domcapitels stimmte fiir den Domherrn
Beat a Porta; gleichwohl nahm aber der Gegencandidat der
Minderheit, der Erzpriester Bartholomeus von Salis, fiir den fast
der ganze Gotteshausbund sich erklirte, Besitz von der bischof-
lichen Residenz. Beat & Porta wandte sich deshalb an die
katholischen Orte, welche beim Papst, sowie beim Kaiser und
dem Erzherzog von Osterreich fiir ihn eintraten und auf einen
Bundstag in Chur Boten sandten, um ihre Vermittlung zwischen
den beiden Domherren anzutragen oder, falls giitliche Verein-
barung nicht zu erzielen wiire, den Gotteshausbund zu ermahnen,
dass er dem um Recht anrufenden Teil zu einem unparteiischen
Rechte verhelfe?). Diese Ermahnung hatte zur Folge, dass auf
einem Beitag die Abgeordneten des Obern und des Zehngerichten-
bundes beschlossen, dem Bischof Beat a Porta gegen den Gottes-

1) E. A. IV 1d, 8. 165¢, 21Ga, 2456 Anm. zu b, S. 4380 2; IV le,
S. 26, 36 ¢ und Oechsli, a. a. 0., 8. 121.

2) K. A. IV le, 8. 477kk, 496—498.

%) Vgl. dariiber den S. 93, Anm. 1 citierten Aufsatz von Ferd. Meyer
im Schweizer. Museum 1838 und 1839.

) K. A. IV 2. 8. 326¢, 329b, 330a. b.
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hausbund und die Domherren ein gemeines Recht zu gewihren.
Erst auf diesen Rechtstag wurden durch die katholischen auch
die anderen Eidgenossen eingeladen; es wohnten aber nur Ver-
treter von Luzern und Schwyz namens der VII katholischen
Orte den Verhandlungen bei, die zu einem Beschluss der II Biinde
filhrten, dass Beat a Porta als rechter erwihlter Bischof zu Chur
gelten, dagegen auch die Gotteshausleute halten solle wie sein
Vorgiinger. Eine niichste Vermittlungsconferenz in Chur zu An-
fang Juni war ausser von jenen Gesandten auch von solchen
der reformierten Orte besucht und stellte Schiedartikel zwischen
dem Bischof und dem Gotteshausbund auf. Doch verweigerte
letzterer drei Wochen spiter die Annahme derselben. Nun rich-
tete die Tagsatzung an alle Beteiligten, den Gotteshausbund, die
beiden Bischife und ihre Anhdnger Mahnschreiben, wihrend Beat
a Porta neuerdings den Schutz der katholischen Orte und der
IV Schirmorte des Gotteshauses St. Gallen anrief. Nachdem
dann auf einem Gotteshaustag in Bergiin die Mehrheit des Bundes
sich bereit erklart hatte, die von der Vermittlungsconferenz auf-
gestellten Schiedartikel anzunehmen, erfolgte am 23. November
in Chur ein Spruch eidgendssischer Schiedboten, der jene Ar-
tikel durchwegs bestiitigte; im folgenden Januar (1567) konnte
endlich Luzern melden, 4 Porta sei nun férmlich in den Besitz
des Bistums eingesetzt, und kurz nachher nahmen die III Biinde
auf einem Bundstag in Chur die Schiedartikel in aller Form an
unter Verdankung der seitens der Eidgenossen aufgewandten
Bemiihungen und Kosten ).

Damit waren aber noch nicht alle Differenzen beglichen; im
Gregenteil ercffneten fast genau ein Jahr spiter Gesandte von
Chur auf einem Tag der VII alten Orte, der Streit zwischen
dem Bischof und dem Gotteshaus, resp. der Familie Salis sei
durch die neun verordneten Ménner noch nicht beigelegt, sodass
der von Ziirich auf den 9. Januar (1568) angesetzte Tag nicht

1) E. A. IV 2, S. 331. Anm., 332p, 335—837, 338/9, 3401, 348a,
349a, 352 3, 3541, 355. '



besonders zu Zurich, im XVI. Jahrhundert. 97

beschickt werden kinne; die Eidgenossen gaben iiber die stete
Verzigerung ihr entschiedenes Missfallen zu erkennen. Schliesslich
wurde ein Urteil gefillt: aber nun beschwerte sich der Bischof
wieder, dass der Gotteshausbund demselben nicht nachkomme,
was die Eidgenossen veranlasste, sich fiir jenen bei den II Biin-
den und der Familie Salis zu verwenden. Im folgenden Januar
endlich erfolgte ein dem Bischof giinstigen Entscheid der IT Biinde,
doch ergaben sich neue Anstinde wegen Zahlung der Process-
kosten, so das abermals Mahnschreiben und Abordnung von Ge-
sandten notig wurde 1),

Nachdem hierauf einige Jahre Friede gewesen, suchte 1574 der
Bischot neuerdings den eidgendssischen Schutz gegen den Gottes-
hausbund und die Familie Salis nach; der Gotteshausbund hatte
nimlich unter dem Vorwand, dass der Bischof seine Schulden nicht
bezahlen wolle, ihm einen Hofmeister gesetzt und berief sich den
Eidgenossen gegeniiber auf deren eigenes Vorgehen in St. Gallen,
Pfivers und andern Klostern. Gleichwohl ermahnte die Tag-
satzung den Bund ernstlich, er solle den Bischof und das Stift
in ihren Freiheiten und Rechtsamen nicht beeintrichtigen, da
man sich sonst gendtigt sihe, ihnen dazu zu verhelfen. Trotz
erneuter Klage des Bischofs liessen es die VII Orte auf einem
Tag in Pfiavers hiebei bewenden, weil wegen eines grossen Brandes
in Chur, der ein Drittel der Stadt in Asche gelegt hatte, nie-
mand aus dem Gotteshausbund erschienen war. Wegen Droh-
ungen seiner Gegner zog sich der Bischof hierauf aus der Resi-
denz auf das Schloss Fiirstenburg zuriick und kam nie mehr
nach Chur?2).

Seit 1575 wandte er sich in seinen Bedringnissen fast nur
mehr an die katholischen Orte, die seine Anliegen entweder den
andern Orten vorlegten oder direkt bei den III Biinden fiir ihn
eintraten; bei einem solchen Anlass gingen sie 1577 so weit,

Iy K. AL IV 2, S, 3834, 395a, 408b, 4141, k, 421a, 426i, 433g,
434 t.
) K. A, IV 2, 8, 542r, 544,
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den Biindnern mit Auflésung des Biindnisses zu drohen. Uber-
haupt massten sie allméhlich sich geradezu die Oberaufsicht iiber
das Churer Bistum an; so richteten sie im gleichen Jahr an den
Bischof die Mahnung, er solle sich um Geleit bewerben und bal-
digst wieder seine Residenz beziehen, damit im Gottesdienst und
andern Dingen die Ordnung erhalten bleibe : denn man habe ver-
nommen, dass infolge Nachlissigkeit der Priester katholische
Kinder von neugliubigen Predigern getauft worden seien. Auch
wandte sich 1578 ein Rat des Erzherzogs und ebenso 1579 ein
pipstlicher Gesandter wegen Einsetzung eines bischiflichen Coad-
jutors an die VII Ortel). Schliesslich wurde Bischof Beat, weil
er sich durchaus nicht zur Riickkehr nach Chur verstehen wollte,
seiner weltlichen Rechte verlustig erklirt, und Petrus Raschér,
den der pipstliche Legat zum (‘oadjutor bestelll und beeidigt
hatte, als Bischof gewiihlt. Auch er hielt die enge Verbindung
mit den katholischen Orten aufrecht und wandte sich mit seinen
Beschwerden (iiber Vorenthaltung der Einkiinfte aus dem Veltlin ete.)
stets an sie?2).

Die gleiche Verschleppung der Entscheidung, die in diesen
Streitigkeiten mit den Bischifen besonders auffillig zu Tage tritt,
ist auch bei andern nicht so bedeutenden Anlissen zu beobachten ;
sie war in Biinden schon formlich traditionell geworden. Zwischen
Zuoz und den Gemeinden Ob-Fontana-Merla im Oberengadin
war 1572 ein Streit iiber Gerichtsbarkeit ausgebrochen, indem
diese Gemeinden ein eigenes Gericht bilden, Zuoz nicht mehr
als Vorort anerkennen wollten. Ein Spruch des Gotteshaus-
bundes begiinstigte sie, weshalb Zuoz sich 1574 an die beiden
andern Biinde und die XIII Orte wandte. Die II Biinde ent-
schieden fiir Zuoz; aber der Gotteshausbund bestritt ihnen die
Competenz, in dieser Sache zu urteilen, und trotz wiederholter
Mahnungen von Seiten der Tagsatzung, welche auf Entscheidung

D K. A IV 2, 8 563d, 590¢, 614k, 619b, 63Gi, 642aa, 659t, vgl.

auch noch 681t, 701a, 721i, 727¢g, 739i.
%) Vgl. Kind, a. a. O, S. 187#f.: E. A. IV 2. S. 794 h.
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drang und sich kriftig der Gemeinde Zuoz annahm, verstrichen
drei ganze Jahre, ohne dass der Streit seine Erledigung gefunden
hitte. Selbst ernstliche Drohungen richteten bei den renitenten
Gemeinden Ob-Fontana-Merla nichts aus, und da die IIT Biinde
sich unfihig zeigten, dem Zwist ein Ende zu machen, forderte
schliesslich namens der XIII Orte Ziirich die beiden Parteien
auf, an der Tagsatzung zu erscheinen. Die oberen Gemeinden
leisteten keine Folge, sondern wollten auf einen angesetzten
Bundstag abstellen: weil aber auch dieser keine Entscheidung
brachte, drang an der ersten Tagsatzung des Jahres 1578 Ziirich
darauf, dass durch die hiefiir bezeichneten unparteiischen Richter
ein Spruch gefillt wurde, was denn endlich auch geschah1).
Auch der Erzherzog von Osterreich sah sich 1590 genétigt,
bei den Eidgenossen Recht zu suchen, weil er es in Biinden
nicht finden konnte. Er liess der Tagsatzung auseinandersetzen,
dass zwischen den Bewohnern von Schuls und seinen Amtsleuten
in Tarasp, ausserdem aber auch iiber die Gerichtsbesatzung im
Unterengadin verschiedene Controversen bestiinden, um deren
Beilegung seine eigenen und biindnerische Commissarien sich bis

) K. A. IV 2, S. 5421, 567t, 602 b, 622bb, 626b. 6304, 640k; Kind
a. a. 0, 8. 1901t ; Bott im Commentar zu Ardiser, S. 356f; Campell,
hist. Reet. 1T 6851f. Is ist hier nicht der Platz, eine Detailuntersuchung
anzustellen, doch muss bemerkt werden, dass die Darstellung Campells mit
den Abschieden sich nicht recht vereinigen ldsst; so ist in letzteren IV 2,
N. 622bb nur gesagt, wenn die Gemeinden Ob-Fontana-Merla den KEr-
mahnungen keine Folge giben, miisste man, wenn auch ungern, zu andern
Mitteln schreiten, wihrend Campell (S. 639) sogar von einer Drohung,
dass man das Biindnis aufkiinden werde, zu berichten weiss. Spiter
(S. 692f) bebauptet er, es seien zweimal eidgendssische Gesandte im
Engadin erschienen und durch ihre Vermittlung schliesslich ein Gericht
eingesetzt worden, das zu Knde des Jahres 1577 den Streit ganz zu Gunsten
von Zuoz entschieden habe; in den Abschieden dagegen sind solche Ge-
sandte nicht erwihnt, und von KErledigung des Streites ist noch am
12. Januar 1578 der Tagsatzung nichts bekannt. Aufschluss konnen hier-
ither am ehesten die Landesprotokolle gewihren, in denen diese Ange-
legenheit immer wiederkehrt.
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dahin vergeblich bemiiht hétten; deshalb wiinsche er zur Er-
haltung guter Nachbarschaft, dass die Eidgenossen drei Commis-
sarien ernennen mdochten, die mit den seinigen in Schuls zu-
sammenkommen und die Anstinde giitlich beilegen sollten. Die
Tagsatzung ging darauf ein und fragte die Biindner an, ob sie
ihre Einwilligung geben wollten. Mit der Antwort scheinen aber
diese sich wieder nicht beeilt zu haben; denn nach mehr als
einem halben Jahr mussten bei der Erneuerung des Bundes-
schwures in Baden die Gesandten des Gotteshausbunds nochmals
darum ersucht werden, dass man diese Angelegenheiten den
Eidgenossen zur Beilegung iibertrage, und stellten darauf Ant-
wort nach Beendigung des Bundstags in Aussicht?).

Solche Verschleppung war iibrigens den FEidgenossen von
Seiten der Biindner lingst nichts Neues mehr; sie hatten viel-
mehr schon vielfach Gelegenheit gehabt, in Ditferenzen, die zwi-
schen ihnen selbst und den III Biinden sich ergaben, deren
Zihigkeit in der Verfechtung ihrer Interessen kennen zu lernen
und derselben gegeniiber ihre Langmut zu beweisen. Meist stan-
den diese Zwistigkeiten im Zusammenhang mit dem gegenseitigen
Verkehr; doch sind auch ausserdem verschiedene Fille namhaft
zu machen, darunter besonders der Streit um die Herrschaft
Haldenstein in den Jahren 1553-—1558.

Im Jahr 1550 stellte der damalige Besitzer von Schloss und
Herrschaft Haldenstein, der franzisische Gesandte Joh. Jac. von
(Castion, der von seiner Frau, der Witwe Jacobs von Marmels
die Herrschaft erworben hatte, an die VII in Sargans regierenden
Orte das Gesuch, sie michten ihn und seine Herrschaft in ihren
Schirm und Schutz nehmen. Der Bitte wurde entsprochen, da man
in Brief und Siegel erfunden, dass das Gebiet ehemals zur Grafschaft
gehort habe?). Nach dem Tode (astions entstand aber zwischen
seiner Frau und seinen Briidern Streit, und nun erhoben, wie
der Vogt in Sargans 1553 berichtete, die III Biinde Anspruch

) E. A. V1, S, 202a (12. Febr. 1590); S. 232i (16. Sept.).
2y K. AL IV le, S, 382¢ und S. 392 Anm.-
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auf die Schirmherrschaft mit der Begriindung, Haldenstein liege
auf ihrem Gebiet und die Inhaber der Herrschaft hitten samt
ihren Unterthanen den Biinden Heeresfolge geleistet, Lieb und
Leid mit ihnen getragen, sie um Schutz und Rat angegangen
und sich allweg wie Bundesleute gehalten. Die FEidgenossen
ersuchten auf diesen Bericht hin die III Biinde, sie bei ihrer
Gerechtigkeit bleiben zu lassen, indem sie darauf hinwiesen, dass
laut vorhandenem Kaufbrief vor sechzig Jahren der Landvogt
von Sargans die Herrschaft auf Befehl seiner Obern verkauft
uud in ihrem Namen dafiir Wihrschaft geleistet habe. Gleich-
zeitig fasste man DBeschluss, bei den friiheren Vogten Erkundig-
ung einzuziehen, was ihnen iiber das Verhiltnis bekannt seil).

Die Antwort der Graubiindner, die sich etwas lange Zeit
liessen, lautete offenbar ablehnend; nun verhingte der Landvogt
in Sargans Arrest iiber die Giiter der Herrschaft und hielt
namens der VII Orte vor einem Bundstag Vortrag, auf welchen
an seiner Stelle im November Christian Tschudi, Schultheiss in
Sargans, Antwort begehrte. Die III Biinde gaben jetzt ihr
Befremden iiber die Anspriiche der Eidgenossen zu erkennen,
machten fiir ihr besseres Recht die fritheren Griinde geltend und
baten um Aufhebung des Arrestes; im iibrigen erklirten sie sich
aber bereit, die allfilligen Briefe und Gerechtigkeiten der VII Orte
anzuhoren und darauf zu erwidern2?). Auf dem folgenden Tag
in Freiburg wurde der Gegenstand verschoben; dagegen beschloss
im Februar 1554 eine Sondertagsatzung der VII alten Orte in
Zug an den nichsten Bundstag eine Botschaft zu senden mit
allen Gewahrsamen, die man der Herrschaft wegen besitze.
Trotz gestellter Bitte machten aber die Biinde keine Anzeige von
der Abhaltung dieses Bundestages, so dass erst im September

)y E. AL IV 1e, 8. 786 ff (12, Juni 15533): der alte Kaufbrief ist
S. 863 in der Note mit Datum vom 18. Mirz 1494 bezeichnet, wihrend
S. 1005 das Jahr 1493 angegeben ist.

2) Nach K. A. IV le, 8. 832q war am 4. Sept. 15563 die Auntwort
der Biindner noch nicht eingegangen; fiir das Ubrige vgl. S. 8683.
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Gilg Tschudi und der damalige Vogt von Sargans namens der
Orte in Chur einen ausfiihrlichen Vortrag halten konnten; ausser
jenem alten Kaufbrief wurden nur noch dltere Urkunden als
Beweis fiir die Oberherrschaft der Eidgenossen aufgefiihrt, hin-
gegen keine Kundschaften; denn auf diese hatte man laut Er-
klirung der Abgesandten verzichtet infolge Erbietens der Biinde.
man wolle versuchen, sich sonst giitlich zu vertragen; nétigenfalls
aber waren die eidgendssischen Vertreter bereit, solche zu ihren
Gunsten beizubringen. Sodann fochten sie in ihrem Vortrag die
von den Gegnern schon geltend gemachten oder noch zu machen-
den Griinde an und verlangten, dass die III Biinde von ihrer
Forderung zuriicktreten oder laut dem Biindnisse einen Rechts-
tag nach Walenstadt ansetzen sollten!).

Ehe es zu einem solchen kam, trug der Bruder des ver-
storbenen Castion, dessen Anspriiche auf das Schloss von der
Witwe angefochten wurden, im November den VII Orten das-
seloe zum Kauf an; man wies ihn ab, hingegen wurde Gilg
Tschudi beauftragt, sich Anfangs Januar (1555) nach Chur zu
begeben und von den Biindnern Antwort zu verlangen. Er kam
dem Auftrag nach und wurde zuerst auf den nédchsten Bundstag
(15. Juli!) verwiesen; nachtriglich aber vereinbarte man sich
mit thm, auf diesen Termin einen Rechtstag anzusetzen und am
21. Mérz die Kundschaften aufzunehmen 2).

Uber die weiteren Verhandlungen bis 1557 geben die Ab-
schiede nicht geniigende Auskunft; es ldsst sich ihnen einzig
entnehmen, dass ein Bundstag in Ilanz (1555 oder 1556 7) einen
Bescheid gegeben hatte, der den VII Orten nicht genehm war,
weshalb sie im April 1557 auf Abhaltung eines neuen Bunds-
tages drangen; der Beitag erklirte sie zu dieser Zeit als un-
moglich, und noch Ende Juni war keine Anzeige eingelaufen.
Deshalb beschlossen die Orte, der ziircherische Stadtschreiber

) K. A IV le, S, 872x (12. Dez. 1558); 8. 887k (19. Febr. 1554);
3. 906, Note zu q und r (13. April 1554); S. 1005—08 (20. Sept.)
2) E. A. IV le, 8. 10610 (19. Nov. 1554); S. 1067 ff, 1121d.
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Escher und Gilg Tschudy sollten in ihrem Namen den néchsten
Bundstag besuchen und das grosse Missfallen ihrer Obern iiber
das lange Hinausziehen des Streites zum Ausdruck bringen, so-
wie Antwort begehren, ob die III Biinde die andern sechs un-
parteiischen Orte als Schiedsrichter annehmen wollten ; denn man
sel nicht gesonnen, die Angelegenheit noch linger hinziehen zu
lassen. Im September erstatteten die Gesandten Bericht; die
Antwort der Biinde lautete dahin: sie seien Willens, bei dem
Bescheid von Ilanz zu verbleiben; iibrigens befinden sie sich
im Possess und wiirden nur einem Rechtsspruch weichen; je-
doch wollten sie, wenn man bis zum Martinstag Aufschub ge-
withre, eine vollkommene Antwort nach Ziirich schicken. Unter
Protest willigten die VII Orte darein; aber auch die «voll-
kommene» Antwort fiel nicht anders aus; einzig machten die
Biindner noch den Vorschlag, dass beide Parteien zwei Rats-
boten auf einen Tag nach Walenstadt oder an einen andern
Ort senden und durch diese die Angelegenheit giitlich beilegen
lassen sollten 1).

Als solchen Tag bestimmte man den 9. Januar 1558 und
ordnete mit Gilg Tschudi Landvogt Spross von Ziirich ab; die
Vertreter der III Biinde brachten wieder die alten Griinde fiir
deren Anrecht vor, wihrend die Gegenpartei erklidrte, man hitte
eine Antwort erwartet, ob jene den sechs unparteiischen Orten
die Entscheidung iiberlassen wollten; im iibrigen setzte sie eben-
falls wieder ihre Gegengriinde auseinander. Eine Einigung kam
natiirlich nicht zu stande; doch waren die eidgenossischen Ge-
sandten so vorsichtig, darauf zu dringen, dass auf die nichste
Tagsatzung von den Biindnern Boten mit Vollmacht abgeordnet
werden sollten. Es kam nun wirklich dazu, dass auf der Tag-
satzung vom 19. Juni der Streit den sechs iibrigen Orten zu
giitlicher Vermittlung tibergeben wurde. Aber einen Entscheid
zu fillen, war ihnen nicht moglich, da nur die VII Orte ihre

N K. ALV 2, S0 34101 (5. April 1657); 8. 42z, 48d, 55¢ (30. No-
vember 1557).
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Beweise bei Handen hatten; ausserdem waren die Boten aller-
dings auch von ihren Obern nicht ermichtigt, in dieser Sache
zu handeln, und nahmen so das Begehren in den Abschied, in-
dem sie die Parteien aufforderten, sich dei der niichsten Tagung
mit ihren Beweisen einzufinden. Zu derselben stellten sich aber
die Biindner wieder nicht ein, weil gerade ein Bundstag abge-
halten wurde, und es musste deshalb nochmals die Entscheidung
verschoben werden; erst am 4. December 1558 wurde das Urteil
gefillt; die unparteiischen Orte entschieden nach reiflicher Er-
wigung aller von den Parteien vorgebrachten Argumente zu
Gunsten der III Biinde; diese hiitten den ilteren Besitz und
sollten darum auch in demselben verbleiben1).

Zu wiederholten Malen kamen die VII Orte als Schirmherren
des Klosters Pfivers in die Lage, bei Streitigkeiten zwischen
den Grenzgemeinden sich der Unterthanen des Klosters anzu-
nehmen gegen die Unterthanen der III Biinde in der Herrschaft
Maienfeld. Schon 1528 musste iiber Wuhren und Marchen der
beiden Gemeinden am Rhcin ein Schiedsgericht, das aus je zwei
eidgendssischen und biindnerischen Spruchleuten mit einem Ob-
mann aus Biinden bestand, einen giitlichen Spruch féllen, und
in einem i#hnlichen Streit zwischen Sargans und Flisch sollten
1539 Boten der VII Orte und der III Biinde vermitteln, doch
wollten nur die Sarganser sich ihrem Spruch unterwerfen, so dass
die biindnerischen Abgeordneten ernstlich ersucht wurden, dafiir
zu sorgen, dass die Flidscher keine Wuhren mehr anlegten, ehe
sie nicht durch richterlichen Entscheid dazu ermichtigt seien?®).
Anstiinde zwischen den Ragazern und Maienfeldern ergaben sich
wieder im Jahre 1545 : die ersteren wurden beschuldigt, dass sie
zum Nachteil der biindnerischen Gemeinde gegen Brief und
Siegel «etliche Schiff und andere Wehr» im Rheine anbrichten,

Ly E. A IV 2, 86061 (10, Jan. 1558, Walenstadt); S. 70 1 (14.
Juni); S, 79q (16. Oct); 5. 85ec (4. Dec. 1558): vgl. tiber den ganzen
Streit auch J. Bott, Die ehemalige Herrschaft Haldenstein.

2) E. A. IV 1a, S. 1822; IV 1l¢, S. 1124.
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withrend der Landvogt von Sargans berichtete, von den Maien-
feldern werde der Strom ganz auf die von Ragaz gedringt zu
deren Schaden und unter Beeintrichtigung von Zoll und Ge-
rechtigkeit der Oberen; es wurden deshalb Boten von Ziirich und
Glarus abgeordnet, um mit solchen der III Biinde ein giitliches
Abkommen zu treffen 1),

Die beiderseitigen Beschwerden waren, wie gerade der letzte
Fall deutlich erkennen lisst, veranlasst durch das Bestreben der
(Gemeinden diesseits und jenseits des Rheins, den Schaden, wel-
chen der Strom infolge der niedrigen Ufer gern anrichtete, von
sich abzuhalten, und durch Wuhren das Wasser von ihrem Ufer
auf das jenseitige abzulenken. Mit diesen Streitigkeiten steht
in einem gewissen Zusammenhang noch ein anderes Tractandum,
das in den eidgenossichen Abschieden aus den Jahren 1532—51
in lingeren Zwischenriumen immer wiederkehrt, ndamlich der
Plan, statt der Tardisbriicke, die bei Zizers auf die Ragazer
Seite hiniiberfithrte, eine Rheinbriicke stromabwirts bei Maien-
feld zu errichten. Es waren hauptsichlich die Maienfelder, die
darauf drangen, in der Absicht, den gesamten Verkehr von Chur
abwirts ihrer Ortschaft zuzulenken, wovon sie offenbar sich grossen
Vorteil versprachen?). Ihr Begehren wird zum ersten Mal er-
wihnt in dem Abschied eines Tages der VII Orte in Sargans
vom 31. Mai 1532; die Ragazer wollten danach den Bau nicht
zugeben, und es wurden deshalb beide Teile aufgefordert, ihre
Griinde schriftlich darzulegen. Dies geschah, aber man liess es
beim Alten, weil die Berichte iiber den Nutzen der Briicke sich
widersprachen 3).

Die Maienfelder gaben deshalb ihr Vorhaben noch nicht
auf, sondern kniipften 1535 mit dem Erbauer der Tardisbriicke

) E. A. IV 14, 8. 4615,

2) Bis dahin hatte Maienfeld nur eine Fihre gehabt, die mit der alten
Landstrasse in Verbindung stand, vgl. . A. IV 1e, S. 186 und 188; 1V
le, S. 505 k.

B K. A IV 1Dh 813490 1V 1e, S, 505 k.
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(Medardus (?) Miiller aus dem Sarganserlande) Unterhandlungen
itber Abtretung derselben an und brachten ihr Gesuch neuer-
dings bei der Tagsatzung vor mit der Begriindung, dass der
Rhein die Strasse sehr gefihrde. Zivich, Schwyz und Glarus
als ndchstbeteiligte Orte wurden beauftragt, einen Augenschein
vorzunehmen und Bericht zu erstatten. Die Vertreter der III Orte
befragten nun auf einem Tag im Sarganserland zuerst je zwei
Personen aus jeder Gemeinde iiber die geplante Briicke, und
mit Ausnahme der Leute von Ragaz und Wartau erklirten alle,
dieselbe konnte ihnen und der Obrigkeit nur niitzen. Sodann
fihrten im weitern Verlauf der Verhandlungen die Maienfelder
zu ihren Gunsten an, dass die Tardisbriicke zwar eine Zeitlang
gute Dienste geleistet habe, jedoch einmal, als Rhein und Land-
quart ausgetreten, ganz im Wasser gestanden und daraus grosses
Ungliick erwachsen sei. Nachteil wiirde die neue Briicke héch-
stens den Ragazern bringen an ihren Sustgebiihren, dazu viel-
leicht noch einigen Wirten und Wagnern der Ortschaft. Selbst
der Abt von Pfivers unterstiitzte diesmal das Gesuch, wihrend
die Ragazer die alte Briicke verteidigten: wenn sie hei Hoch-
wasser nicht zugénglich sei, so treffe die Schuld die Maienfelder;
denn diesc hitten bewirkt, dass dem Erbauer verboten worden
sei, die fiir Erhaltung der Zuginge nitigen Wuhre zu erstellen,
und hiitten dann selbst untaugliche errichtet, alles in der Ab-
sicht, eine andere Briicke zu bauen. Auch die néchste Tag-
satzung suchten die Ragazer in jhrem Sinn zu beeinflussen und
hatten, wie es scheint, Erfolg; denn die Angelegenheit ruhte
nun fiinf Jahrel).

Erst 1540 kam der geplante Briickenbau an der Tagsatzung
wieder zur Sprache ; Abgeordnete aus dem Sarganserland zeigten
an, Tardi wolle seine Briicke den Maienfeldern zu kauten geben
und diese seien gesonnen, sie abzubrechen, um an andrer Stelle
eine neue zu errichten, was den Sargansern zu grossem Schaden

1) E. A, IV 1¢, S. 505k (8. Juni 1545), vgl. S. 518a; S. 525 (6. Juli
1535); S. 540t (16. Ang.). :
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gereichen wiirde. Zwei Jahre spiter brachte wieder ein Ge-
sandter der III Biinde das Anliegen vor: die Tardisbriicke sei
ungeeignet, weil unzuginglich, wenn der Rhein stark anschwelle;
deshalb scheine es seinen Herren gut, oberhatb Maienfeld eine
andere Briicke zu bauen, und sie seien erbitig, da der Rhein
zu zwei Dritteln ihnen, zu einem Drittel dem Abt von Pfiivers
gehore, wenn dieser seinen Teil selbst erstelle, ihm auch ein
Drittel des Genusses der Briicke zu iiberlassen; sie biiten daher,
ihnen die Errichtung derselben zu gestatten. Nochmals drang
1543 ein Bote aus Biinden auf Gewidhrung des Gesuches: das
Bediirfnis nach einer andern Briicke sei schon durch die 1535
vorgenommene Inspection erwiesen worden, weshalb die Biinde
auf gilinstige Antwort hofften; sollten sie aber abgewiesen wer-
den, so wollten sie an eintretendem Schaden keine Schuld tragen.
Aber auch diesmal blieben die Vorstellungen erfolglos, und das
Tractandnm verschwand wieder fiir mehrere Jahre aus den Ab-
schieden 1),

Im October 1549 berichtete der Landvogt von Sargans den
drei in Ziirich tagenden Orten Zirich, Schwyz und Glarus, dass
die Maienfelder eine Briicke iiber den Rhein schlagen wollten,
und bat, die VII alten Orte michten wie friither das Unter-
nehmen aufhalten, das den Leuten in seiner Vogtei und denen
von Ragaz an ihren Giitern grossen Schaden bringe ; die III Orte
schrieben denn auch in diesem Sinn sowohl an die Biindner
wie an die andern mit ihnen in Sargans regierenden Eidge-
nossen. Auf einem Tag, den die VII alten Orte im niichsten
Monat in Glarus abhielten, trugen wieder die Ragazer ihre Be-
schwerden vor, und ihnen schlossen sowohl der neue Abt von
Pfivers, wie ein Vertreter der Leute im Sarganserland und der
dortige Landvogt sich an. Aus ihren Angaben ist zu ent-
nehmen, dass die Maienfelder zur That geschritten waren, indem
sie den Briickenbau begonnen und den Einsprachen des Land-

1) IV 1e, S. 1193 1 (12, April 1540); 1V 1d, 8. 173u (7. Aug. 1542);
S. 241w (16. April 1543).
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vogts keine Beachtung geschenkt hatten, sondern «mit gewehrter
und und gewaffneter Hand an Werk- und Feiertagen vorge-
gangen» waren. Die anwesenden Vertreter der ILI Biinde gaben
hierauf die Erklirung ab, da man oft nicht an die Tardisbriicke
gelangen konne und im letzten Jahr in dieser Hinsicht viel
Schaden erfolgt sei, hitten ihre Obern den Maienfeldern gestattet,
ihre zwei Drittel des Rheins zu fliberbriicken, in der Meinung,
dass der Abt das letzte Drittel bauen werde; sollte die neue
Briicke, was sie nicht glaubten, Schaden bringen, so sel man
bereit, sie wieder zu entfernen, und wolle deshalb vorerst die
alte noch bestehen lassen. Im iibrigen wurden von den Biindnern
die Ragazer beschuldigt, durch Drohungen und feindliches Ge-
bahren die Maienfelder herausgefordert zu haben. Die Boten der
VIII Orte verlangten nun, dass der Bau eingestellt werde; aber
die Biindner erkliarten hiezu keine YVollmacht zu haben, da ihre
Herren begehrten, dass der Handel jetzt giitlich oder rechtlich
ausgetragen werde; jedocl versprachen sie zum Schluss, wenn
man sie in Monatsfrist rechtlich besuche, die Ihrigen zu ver-
mogen, dass sie wihrend dessen stille stiinden. Im December
wurden die Verhandlungen in Luzern fortgesetzt; der Gesandte
aus Biinden betonte wieder, wie. notwendig im Interesse der Ver-
kehrs die neue Briicke sei; wire sie schon frither da gewesen,
so wiren nicht bei der Uberfahrt viele Leute und Giiter zu
Grunde gegangen. Fiir den Fall, dass man den Bau nicht ge-
statten wolle, bot er das Recht auv. Die eidgenossischen Ab-
geordneten erwiderten in dhnlichem Sinn wie friiher, baten noch-
mals, von dem Bau abzustehen, und schlugen, wenn das nicht
genehm wire, ebenfalls Recht vor. Wirklich wurde ein Rechts-
tag auf Lichtmess 1550 nach Walenstadt angesetzt; zur rechten
Zeit fanden sich hier die Zugesetzten und Ratgeber der VII Orte
ein, warteten aber umsonst auf die Gegenpartei. Durch die Un-
ruhen, welche die Erneuerung des Biindnisses mit Frankreich
im Gefolge hatte, waren die Biindner ganz in Anspruch ge-
nommen und hatten deshalb unversehens den Obern der VII Orte
den Tag abgekiindet, wovon deren Boten nach mehrtigigem
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Warten endlich benachrichtigt wurden. Erst im folgenden Jahr
kam ein biindnerischer Gesandter an der Tagsatzung nochmals
auf die Angelegenheit zuriick; er erneuerte das Gesuch um Ge-
stattung des Baues einer Briicke zwischen Maienfeld und Flisch,
indem er zugleich erklirte, dass man nichtsdestoweniger die
Tardisbriicke in Ehren halten werde. Die Tagsatzungsboten be-
sassen aber keine Instruction seitens ihrer Obern in Hinsicht auf
dieses Tractandum, und so konnte es nur zur Beantwortung
auf dem nichsten Tag in den Abschied genommen werden, um
in den Verhandlungen nicht wiederzukehren. Selbst die Maien-
felder scheinen endlich die Nutzlosigkeit ihrer Bemiihungen ein-
gesehen zu haben und gaben sich fortan mit ihrem «Fahr» zu-
trieden1).

Der Verkehr, welcher durch die neue Briicke von Ragaz
ab und der Ortschaft Maienfeld hiitte zugeleitet werden sollen,
war keineswegs unbedeutend; namentlich gewann im Verlauf
des sechszehnten Jahrhunderts die Einfuhr von Getreide aus dem
Gebiet der Eidgenossen nach Graubiinden immer grossere Wichtig-
keit. Nach den Biindnissen mit dem Grauen und dem Gottes-
hausbund waren die Bundesglieder verpflichtet, einander feilen
Kauf zu gestatten und die Verkehrswege nicht mit neuen Zéollen
zu belasten. Diese Bestimmung kam hauptsichlich den III Biinden
wohl zu statten und war fiir sie von hochster Bedeutung; denn
die einheimische Production reichte zur Deckung des Bedarfes
keineswegs hin, obgleich der Getreidebau zu jener Zeit in Biinden
weit intensiver als heute betrieben wurde, besonders im Unter-
engadin, das in guten Jahren jedenfalls im Stande war, einen
grossen Teil der Ernte an die angrenzenden Gebiete abzugeben.
Trotz der gegenteiligen Behauptungen Campells konnte jedoch
Graubiinden in seiner Gesamtheit die Einfuhr durchaus nicht
entbehren, nur war, je nach der Ernte, der dadurch zu deckende

H E. A IV Te, S, 181b (16. Oct. 1549), vgl. das Schreiben des
Sarganser Landvogtes S. 182, Note; S. 186—189 (Glarus, 17. Nov.); S.
191 m; S. 193a (Luzern, 9. Dec.); S. 226a; S. 550 (30. Sept. 1551).
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Ausfall bald grosser, bald geringer. Schon gelegentliche An-
deutungen bei Campell weisen darauf hin, dass in Wirklichkeit
das Verhiltnis nicht so giinstiz war, wie er in seinem Biindner-
stolz es hinstellen mbichte, ganz unzweideutig aber zeigen dies
die eidgenossischen Abschiede.

Die Getreideeinfukr aus dem angrenzenden eidgentssischen
{ebiet war schon in der ersten Hiilfte des Jahrhunderts recht
bedeutend und nahm an Umfang offenbar immer noch zu; sie
war auch geregelt durch Vertrige zwischen den III (oder II)
Biinden und den drei Orten Ziirich, Schwyz und Glarus, welche
den Transport von Ziirich bis Walenstadt auf dem sogenannten
Oberwasser besorgten. Allwichentlich pflegten je am Dienstag
die biinduerischen Kornfiihrer nach Ziirich auf den Markt zu
fahren !} ; sie eigneten sich infolgedessen auch am besten zur Ver-
mittlung der Briefe, die in der Regel ihnen anvertraut wurden ?2).

In guten und mittleren Erntejahren fiihrte diese Einfuhr
nach Graubiinden weiter zu keinen Unzukdémmlichkeiten, auch
wurde jedenfalls nicht allzu streng auf Einhaltung der aufge-
steliten Bestimmungen gesehen. Anders aber gestaltete sich das
Verhiiltnis in Zeiten des Misswachses und der Teurung; fast
regelmiissig wurde da gegen die Biindner der Vorwurf erhoben,
dass sie mehr Korn wegfithrten, als ihnen zustand, und nicht
selten griffen dann die drei Orte im [nferesse ihres eigenen Ge-
bietes zu recht scharfen Massregeln; anderseits erhoben die III
Biinde hiegegen Einsprache und hatten auch oftmals Klage zu

1y Vel Gallicins an Travers, 10. Juli 1554 (bei a Porta, hist. ref.
eccl. Reet. T 2, 8. 243 Anm): «litterse tuse mihi sunt reddite vesperi diei
decimee Julii et propterea ad Bullingerum mittere non potui, quod siligi-
parii nostri proficiscantur Tigurum semper eius diei mane», worans eben
der Dienstag sich ergibt. Deshalb ist anch K. A. 1V 1d, S. 417, Abs. 2
bestimmt, dass die Schiffleute fir verlorene Waren den Bindnern je am
Dienstag in Walenstadt zu Recht steben sollen.

2) Vgl. Wartmany in der Einleitung zu Campell, S. XLI, Anm. 37
und die in der vorigenu Anmerkung witgeteilte Briefstelle, der sich noch
manche andere anreihen liesse.
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fiihren iiber mancherlei Nachlissigkeiten in der Spedition oder
iiber Erhohung der Frachten und dergleichen. Fiir sie wurde
die regelmiissige Einfuhr von Norden her immer dringlicher, weil
das Verhiltnis zu Mailand infolge der eingeschlagenen Politik
sich zusehends verschlimmerte und nur selten der feile Kauf von
dorther offen stand ; gelang es doch auch in den fiinfziger Jahren
den Biindnern nicht, Aufnahme zu finden in die Capitel, welche
die Eidgenossen mit Mailand gerade in Betreff des feilen Kaufes
abgeschlossen hatten. Statt dass sie von dorther regelmissig
Getreide bezogen hiitten, wurde sogar, wie die III Orte be-
haupteten, noch viel aus dem biindnerischen in das mailindische
Gebiet ausgefiihrt, und es besteht kein Zweifel, dass thatsichlich
von den Kornfiihrern in Biinden vielfach und immer wieder die
Begiinstigung, welche das Biindnis fiir ihr eigenes Land ge-
wihrte, in solcher Weise ausgeniitzt und missbraucht wurde.
Schon im Jahr 1527 wurde gegen die Biindner dieser Vor-
wurf erhoben, und selbst der Spitalpfleger von Chur, der in
Ziirich eine Ladung Korn fiir das Spital kaufen wollte, fand
kaum Glauben, weshalb bei der nichsten Gelegenheit seinem
Sohn ein amtliches Beglaubigungschreiben mitgegeben wurde?).
In Ziirich war man damals sehr erbittert und gedachte, so
strenge Massregeln, als die Bundesbriefe nur irgend zuliessen,
zu ergreifen; laut einer neuen Ordnung durfte dann niemand
mehr als drei Ledinen auf dem Ziircher Kornmarkt einkaufen,
und jeder Biindner Kornfiihrer musste schwiren, dass er seit
Georgi von dem, was er in Ziirich gekauft, nichts iiber die Berge
gefiilhrt habe, andernfalls wurde er schwer gebiisst. Chur erhob
dagegen Einsprache, weil die Thalschaften jenseits der Berge
doch auch zu den III Biinden, ja sogar zum Gotteshausbund
gehorten und Ausfulhr, wie Verkauf an Auslinder von ihnen
verboten worden sei2). Die Teurung, derentwegen man zu

') Strickler, Aktensammlung zur schweizer. Reformationsgeschichte
[, No. 1624 und 1661, vgl. E. A. IV 1a, S. 1163d.
%) Strickler, a. a. 0., No. 1809, 1814, 1817.
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solchen Massregeln gegriffen hatte, hielt (namentlich in Grau-
biinden ) mehrere Jahre an und hatte fiir die Biindner viel
Unannehmlichkeiten im Gefolge. Im April 1528 richteten die
Geemeinden Bergiin, Lax, Stuls und Filisur, kurz nachher ebenso
die Oberhalbsteiner an Zirich die Bitte um Verabfolgung von
Korn, welches fiir sie angekauft war, aber wegen Verdachtes
der Ausfuhr zuriickgehalten wurde. Doch musste zuerst ein
eigens zu diesem Behuf abgesandter Bote von Ziirich sich ver-
gewissern, ob die Armut und Teurung in jenen Gemeinden that-
sichlich so schlimm sei®). Ferner beschwerten sich damals die
Biindner iiber Glarus, dass es nicht mehr als sechszehn Ledinen
Frucht auf einmal durchgehen, sondern was mehr sei, auswerfen
lasse und die Ziircher Schiffleute in dem Fahr, statt sie zu for-
dern, hindere®). Eine Verordnung von Ziirich gegen Fiirkauf
von Korn und Haber veranlasste 1533 die Absendung einer
Gesandtschaft der Churer, welche dagegen Einsprache erhob und
freien, feilen Kauf verlangte, da nichts ausser Landes gefiihrt
werde?).

Im folgenden Jahr wurde von verschiedenen siiddeutschen
Stadten eine hauptsiichlich gegen den Fiirkauf sich richtende
Ordnung iiber den Kornkauf aufgestellt und davon auch einer
Reihe von Orten in der Nord- und Ostschweiz Mitteilung ge-
macht; die meisten von ihnen, darunter Chur, hiessen die Bestim-
mungen gut und erkldrten, nach Moglichkeit auf ihre Beobachtung
dringen zu wollen5). Offenbar gelang es aber nicht, die Ord-
nung wirklich durchzufithren, oder sie war ungeniigend; denn
1539 trat bei vollen Kasten unversehens eine arge Teurung fiir

1) Nach Campell, hist. Reet. II, 8. 177 und 214 dauerte sie in Grau-
biinden bis 1534.

2) Strickler, a. a. O., No. 1952a—ec.

3) E. A. IV 1a, S. 1824c¢ (8. Mai 1528), vgl. Strickler, a. a. 0. I
No. 1977.

) E. A. IV 1¢, 8. 223 n (1. Dec. 1533).

5 E. A. IV 1¢, 8. 427/8 (Constanz, 9. Nov. 1534).
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Korn, Roggen, Haber und andere Friichte ein, woran nur wuche-
rischer Firkauf schuld sein konnte. Kine gemeinsame Ordnung
gegen denselben aufzustellen, wurde fiir unméglich erachtet, weil
die freien Miirkte in den verschiedenen Orten nicht gleich waren;
dagegen wurde von den Eidgenossen samt dem Churer Biirger-
meister als Vertreter der III Biinde eine Reihe von Bestimmungen
aufgestellt iber Kauf und Verkauf, und es wurde in erster
Linie bei Verlust von Leib und Gut, sowie Strafe des Hingens
die Ausfuhr irgend welcher Frucht nach dem Herzogtum Mai-
land, nach Rom, Venedig ete. verboten. Auch diese Verord-
nung fand jedoch nicht durchwegs Nachachtung; speciell von
Biindner Sdumern wurde auf einer spidtern Tagsatzung berichtet,
dass sie, am Comersee angelangt, nicht die Strasse nach dem
Veltlin einschliigen, sondern das Getreide Héndlern am See zu
kaufen gidben; deshalb schrieb man den III Biinden, sie sollten
durch Wachen und strenge Bestrafung der Fehlbaren dem Unfug
steuern, oder man sihe sich gezwungen, die Kornzufuhr, unter
der die Armen der Eidgenossen schon zu leiden hétten, zu be-
schriinken!). Wirklich griffen Schwyz und Glarus zu diesem
Mittel ; sie verordneten, dass nur mehr eine bestimmte Zahl von
Ledinen nach Biinden gefiihrt werden diirfe, legten den Uber-
schuss in Wesen nieder uud liessen ihn nicht weiter fiihren;
als der Biirgermeister von Chur an der Tagsatzung sich hier-
iiber beklagte, die Zufuhr geniige nicht fiir ihr grosses Land und
die Armen miissten Hunger leiden, rechtfertigten die beiden Orte
ihr Vorgehen damit, dass dadurch eine grosse Teurung ver-
hindert werden solle; auch so sei ja der Miitt Kernen schon
lingst auf zwei gute Gulden gestiegen, — und dem Churer
Biirgermeister gab die Tagsatzung zu erkennen, wie sehr den
Eidgenossen das bisherige, den Abschieden ganz zuwiderlaufende
Verhalten der Graubiinder missfalle; immerhin wurden die drei

) E. A IV 1¢, S 1126a (26. Aug. 1539), vgl. S. 1136, 1138a,
1143 a; S. 1163a 2 (8. Dec. 1539).
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Orte ersucht, den Biinden entgegenzukommen unter der Be-
dingung, dass auch nicht ein Sack weiter gefiihrt werde 1).

In Einsiedeln setzten hierauf Zirich, Schwyz und Glarus
mit den III Biinden eine neue Ordnung fest; doch wurden bald
von beiden Seiten wieder Beschwerden laut, dass ihr nicht nach-
gelebt werde. Schwyz und Glarus behaupteten, es sei aus
Biinden Korn nach Venedig u. s. w. verkauft worden, und
liessen deshalb nicht mehr als 30 Ledinen wéchentlich durch2).
Hieran hielten sie auch fest trotz aller Remonstrationen von
Seiten der Biindner und trotz der Fiirsprache der andern eid-
genossischen Orte?); beide Parteien boten deshalb einander das
Recht an*). Im Jahre 1543 wurde sodann die siiddeutsche Ord-
nung iiber Kornkauf mit einigen Anderungen erneuert3).

Wiihrend einer lingeren Reihe von Jahren entstanden hier-
auf aus der Korneinfuhr keine ernstlichen Misshelligkeiten ; einzig
1549 fiihrten Gesandte der III Biinde bei den VII alten Orten
Klage gegen den Vogt in Sargans, dass er kiirzlich einige nach
Chur bestimmte «Kiirn» abladen lassen und den Fuhrmann ge-
notigt habe, statt derselben Kaufmannsgiiter zu fiihren, was dem
Vertrag der beiderseitigen Fuhrleute zuwiderlaufe, und 1560

N E. ATV Le, 8. 1192a (120 Apr. 1540), vgl. IV 1d, S. 417 IL

) E. A IV 1¢, S. 1206f (25. Mai 1540).

) E. A, IV le¢, 8. 1217ii (7. Juni 15i0); in dem Vortrag des
biindnerischen Gesandten ist die Bevilkerungszahl fiir Biinden (jedenfalls
mit Einschluss der Unterthanenlande) auf mehr als 200,000 Personen an-
gegeben! Der gleiche Abschied zeigt, wie sehr die Korneinfuhr sich ge-
steigert hatte: gegen sieben Ledinen in fritheren Zeiten waren jetzt (1540)
deren dreissig wichentlich bewilligt! S. 1240w (23. Aug.); S. 1284 s (13.
Dec.): auf die Firsprache Bern erwidern die Ziircher, dass die Biindner
iiber die dreizehn Ledinen, die man iknen von jedem Markt zukommen
lasse, oft bei dreissig wegfithren, wonach es sich doch wohl mehr um
Firkauf als um Notdurft handle. IV 1d, S. 37k (27. Juni 1541); S.
121aa (20. Mirz 1542).

) E. AL 1V 1¢, S. 1240w; IV 1d, S. 8cc, Note; S. 121aa; S. 347t;
S. 354/5 (25. Mirz 1544); S. 417/18, Abs. IT (16. Oct. 1514).

) K. A IV 1d, S. 325 (Constanz, 22. Nov. 1543).



besonders zu Zirich, im XVI. Jahrhundert. 115

wurde den Biindnern vorgeworfen, sie trieben Fiirkauf mit dem
Korn, verkauften solches nach Italien weiter, wogegen sie er-
kliren liessen, es sei nur fiir Getreide, dds von Venedig mit
Bewilligung des Kaisers in Bayern angekauft war, der Pass be-
willigt worden 1).

Gar arg miissen es dagegen um 1570, als wieder eine
Teurung eintrat, die Biindner Kornfiihrer getrieben haben, so-
dass Ziirich eine Ordnung iiber den Kornkauf erliess und die
beiden andern Orte viel Getreide mit Arrest belegten; zu ihrer
Rechtfertigung fiihrten die letztern vor der Tagsatzung amn, es
sei von den Biindnern Korn in solcher Menge hinaufgefiihrt wor-
den, dass die beiden Susten in Wesen und Walenstadt voll-
gelegen und ein ziemlicher Teil da verdorben sei?). Diesmal liessen
sich auch die III Biinde angelegen sein, durch strenge Verbote
dem Missbrauch zu steuern3).

Der Teurung wegen suchte im Februar 1570 die Herrschaft
Bergiin nach um Erlaubnis fir den Kauf von Korn in der Eid-
genossenschaft und fiir dessen Heimfiihrung oder um Gewéhrung
des Durchpasses fiir Getreide, das ausserhalb der Eidgenossen-
schaft gekauft wire 4). Die Getreidenot hielt auch diesmal

Iy F.ACIV 1e, S0 190d (17, Nov. 1549); IV 2, S, 114z (5. Febr.
1560).

5 KA IV 2, S, 484q (280 Oct. 1569); S. 437 (4. Jan. 1570); S.
444e (26. Febr.); S. 446h (10. Apr.). Die Einfuhr von Korn hatte in-
zwischen wieder eine gewaltige Steigerung erfahren; denn Schwyz und
Glarus erklivten sich (s. 8. 438) bereit, den Bimdnern wichentlich funfzig
Ledinen zukommen zu lassen. Auch die Nachricht bei Campell (topogr.
S. 389), dass von etwa achtzig Personen, die im Januar 1570 bei einem
Schiffsungliick im Walensee umkamen, die meisten Getreidehindler waven,
deutet anf Kinfuhr in grossem Umfang.

4y 3. AL IV 2, 8. 4388, woraus sich auch ergibt, dass eine Gesandt-
schaft der VII Orte in Chur eine Verordnung aufgestellt hatte. Die Landes-
protokolle aus diesen Jahren geben Kunde von zahlreichen Beschliissen
der Biinde gegen den Firkauf.

1) K. A. IV 2 S, 445 p (26. Febr. 1570).
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wieder mehrere Jahre an; deshalb wurden 1571 neue Beschliisse
gegen den Fiirkauf gefasst und auch den Biindnern davon Mit-
teilung gemacht!) ; jedoch es wollte nicht gelingen, das Ubel zu
beseitigen. Um daher dem Unfug griindlich abzuhelfen, be-
stimmte man 1578 durch einen Abschied, die Biindner, welche
auf dem Markt in Ziirich Korn kaufen wollten, miissten eine
besiegelte Bescheinigung ihrer Obern dariiber vorweisen, dass sie
das Korn fiir sich selbst bediirften 2).

Diese Massregel scheint lingere Zeit gute Dienste gethan
zu haben ; in den neunziger Jahren aber begann wieder das alte
Spiel. Den Biindnern wurde neuerdings Fiirkauf und Ausfuhr
zur Last gelegt; man erliess abermals Verordnungen dagegen, und
Schwyz und Glarus griffen wieder zu ihren friiheren Gegenmass-
regeln, indem sie nur ein bestimmtes Quantum (wochentlich sechs,
spater 7 Ledinen fiir jeden Bund) passieren liessen und den
Uberschuss in Wesen mit Arrest belegten; auch mussten die
biindnerischen Hindler einen Kid leisten, dass sie kein Korn
weiter als in ihr eigenes Land fiihren wollten. Dieser Eid war
ihnen aber hochst unbequem, weshalb sie wiederholt auf seine
Abschaffung drangen; damit war zugleich offen eingestanden,
dass sie nicht die Absicht hegten, den Verordnungen nachzu-
kommen. Gleichwohl gelang es durch Vermittlung von Ziirich
zuletzt, wieder eine mildere Praxis herbeizufiihren 3).

Den zahlreichen Beschwerden der drei Orte Ziivich, Schwyz
und Glarus iiber die biindnerischen Kaufleute, stehen fast ebenso
hdufige, wenn auch minder gewichtige Klagen der III Biinde
gegen die Schiffleute der Orte gegeniiber. Uber die Hand-

N E. A IV 2, S, 476y (24, Juni 1571). Vgl. Campell, hist. Ret. [,
361 und 604.

2) Diese Vorschrift ist nur aus gelegentlicher Erwihnung in E. A,
V. 1, 8. 2811 bekannt.

) E. ALV 1, 8232 g (16. Sept. 1590); S. 247t (20. Jan. 1591);
251e (24. Miarz); S. 278a (20. Jan. 1592); S. 2811 (2. Febr. 1592);
S. 4251 (3. Nov. 1596): S. 429 (30. Dec. 1596).

w2

w
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habung des Fahrs auf dem Oberwasser herrschten zu Anfang
der dreissiger Jahre zwischen Ziirich und den beiden andern
Orten Differenzen, die erst nach lingeren Verhandlungen gegen
Ende des Jahres 1532 auf einem Tag in Uznach geschlichtet
wurden. Auf einer der Tagungen, die in diesen Angelegenheiten
stattfanden, scheinen auch die III Biinde verschiedene Artikel ein-
gelegt zu haben, in denen ihre Beschwerden wegen der Schiff-
fahrt zusammengefasst waren; doch wird in der 1532 verein-
barten Ordnung hieranf nicht ausdriicklich Bezug genommen.
Genauer sind wir unterrichtet iiber zwei Rechtstage zwischen
den IIT (oder richtiger IT Biinden) und den drei Orten, die 1544
in Walenstadt abgehalten wurden. Nachdem im Mirz verschie-
dene Artikel beraten worden waren, erfolgte im October die
definitive Festsetzung der neuen Ordnung, und diese blieb etwa
vierzig Jahre massgebend!).

Mit der Zeit liessen sich aber die Schiffleute wieder arge
Unregelmiissigkeiten zu Schulden kommen; Klagen iiber Ver-
wahrlosung der zur Fracht iibergebenen Giiter und sonstige Un-
zukdmmlichkeiten veranlassten 1583 die IIT Biinde bei den drei
Orten vorstellig zu werden, und als diese 1584 in Rapperswil
zusammentraten, um iiber Abhilfe zu beraten, fertigten auch
die Biindner Ratsboten dorthin ab; die gepflogenen Verhand-
lungen fiihrten Ende Mirz zur Aufstellung einer neuen, sehr ein-
gehenden Schifffahrtsordnung, welche die éltere von 1544 in vielen
Punkten erginzte; sie wurde am 16. Herbstmonat besiegelt,

1y Tm einzelnen auf all diese Beschwerden und die in spiteren Jahren
vorgebrachten einzugehen, warde zu weit fithren; sie entsprechen mehr
oder weniger dem, was unten fiir das Jahr 1584 mitgeteilt ist. Fir
Niheres ist zu verweisen auf K. A. IV 1a, 1324¢; IV 1b, S. 940,
1442—44; Strickler, a. a. O, 11l No. 6 (= E. A. IV 1d, S. 353, Note zu
a?), 86, 488; IV No. 1696, 1743, 1749, 1933, 1938, 1973, 1993: E. A;
IV 1d, 5. 37k, 581, 347t, 353 Note zu a, 354/5, 417; IV le, S. 1157 cc.
IV 2, 8. 161k, 16511, 240aa, 436/7, 622¢e; V 1, S. 2475, 368¢. Auch
die Briefe aus dem XVI. Jahrhundert bieten manche Illustration zu den
Klagen gegen die Schiftleute,
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nachdem die Obern ihre Gutheissung gegeben hatten?!). Unter
den Beschwerden, die von den biindnerischen Abgeordneten in
Rapperswil vorgebracht wurden, sind als besonders gravierende
Fille von Verwahrlosung zuerst einige Vorkommnisse aus dem
Jahr 1577 angefiihrt, wo zwei Biindnern (Thusnern), dem einen
dreiundzwanzig, dem andern dreizehn Sidcke Kernen zu Grund
gegangen und kurz nachher durch Nachlissigkeit der Schiff-
meister an der Schifflinde in Ziirich nachts ein ganzes Fahrzeug
mit Friichten untergegangen war; kleinere Verluste kamen all-
wochentlich vor. Sodann wurde iiber Lohnsteigerung geklagt;
aus den weiteren Verhandlungen ergibt sich, dass die drei Orte
1578 eine neue Ordnung iiber den Schifflohn aufgestellt hatten,
wonach die Biindner fiir eine Ladung Kernen den Schiffmeistern
zwel Gulden und vier Batzen Ziircher Wihrung zu zahlen hatten.
Ein grosser Ubelstand war das allau tiefe Laden der Schiffe:
es hatte zur Folge, dass die Schiffleute, wenn sie in niedriges
Wasser kamen (— «so sy inn die thiinne dess wassers kom-
mend>» —) gendtigt waren, viele Sicke auszuwerfen, die dann
unverwahrt unter freiem Himmel liegen gelassen wurden; des-
halb drangen die Biindner auf Erstellung einer Sust in Tuggen,
wo meistenteils dieses Auslegen der Sicke stattfand2). Ferner
kam es sehr hdufig vor, dass Waren, die fiir Biinden bestimmt

1) Die Abschiede melden von diesen 15384 geptlogenen Verhandlungen
gar nichts; dagegen finden sich im Staatsarchiv in Chur vier darauf be-
ziigliche Schriftstiicke: a) Entwurf zu einem Schreiben des Bundstags
an die drei Orte, 20. Dec. 1583; b) Entwurf zu einem Creditiv fir
die Gesandten nach Rapperswil, Chur, 9. Mirz 1584; ¢) Protokoll der
Verhandlungen in Rapperswil, 81. Mirz 1584, unterzeichnet von Heinrich
Escher, underschreyber der Stadt Zirich; d) Copie einer besiegelten Kr-
klirung vom Biirgermeister und Rat von Ziirich, worin sie nach Wieder-
holung dieses Protokolls, die darin enthaltene Ordnung, welche von Schwyz
und Glarus angenommen worden, ebenfalls annehmen und bestitigen,
Mitwuchs, den sechszichenden Herbstmonats 1584.

) Nach E. A. V1, S. 369e, war noch im April 15935 die gewiinschte
Sust in Tuggen nicht errichtet! '
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waren, statt nach Walenstadt nach Glarus gefiithrt wurden, wo-
durch viel verloren ging. Sodann klagten die Kaufleute nament-
lich auch, dass bei der Riickfahrt ibre Veltlinerfisser und -Legeln
von den Schiffleuten angebohrt wiirden!). Die Schiffleute ihrer-
seits wollten auch nicht alle Schuld tragen, sondern machten
fir vielen Schaden die Kornhéndler selbst verantwortlich, die
nicht alle ihre Ware unter eigenem Zeichen fiihrten, sondern
Siicke von einander entlehnten; ferner beschuldigten sie den
Hausmeister in Walenstadt, dass er seiner Pflicht nicht or-
dentlich nachkomme, «sonnder syge an anderen orthen und
enden, gebe die schliissel ander liithen, lasse die Zust offen
staan und die wagner mit dem ufladen der secken irs gefallens
handeln ».

Ganz vereinzelt nur finden sich Beschwerden wegen Zoll-
steigerung, die in den Biindnissen untersagt war, auf dieser Strecke.
Einen in Rapperswil erhobenen Zoll wollten die Biindner nicht
schuldig sein, weil dort weder Dach noch Gemach gegeben werde?).
Wegen steter Steigerung des Fuhrlohnes in der Landschaft Sar-
gans beschwerten sich im Januar 1591 die III Biinde, hatten
auch sonst allerlei gegen den Landvogt vorzubringen : doch wurde
nach Anhérung desselben im Mérz von den V katholischen Orten
beschlossen, an der niichsten Tagsatzung hierauf nicht einzutreten?).
Uber Zollerhdhung klagte ferner 1594 der Churer Stadtvogt Joh.
Bapt. Tscharner, und 1595 baten biindnerische Gesandte wegen
Steigerung der Zolle und des Weggeldes zu Bilten, in der March
und zu Wesen um Abhiilfe, da sonst die III Biinde gezwungen
wiren, gleiche Auflagen zu machen; gleichzeitig wurde auch
namens gemeiner Kaufleute gegen Schwyz und Glarus Klage ge-
fithrt, weshalb man beschloss, Ziirich solle beférderlichst mit den
beiden Orten eine Conferenz in dieser Sache abhalten. Auf der-
selben brachte der Churer Biirgermeister auch noch Beschwerde

) Vgl K. A. V 1, 8. 369g.
) BE. AL IV 1d, S. 353, Note zu a 9 (25. Febr. 1544).
) EoAL V2, 8, 1480, Nr. 64 und 65 (20. Jan. und 19. Mirz 1591).
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dariiber vor, dass’ in Sargans der Zoll auf Getreide gesteigert
worden sei; man entschuldigte dies mit den grossen Unkosten,
welche die Herstellung des von Unwetter iibel zugerichteten
Weges verursacht habe, doch wollten sich die III Biinde damit
nicht zufrieden geben!). — Umgekehrt hatte Ziirich 1530 im
Interesse der wieder eréffneten Fahrt auf dem Niederwasser (von
Ziirich abwirts) die Biindner ersucht, sie michten die Kaufleute
nicht zu Chur und sonmst in ihrem Gebiet, wie verlaute, mit
Zéllen und andern ungewohnten Beschwerden belasten, und 1569
wurde iiber Zollerhohung in Cliven und Maienfeld geklagt, die
gerade jetzt, wo man wegen Herabsetzung der Zolle in Unter-
handlung stehe, gar nicht am Platze sei; die Tagsatzung stellte
deshalb an die Biinde das Ansuchen, vou dieser Neuerung ab-
zustehen 2).

Der Zoll in Bellenz, iiber welchen schon zu Anfang des Jahr-
hunderts Differenzen gewaltet hatten, gab auch in den folgenden
Jahrzehnten wiederholt Anlass zu Beschwerden gegen die III
Lénder seitens der III Biinde, vor allem des Obern Bundes,
dessen Angehorige im Rheinwald, Misox und Roveredo davon
betroffen wurden. KEs musste deshalb 1542 ein Rechtstag (in
Walenstadt) abgebalten werden, auf dem die gegenseitigen Ver-
pflichtungen geregelt wurden; doch scheint es, dass man ver-
siumte, iiber den Entscheid in aller Form besicgelte Briefe auf-
zurichten, weshalb immer wieder neue Anstinde sich ergaben:
erst 1570 beschloss man, solche Briefe auszustellen, und da von
dieser Zeit an die Beschwerden verstummen, darf man wohl
annehmen, dass endlich die Versiumnis nachgeholt worden war.
In der Hauptsache blieb jedenfalls das Verhiltnis, wie man es
schon 1507 geregelt hatte, beibehalten, sodass, was die Misoxer
u. s. w. fir den Hausgebrauch kauften, zollfrei blieb, dagegen

D ECA YV 2, S, 1430, Nr. 67 (28. Mirz 1594); V 1, 8. 3671 (19.
Febr. 1595); S. 368b (17. Apr.); V 2. S. 1430, Nr. 69 (25. Juni 1595).

) ECACIV 1b, 8,626, 3 (Apr. 1830); IV 2, S, 423d und 426k
(8. Mai und 19. Juni 1569), vgl. S. 1078. Nr. 86.
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verzollt werden musste, was fiir den Handel und Verkauf be-
stimmt war 1) |

Weit geringere Bedeutung als der Verkehr mit der Ost-
schweiz hatte fiir die IIT Biinde derjenige mit der innern Schweiz;
es kam dabei hauptsiichlich der Obere Bund in Betracht?). Zu
wiederholten Beschwerden von seiner Seite fiihrte in den fiinfziger
Jahren die Ausrufung eines Marktes in Bellenz auf Anfang Oc-
tober, von dem die Biindner behaupteten, er thue ihrem seit
alten Zeiten am 16. October in Ruffle (Roveredo) abgehaltenen
Markt grossen Eintrag. Die I1I Liinder rechtfertigten seine Ein-
fiihrung damit, dass der Markt in Ruffle der Pest wegen wieder-
holt abgekiindet worden sei; auch behaupteten sie, der seit einigen
Jahren auf den 29. September angesetzte Markt in Disentis
bringe ihren gleichzeitigen Mirkten in Irnis und Bellenz eben-
falls Schaden. Uber diesen Disentiser Markt wussten hierauf
die biindnerischen Gesandten allerdings ganz anders zu berichten;
sie behaupteten nimlich, er sei schon seit Jahrhunderten geiibt
und stets neun Tage lang gehalten, jetzt aber auf sechs einge-
schrinkt worden. Den Ausgang des Streites teilen die Abschiede
nicht mit; sicherlich aber behielten heide Teile ihre Mirkte bei3).

Zum Abschluss dieser Mitteilungen iiber den Verkehr zwi-
schen der Eidgenossenschaft und den III Biinden kann noch hin-
cgewiesen werden auf ein zweimal erfolgtes Verbot der Ausfuhr

) E. A IV 1d, 8. 37k (27. Juni 1541); S. 66d, 121 aa, 131h;
S. 531b (5. Oct. 1545); S. 555h, 563e, 566d (13. Nov. 1545); IV 1le,
S. 548D (26. Sept. 1551); 990d 4 (28. Aug. 1554); 8. 1287a (2. Aug. 1555);
IV 2, S. 439e, (20. Febr. 1570); S. 1332, Nr. 383 finden sich auch Be-
schwerden derer aus dem Obern Bund aber einen Zoll in Castiglione, zu
dem aber die Bellenzer von jeher befugt zu sein behaupten.

®) Jedoch kamen sogar Davoser Siumer bis ins Gebiet von Schwyz
(nach Steinen), nach einem (undatierten) Brief des Fabricius an Bullinger.

B K. ATV 1e, S, Hh48d (26. Sept. 1551); S. 989d (28. Aug. 1554),
die Biindner brachten bei diesem Anlass auch noch andere Beschwerden
vor, so daritber, dass der Commissar in Bellenz die Thrigen an Feiertagen
mit ihren Saumrossen nicht durchfahren lasse: S. 1287a (2. Aug. 1555).
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und des Ankaufs von Biichsenpulver und Salpeter durch Fremde,
wovon auch den Biindnern Mitteilung gemacht wurdel), sowie
darauf, dass die Tagsatzung und einzelne Orte wiederholt ver-
anlasst waren, Miinzordnungen aufzustellen, von denen auch die
biindnerischen Geldsorten betroffen wurden; denn diese erfreuten
sich keineswegs des besten Ansehens und wurden zu verschie-
denen Malen in Verruf gethan 2).

* *
*

Eine Beschwerde ganz eigener Art hatten um die Mitte des
Jahrhunderts die Engadiner beim Rat von Basel vorzubringen?).
In die beriihmte Cosmographie Sebastian Miinsters hatte sich
eine Bemerkung eingeschlichen, welche geeignet war, die Enga-
diner an ihrem Rufe schwer zu schiddigen; in der lateinischen
Ausgabe némlich waren sie als eine «gens furax>» bezeichnet,
und in der deutschen stand zu lesen, sie seien drgere Diebe als
die Zigeuner.

Einige Jahre blieb dieser biose Schimpf unbeachtet; erst
1554 erfolgte die Entdeckung, wahrscheinlich durch Engadiner-
knaben, die sich studienhalber in Basel aufhielten, sei es nun,
dass sie selbst nachgeschlagen hatten, was in dem beriihmten
Werk iiber ihr Heimatthal stehe, oder dass sie etwa von Kame-
raden durch den Hinweis auf jene Notiz geneckt worden waren.

) K. AL IV 1d, S. 260b (4. Juni 1543) und V 1, S. 4101 (30. Juni
1596).

2) Vgl. K. A IV 1a, S. 882¢; IV 1b, S. 1384 ee. 1389, 1390a; IV 2,
S. 383t, 8591, 895f, 399d, 408¢, 435w, Hlic; V 1, S. 2824, 247h, 261.
— Hier mag aus den Landesprotokollen vom 18. Aug. 1576 noch an-
gefihrt werden, dass wegen Viehsterbens an etlichen Orten der Eidge-
nossen Vieh nur mit Bolleten (Gesundheitsscheinen) zugelassen werden
sollte.

%) Vgl. hieritber auch C. Camenisch im biindner. Monatsblatt 1900,
5. 225 ff., wo die vom Rat in Basel ausgestellte Urkunde mitgeteilt ist. —
Die Briefe, welche neben Campell, hist. Ret. II, S. 856 ff. der folgenden
Darstellung zu Grunde liegen, sind zum Teil bei & Porta, hist. ref. eccl.
Reet. I 2, S. 243 ff. abegedruckt. '
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Jedenfalls zeigten sich die jungen Engadiner sehr entriistet und
zigerten nicht, ihren Angehérigen Nachricht zu geben; auch
scheinen sie gedroht zu haben, dass man die Verunglimpfung
nicht ungestraft werde hingehen lassen. Durch solche Reden
erst wurde man in Basel auf die anstissigen Worte aufmerksam,
und nun schrieb der Pfarrer und Universititsprofessor Simon
Sulzer, der offenbar an der Herausgabe der neuen Auflagen des
Buches beteiligt war, im Juni an Philipp Gallicius, damals Pfarrer
an der Regulakirche in Chur, er mige seine entriisteten Lands-
leute beruhigen; Gallicius hatte ndmlich erst kiirzlich seinen
iltesten Sohn Alexander zum Besuch der Universitit nach Basel
gesandt und war bei diesem Anlass mit Sulzer in Briefwechsel
getreten, vor allem, weil er durch dessen Vermittlung fiir seinen
Sohn ein Stipendium zu erlangen hoffte, was auch wirklich er-
folgte. Auch Bullingers Vermittlung wurde angerufen, indem
Sulzer ihn von dem iirgerlichen Vorfall unterrichtete und ihn er-
suchte, sich bei Anton Travers dafiir zu verwenden, dass dieser
die Engadiner beschwichtige. Dem Schreiben lagen einige Ab-
zlige des in Betracht kommenden Blatfes der Cosmographie bei,
aut welchen die anstossigcen Worte ausgemerzt waren. Denn
sobald man auf das schlimme Versehen aufmerksam geworden
war, hatte man fiir Beseitigung des Argernisses Sorge getragen.
Bullinger kam der Bitte nach, sandte sofort das Schreiben Sulzers an
Johannes Travers und bat ihn, er mige als ein Mann des Friedens
sich darum bemiihen, dass weitere Unannehmlichkeiten vermieden
wiirden. Ohne Zweifel hatte auch Sulzer eigentlich diesen be-
kannten biindnerischen Staatsmann im Auge gehabt und nur
irrtimlich dessen Vetter Anton genannt, der, falls er damals
iiberhaupt noch lebte, sich nicht im Engadin, sondern im Dom-
leschg auf Schloss Rietberg aufhielt und deshalb bei den Enga-
dinern kaum grossen Einfluss besass, wihrend Johannes Travers
in Zuoz seinen Wohnsitz hatte und bei seinen Landsleuten alles
galt. Inzwischen hatte auch Gallicius das an ihn gerichtete
Schreiben erhalten und sandte es samt den corrigierten Blittern,
die auch ihm zugeschickt worden waren, den (Unter-?) Enga-
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dinern zu, indem er, Sulzers Ansinnen entsprechend, sich dafiir
verwendete, dass man gegen das Buch und den Drucker (Miinster
selbst war schon vor zwei Jahren gestorben) keine Klage er-
heben moge, weil die Schmach jetzt getilgt sei. In gleichem
Sinn schrieb er an Travers und noch ein zweites Mal an die
Engadiner; dann machte er Bullinger von allem Mitteilung und
sprach die Hoffnung aus, dass in der Sache keine Gesandtschaft
nach Basel abgeordnet werde.

Jedoch noch am Abend des gleichen Tages, an welchem
dieser Brief nach Ziirich abgegangen war, erhielt Gallicius ein
fir Bullinger bestimmtes Schreiben des Johannes Travers und
ersah daraus, dass die Entriistong im Engadin sich keineswegs
schon gelegt hatte. Die Tilgung der entehrenden Worte in den
noch nicht verkauften Exemplaren des Buches wollte man nicht
als eine geniigende Siihne gelten lassen; vielmehr bestand die
Absicht, durch eine Gesandschaft oder wenigstens schriftlich bei
dem Rat von Basel Beschwerde zu erheben. Nochmals ver-
suchte Gallicius zu erreichen, dass der ganze Handel ohne wei-
teres Aufsehen abgethan™ werde:; es scheine ihm nicht recht,
schrieb er, dass der Drucker, der im Grund ganz unschuldig sei,
strenge Abndung von Seiten des Rates zu gewirtigen habe,
wenn dieser von der Sache erfahre; deshalb moge man lieber
die Aufnahme einer formlichen Ehrenerklarung in den Text ver-
langen, damit aber sich auch zufrieden geben.

Unterdes hatte Sulzer von dem beruhigenden Schreiben des
Gallicius Kenntnis erbalten und sprach gegen Bullinger seine
Befriedigung dariiber aus, dass der Rat nicht mit der Sache be-
helligt werden solle. Denn es sei zu befiirchten, dass dies eine
Verscharfung der Censur zur Folge hiitte und dass dadurch, wie
es auch schon geschehen, der Druck andrer fruchtbringender
Schriften verhindert wiirde. Gross war die Enttiuschung, als
etwa eine Woche spiter sich herausstellte, dass die Engadiner
noch keineswegs gesonnen waren, auf die Einreichung einer Klage
zu verzichten. Um sie abzuwenden, schlug Sulzer vor, es solle
in einem demnichst herauszugebenden, bisher ungedruckten zweiten
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Band der Geographie Miinsters, worin ein ganz neuer Abschnitt
iiber Biinden enthalten sei, namens des Autors die Verunglimpfung
in aller Form widerrufen werden; ausserdem wiinsche der Drucker
auch, dass an Stelle der sonstigen nach Mitteilung des Gallicius
dusserst mangelhaften und geradezu falschen Angaben ihm fiir
die neue Ausgabe eine richtigere und vollstindigere Beschreibung
geliefert werde. Bullinger, den Sulzer wieder um seine Ver-
mittlung gebeten hatte, sdumte jedenfalls nicht, die geeigneten
Schritte zu thun; aber sie waren erfolglos. Im October wurde
trotz allem eine Gesandtschaft nach Basel abgefertigt; sie be-
stand aus den beiden angesehensten Miinnern des Thales, Jo-
hannes Travers fiir das Ober- und Balthasar Planta von Zernez
fiir das Unterengadin. Am 15. October brachten sie vor dem
Rat ihre Beschwerde vor. Der anwesende Drucker, Heinrich
Petri;, gab sein Bedauern iiber das Geschehene kund: er habe
die beiden von Miinster verfassten Chroniken unbesehen zum
Druck angenommen; wire ihm etwas bekannt geworden von der
darin enthaltenen Verunglimpfung, so hitte er den Druck nicht
fortsetzen lassen, denn er habe stets die beste Meinung von den
Engadinern gehabt u, s. w. Auch der Rat bedauerte, dass so
etwas habe vorkommen konnen, erklarte aber, da der Drucker
durch Unwissenheit entschuldigt sei, Mangels des Thiters nicht
einschreiten zu konnen. Dafiir stellte er in zwei Exemplaren
eine Ehrenerklirung fiir das Engadin aus, laut welcher jene
Worte der Landschaft in keiner Weise nachteilig sein sollten,
und damit gaben sich denn auch die Beleidigten zufrieden.
Wer die Veranlassung gegeben hatte, dass der anstossige
Satz in die Cosmographie hineinkam, bleibt uns verborgen. Jeden-
falls hatte Miinster ihn in blindem Vertrauen auf seinen Ge-
withrsmann ohne Priifung aufgenommen, was um so auffilliger
ist, da er doch selbst einmal (1547) in Biinden gewesen war,
wenn schon jedenfalls nur kurze Zeit. Dass das Engadin zu
Graubiinden gehirte, scheint ihm nicht recht klar geworden zu
sein, wie auch Sulzer nicht wusste, ob es zu den herrschenden
Landen oder zum Unterthanengebiet gezahlt werde. Spiter war
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nach Campells Behauptung die Ansicht ziemlich verbreitet, dass
ein Biindner von grossem Ansehen, aber wenig lauterem Cha-
rakter, aus personlichem Hass gegen die Engadiner dem ver-
trauensseligen Gelehrten die boswillige Angabe gemacht habe.
Es ist aber auch recht wohl moglich, dass die Nachricht von
jemand stammte, der selbst eine schlimme KErfahrung gemacht
hatte. Denn so sehr Campell spiiter in seinen Schriften an ver-
schiedenen Stellen seine Landsleute gegen den erhobenen Vor-
wurf in Schutz genommen hat, geht doch aus seinen eigenen
Mitteilungen hervor, dass im sechszehnten Jahrhundert wiederholt
im Engadin mit aller Strenge gegen Strassenriduber eingeschritten
werden musste, und einer andern Uberlieferung zufolgel) soll
kurz nach dem zweiten Miisserkrieg ganz Biinden formlich von
Strolchen gewimmelt haben. Wie leicht konnte es da geschehen,
dass etwa ein Mann, der selbst einmal durch solche Landstreicher
zu Schaden gekommen war, die Engadiner dafiic verantwortlich
machte und in gutem Glauben dem Autor eine entsprechende
Schilderung entwarf.

*

Nachdem im Vorangehenden auseinander gesetzt worden
ist, wie die officicllen Beziehungen zwischen den III Biinden
und der Eidgenossenschaft in IHinsicht auf Politik und Verkehr
sich gestalteten, eriibrigt uns zum Schluss des zweiten Teiles
noch, in einem letzten Abschnitt zu erdrtern, welche Stellung
die Bundesverwandten in Sachen der Religion zu einander ein-
nahmen.

Die Reformation fand in Graubiinden schon friih Eingang,
namentlich diesseits der Berge in den X Gerichten und im
Gotteshausbunde. Auf welchen Wegen ihre erste Ausbreitung
erfolgte, lisst sich bei der Diirftigkeit der Quellen nicht iiberall
mit der wiinschenswerten Klarheit erkennen, und mit Verwunde-
rung vernimmt man, dass schon 1525 mehr als vierzig Pfarrer

1) Comander.an Vadian, 16. Dec. 1532.
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im Gebiet der III Biinde sich zur neuen Lehre bekannten 1),
Fiir die Stadt Chur lisst uns der Briefwechsel der Reformatoren
friihzeitig den engen Zusammenhang mit Ziirich erkennen; wir
erfahren da, wie die neuen Ideen durch Flugschriften verbreitet
wurden und selbst im Kloster St. Luci Eingang fanden, wo ein
Freund Zwinglis, Jacob Salzmann, die Stelle eines Lehrers inne
hatte?). 8o nahm auch mit dem Oberen und dem Zehngerichten-
bund, sowie mehreren Gerichten des Gotteshausbundes die Haupt-
stadt, obwohl bischofliche Residenz, schon im April 1523 jene
Artikel an, die als erster Ilanzer Artikelbrief bekannt sind, wih-
rend andre Gemeinden des Gotteshausbundes erst im folgenden
Jahr sie guthiessen. Man zog auch sofort die Consequenzen
aus dem ersten dieser Artikel, der bestimmte, dass jeder Priester
seine Pfarrei oder Pfriinde selbst versehen solle, falls er aber
das nicht thun kinnte oder wollte, sie nur mit Zustimmung der
Gemeinde an eine andre Person vergeben diirfe. Da namlich der
[nhaber der Pfarrei zu St. Martin erklirte, sie nicht selbst ver-
sehen zu konnen, und eine Verstindigung iiber die Besetzung
derselben nicht zu erzielen war, berief der Churer Rat eiunen
Freund Zwinglis, Johannes Dorfmann oder Comander von Maien-
feld, an diese Pfarrstelle, die als die erste im ganzen Lande galt 3).
Im niichsten Jahre sodann erbot sich zur Zeit des Ittingersturmes
die Stadt in einem Schreiben an Ziirich, mit den andern Eid-

1) Dies ergibt sich aus der Antwort Comanders auf die Klage, die
kurz vor Weihnachten 1525 der Abt von St. Luci und der Decan des
Churer Capitels namens des Bischofs beim Bundstag gegen die Verkiinder
der neuen Lehre einreichten, vgl. Campell, hist. Ret. 11, S, 125.

®) Aus dem Kloster St. Luci sind auch zwei Fihrer der Wieder-
taufer, Jorg Blaurock und Wolfgang Uliman hervorgegangen; sogar der
Abt Theodor Schlegel soll anfangs zur Reformation hingeneigt haben.

%) Vgl. Zwingliana 1901 No. 2, S. 227f. Beachtung verdienen in
dem ersten Artikel auch die Worte: — «Damit dem gemainen man
das wort und (die) ler Christi desto treulicher fiirgehalten und
(er) nit in irrung gefiert werd » —; sie lassen itber den Geist, aus welchem
diese Artikel hervorgegangen sind, keinen Zweifel.



128 Die Beziehungen Graubiindens zur Kidgenossenschaft,

genossen zu giitlicher Beruhigung beizutragen, und zu Anfang
1525 gaben die Churer den Ziirchern die Zusicherung, dass sie
nichts Ieindliches unternehmen wiirden?).

Um die gleiche Zeit bemiihten sich die beiden Glaubens-
parteien, die III Biinde fiir ihre Sache zu gewinnen; Zwingli
wandte sich mit einem langen Schreiben an sie, verteidigte sich
selbst und seine Lehre gegen allerlei iible Nachrede, die von
seinen Feinden ausgestreut worden war, empfahl seine Freunde dem
Schutz der III Biinde und ermahnte letztere, die Freundschaft
mit Ziirich aufrecht zu erhalten?), wihrend von den katholischen
Orten gleich den andern Eidgenossen (ausser Ziirich) auch die
Biindner eingeladen wurden zur Teilnahme an den Beratungen
iiber kirchliche Reformen, wodurch der weiteren Ausbreitung der
Reformation ein Damm entgegengesetzt werden sollte3). Auf
dem Tag in Luzern erschien wirklich ein Bote aus Biinden; aber
er hatte wie die Abgeordneten von Basel, Schaffhausen, Appen-
zell, Abt und Stadt St. Gallen keine Vollmacht, sondern erklirte
sich nur bereit, heimzubringen, was man ihm in den Abschied
gebe, und als darauf die .iibrigen Orte Artikel beraten und fest-
gesetzt hatten zu endgiiltiger Beschlussfassung auf einem nichsten
Tag in Luzern und nun auch an die Orte, deren Vertreter bei
Aufstellung der Artikel nicht mitgewirkt hatten, die Aufforderung
erging, an der kommenden Beratung und Schlussfassung teilzu-
nehmen, da lehnte der biinduerische Gesandte ab, indem er er-
klirte, seine Herren hitten sich im ersten Artikelbrief gegen ihren
Bischof bereits iiber einige Bestimmungen vereinbart, bei denen
sie verbleiben wiirden; zu etwas anderem habe er keine Ge-

1) Strickler, a. a, O., I No. 877 (28. Juli 1524) und 966 (3. Jan.
1525).

%) Zwingli ad federum Reatie communitatem, 14. Jan. 1525, Zw.
opp- II, 8. 378f. Nach Mitteilung von Herrn Prof. E. Egli in Zirich ist es
allerdings fraglich, ob dieser Brief je an die III Biinde abgesandt wurde.

3) Vgl. dariaber W. Oechsli, das eidgendssische Glaubensconcordat
von 1525, Jahrbuch fir Schweizergeschichte XIV (1889), S. 261ff.
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waltl). Somit war der erste Versuch der katholischen Orte, die
III Biinde dem alten Glauben zu erhalten, fehlgeschlagen.

Unter den Wiedertiuferunruhen des Jahres 1525 hatte auch
der Fortgang der Reformation in Biinden zu leiden; der Rat
von Chur ging zwar nach dem Vorbild Zirichs mit Strenge vor,
und auch von Bundeswegen wurde eingeschritten, aber es kostete
wie anderwirts viel Mithe, die Bewegung zu unterdriicken. Eben-
so waren die politischen Ereignisse der Reformation keineswegs
giinstig. Die III Biinde hatten im ersten Miisserkrieg wenig
Gliick, und die katholischen Orte scheuten sich nicht, nach an-
fanglicher Unterstiitzung die missliche Lage der Biindner zu be-
niitzen, um nochmals einen Versuch zur Unterdriickung der
Reformation in ihrem Gebiete zu machen 2).

Anfangs December wurde auf der Tagsatzung berichtet, dass
auch die Graubiindner stark zur lutherischen Lehre neigten,
und man beschloss, auf dem nichsten Tag solle jeder Bote mit
Vollmacht versehen sein, dariiber mit den biindnerischen Boten
ernstlich zu reden oder an die Biinde zu schreiben. Ob dem
Beschluss Folge gegeben wurde, ist nicht bekannt, wenigstens
wird in den Verhandlungen des néchsten in Luzern gehaltenen
Tages nichts dariiber mitgeteilt3); dagegen scheint damit in
engem Zusammenhang die Klage zu stehen, welche kurz vor
Weihnachten 1525 einem Bundstag in Chur von Seiten der
Bischéflichen gegen Comander und seine Anhéinger wegen Hiresie,
Aufreizung des Volkes u. dgl.,, eingereicht wurde*). Diese Klage

1) E. A. IV 1a, 8. 570e.

2) Vgl. oben, S. 55f.

3y K. A. IV 1a, 8. 810g (7. Dec. 1525) und vgl. 8. 817 (26. Dec.).

4) Die Darstellung, welche Kind (Die Reformation in den Bistiimern
Chur und Como, S. 41) gibt, ist unrichtig insofern, als dort die erst am
18. Januar beschlossene Gesandischaft der katholischen Orte vor diese
Klage und die Ilanzer Disputation gesetzt wird. Dagegen ist durchaus
wahrscheinlich, dass das Churer Capitel zu seinem Vorgehen von den
katholischen Orten ermutigt worden war.

9
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erzielte jedoch nicht den gewiinschten Erfolg; vielmehr wurde
dem Verlangen Comanders, dass man ihm zur Rechtfertigung
Gelegenheit geben mége, entsprochen durch Ansetzung einer
Disputation, die am 7. und 8. Januar 1526 in Ilanz abgehalten
wurde. Zu ihr ordneten die Ziircher zwei Vertreter ab, Joh.
Jak. Ammann und Dr. Sebastian Hofmeister, die Comander unter-
stlitzen sollten; sie durften sich aber an der Disputation nicht
beteiligen. Eines entschiedenen Sieges konnte keine der beiden
Parteien sich riihmen ; doch war der Eindruck, den das Gespriich
gemacht hatte, jedenfalls fiir die Reformierten nicht ungiinstig,
was schon darin zum Ausdruck kommt, dass der eingereichten
Klage weiter keine Folge gegeben wurde.

Als nun aber kurz darauf in Luzern eine Gesandtschaft der
Graubiindner auf eine Erklirung drang, wessen sie von Seiten
der Eidgenossen sich zu versehen hitten, wenn nach Ablauf des
Waffenstillstandes der Krieg mit dem Miisser wieder ausbreche,
wurden von der Tagsatzung Luzern und Schwyz beauftragt, im
Namen aller auf den nach Davos angesetzten Bundstag Boten
abzuordnen, und zwar sollten diese mit aller Bestimmtheit for-
dern, dass die Biindner von der lutherischen Ketzerei abstiinden,
und sollten erkléren, falls dem Begehren entsprochen werde,
seien sie ermichtigt, Unterhandlungen iiber Verlingerung des
Waffenstillstandes oder génzliche Beilegung des Streites zu fiih-
ren!). Wirklich bot die Gesandtschaft, die aus Richmuot von
Schwyz und Flickenstein von Luzern bestand, auf dem schlechter
Wegsame halber nach Chur verlegten Bundstag unter dieser Be-
dingung die Vermittlung an; die Ratsboten zeigten sich aber
nicht durchaus willig, darauf einzugehen, wiesen vielmehr die
Sache an die Gemeinden. In der Zwischenzeit, bis die Ge-
meindemehren einliefen, begaben sich nochmals Vertreter der
III Biinde, denen der Abt Theodor Schlegel beigegeben wurde,
zusammen mit den eidgendssischen Boten zum Castellan von
Musso. Sie erlangten die Freilassung der Gefangenen, aber

1) E. A. IV 1a, 8. 829m (18. Jan. 1526).
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unter wenig giinstigen Bedingungen. Noch von Chiavenna aus
richteten die biindnerischen Gesandten mit dem Abte ein Schreiben
an die Gemeinden, worin ein Bundstag zur Annahme der ge-
troffenen Vereinbarungen nach Davos berufen und zugleich auf die
Forderungen der eidgendssischen Abgeordneten in Betreff des
Glaubens Bescheid begehrt wurde, da diese in Chur auf die
Antwort warten wiirden. Awuch dieser Bundstag musste der ver-
schneiten Wege halber wieder in Chur abgehalten werden. Auf
den Rat Ludwig Tschudis nnd des Abtes missigten die beiden
Vertreter der Tagsatzung ihre Forderungen, verlangten nur mehr,
dass ihnen iiber Beibehaltung der Taufe u. s. w. ein gesiegelter
Brief ausgestellt werde, und wirklich erlangten sie von dem
Bundstag einige ziemlich allgemein gehaltene Zusicherungen,
wobei aber Belehrung durch Disputation, Concilia oder andre
Wege vorbehalten wurde?!). Die Stimmung in den Gemeinden
war jedoch diesen Versprechungen nicht giinstig; sie zeigten sich
sehr ungehalten, dass ohne ihre Einwilligung ein gesiegelter Brief
dariiber ausgestellt worden war; besonders Chur, Rheinwald,
Domleschg und der griossere Teil der acht Gerichte verweigerten
die Gutheissung, auch war die Siegelung nicht auf regelrechte

1) Vgl. das Schreiben aus Chiavenna, E. A. IV 1a, S. 849ff. (8 Febr.
1526). Fiir das Ubrige ist als Quelle beniitzt ein Brief von Salandronius
(Salzmann) an Vadian, altera post Leetare (13. Marz) 1526, St. Galler
Mitteilungen XXVIII, 8. 10ff. In demselben sind auch die (sonst nicht
erhaltenen ?) Bestimmungen tber den Glauben im Wortlaut angefithrt:

« Articulus in negotio fidei Helvetii (! Helvetiis?) sigillatus is est:
Zu dem andiren des globens halben so wellen wir in unseren landen
allenthalben die miss, die sacramenten, erung der miiter gotz und der
lieben hailigen, darzii den kindertof, die bicht und ander christenlich
wiisen bruchen und halten, ouch das hailig evangelium und wort gottes
predigen und verkiinden lassen. Welche oder welcher aber solichem nit
globen und nachkommen weltend, diesiilben wellend wir strafen, wie sich
zimpt und gepiirt; doch hierinn vorbehalten, ob wir aines anderen und
bessiren bericht und underwisen wirden mochtend, es wire durch ain
disputation, concilia oder ander wig, wie sich das figte, dasselbig anze-
nemmen. »
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Weise erfolgt1). Aus all diesen Griinden durfte dem erzwungenen
Zugestindnis keine allzu grosse Bedeutung beigelegt werden, und
thatséichlich hob schon nach wenigen Monaten ein Bundstag in
Davos diese Bestimmungen wieder aufund statuierte volle Glaubens-
freiheit fiir die beiden Bekenntnisse (aber auch nur fiir sie)?2).
Durch Schreiben vom 13. Médrz an den Biirgermeister von
Chur und die IIT Biinde, machten die Eidgenossen von der An-
setzung der Badener Disputation Mitteilung und luden zur Be-
schickung derselben ein. Die Churer erkundigten sich, ehe sie
Antwort gaben, bei Ziirich, wie dieses sich verhalten werde, und
baten auch, ihnen in dieser Hinsicht Rat zu erteilen und sie zu
belehren, was andre evangelisch gesinnte Stiidte (Bern, Basel u. s. w.)
zu thun beabsichtigten; an sich wiren sie nicht abgeneigt gewesen,
an einem «freundlichen Gesprich» teilzunehmen, und erklérten,
sie wiirden nur ungern das Ansinnen der Bundesgenossen, wel-
ches ihnen nicht unziemlich scheine, abschlagen3). Die Antwort

1) Es entstand deshalb ein Streit zwischen Chur und den iibrigen
Gemeinden des Gotteshausbundes wegen des gemeinsamen Siegels. Der-
selbe fand erst im November 1529 seine Erledigung durch Spruch der
Richter aus den zwei andern Biinden unter Vorsitz des Landrichters
Hans von Capol. Dem Gotteshausbund wurde hienach freigestellt, ein
eigenes Siegel, das er jedoch dem Churer Biirgermeister zum Gebrauch in
gemeinen und besondern Bundessachen iibergeben sollte, zu beschaffen, oder
aber wie bisher durch den Biirgermeister mit dem Siegel der Stadt im
Namen des Bundes siegeln zu lassen, Strickler, a. a. 0., II, No. 927 (16.
Nov. 1529, Chur).

%) Dieser Bundestag in Davos muss zau Anfang Mai abgehalten wor-
den sein; denn am 30. April erkundigen sich die Churer erst in Ziirich
wegen der Badener Disputation, und schon am 15. Mai berichtet Salandronius
iiber giinstige Beschliisse, die in Davos gefasst worden seien; leider gibt
er nicht im Kinzelnen Rechenschaft dariiber, so dass wir in Krmanglung
des Abschiedes einzig auf den Bericht Campells (hist. Ret. II, S, 161)
angewiesen sind, vgl. oben S. 54, Anm. 3.

3) E. A. IV. 1a, S. 870, Note zu i2; S. 886, Note zu ¢7 (30. Apr.
1526). Die Churer schreiben: «doch wire unser will guot, ain friintlich
gesprich mit allem, das darzuo gehdrte, umb erfarnuss der gottlichen
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der Ziircher ist nicht erhalten; doch besteht kein Zweifel, dass
in ihr von Beschickung der Disputation entschieden abgeraten
wurde, und nicht nur die Churer schlossen, entgegen ihrer ur-
spriinglichen Ansicht, sich dem Beispiel der Ziircher an, sondern
es wohnte iiberhaupt aus den III Biinden, ausser Abgeordneten
des Bischofs, niemand dem Gespriiche bei, ein deutlicher Beweis
fiir den engen Anschluss der Biindner an Ziirich ).

Wie den katholischen Orten gegeniiber das Fernbleiben von
der Disputation begriindet wurde, ist nicht bekannt, da auch
dieses Schreiben verloren zu sein scheint; jedenfalls liessen die
Abwesenheit der III Biinde und die Beschliisse des Davoser
Bundstages, sowie die im Juni erfolgende Annahme des zweiten
Ilanzer Artikelbriefs bei den V Orten keinen Zweifel dariiber
bestehen, dass auch ihr zweiter Versuch, die Reformation in
Graubiinden zu unterdriicken, griindlich fehlgeschlagen war2).

Damit war aber auch das Band, welches die V Orte mit
den III Biinden verkniipfte, fast zerrissen, obwohl letztere in
ihrer Gesamtheit sich angelegen sein liessen, in den religisen
Zwistigkeiten der niichsten Jahre zwischen den Eidgenossen zu
vermitteln. Die enge Verbindung der Stadt Chur mit Ziirich

warhait — mit hochem grossem dank anzenemen. — Wir welten ouch
ungern unsern lieben bundsgnossen kain zimliche anmuotung abschla-
chen», etc.

1) Vgl. E. A. IV 1a, S. 931. — Salandronius bemerkt am 15. Mai
in einem Brief an Zwingli (Zw. opp. VII S. 504) iiber die Beschliisse des
Davoser Bundstags unter anderm: — «iterum adiudicatum a tota liga,
ut neminem ad thermas Diocletianas mittant», was wohl vom Gottes-
hausbund zu verstehen und so zu deuten ist, dass derselbe zuerst fiir
sich und dann auf dem Bundstag mit den beiden andern zusammen in
diesem Sinn Beschluss gefasst hatte.

2) In einem Schreiben, das Hans Hug von Baden aus an Luzern
richtete, findet sich, wahrscheinlich mit Beziehung auf die Beschliisse
des Davoser Bundstags die Ausserung: <« — ich schick ii(wer) w(ysheit),
hie ein abschrift der artikel, so die grawen Piind(n)er angenommen hand,
daby ir wol ermessen mogen, was uss disen dingen werden wellt, wo man
nit warde weren-. K. A. IV 1a, S. 911, Note 34 (3. Juni 1526).
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wurde durch letzteres nicht beeintrichtigt, vielmehr bezeugten
die Churer zu verschiedenen Malen ihren festen Willen, zu den
reformierten Orten zu halten, wihrend Ziirich den Fortgang der
Reformation in Biinden aufmerksam verfolgte und unterstiitzte 1).
So nahmen sich die Ziircher des Johannes Blasius, der schon 1526
voriibergehend in ihrer Stadt eine Zuflucht gefunden hatte und
jetzt wieder in Malans lehrte, kriiftig an, als er 1529 vom Land-
vogt in Sargans der Verletzung des Landfriedens geziehen wurde,
weil er in Flums gepredigt und dabei die Messe geschmiht hatte 2).
Zwei Jahre spiter drangen die christlichen Stidte bei den III
Biinden darauf, dass sie eine schon lange beschlossene (und sogar
ausgeschriebene) Disputation vor sich gehen lassen méchten 3).
Nach dem zweiten Cappelerkrieg, d. h. seit Zwinglis Tod
treten in den officiellen Verhandlungen zwischen den III Biinden
und den reformierten Eidgenossen, soweit uns die Abschiede da-
von Kunde geben, die religiésen Angelegenheiten zuriick, nament-
lich kommt die Fiirsorge, welche Ziirich noch immer der biindne-
rischen reformierten Kirche angedeihen liess, dort gar nicht mehr
zum Ausdruck, wihrend im Gegensatz dazu seit der Mitte des
Jahrhunderts die Wirkung der Gegenreformation auch in den
Abschieden mehr und mehr sich geltend macht, indem die ka-
tholischen Orte mit immer wachsendem Eifer die Reformation

1) Vgl. oben 8. 57, Anm. 1 und dazu noch Strickler, a. a. 0., II,
No. 806. — E. A. IV 1a, S. 1140, Note 3.

%) Strickler, a. a. 0., II No. 894 und 917a—c; ein dhnlicher Fall
findet sich E. A. IV 1b, S. 625,2. .

3) K. A. IV 1b, 8. 10171 (Anfangs Juni 1581); nach dem voran-
gehenden Paragraphen dieses Abschieds mochte man an eine Disputation
gegen Wiedertdufer denken, doch zeigt das Ausschreiben, dass hauptsich-
lich die Lehren der alten Kirche bekampft werden sollten, erst im letzten
Abschnitt ist auf die Wiedertaufe Bezug genommen, s. Anzeiger fir
schweizer. Geschichte 1899, S. 242ff. Die Disputation war schon am
9. Februar ausgeschrieben und auf Ostermontag (10. April) angesetzt
worden, hatte aber Anfang Juni noch nicht stattgefunden und wurde trotz
der Mahnung der christlichen Stiadte wahrscheinlich nie abgehalten.
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in Graubiinden, vor allem im Obern Bund bekimpfen und die
Altgliubigen in den biindnerischen Unterthanenlindern in ihren
besondern Schutz nehmen.

Fiir die Beziehungen der Biindner zu den reformierten
Orten, in erster Linie zu Ziirich, wird der Mangel reichlich er-
setzt durch die umfangreiche Correspondenz, welche hauptsich-
lich Bullinger mit den bedeutendsten Vertretern und Anhingern
der neuen Lehre in Graubiinden unterhielt. An sich privater
Natur, gewinnt dieselbe durch die Stellung der Briefschreiber
vielfach fast amtlichen Charakter, und sie gewihrt oftmals Auf-
schluss iiber officielle Beziehungen, von denen sonst keine oder
nur sehr diirftige Zeugnisse auf uns gekommen sind. Im ein-
zelnen dies nachzuweisen, wiirde uns zu weit fiilhren. Der innige
Zusammenhang der biindnerischen reformierten Kirche mit der
ziircherischen wird sich. am deutlichsten ergeben aus den Mit-
teilungen, die im letzten Teil dieser Arbeit iiber die privaten
Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft gemacht werden
sollen. Im Ubrigen geniigt es, hier in Betreff des officiellen
Verhilltnisses die wichtigsten Punkte hervorzuheben.

Zunichst konnen wir constatieren, dass auch in den Be-
ziehungen zu den III Biinden die vorsichtige Missigung und
weise Zuriickhaltung sich erkennen lidsst, welche die ziircherische
Politik seit Zwinglis Tod charakterisiert. Gerade in den mannig-
fachen Streitigkeiten zwischen den Biinden und der katholischen
Kirche, von denen wir schon gesprochen haben, tritt dies klar
zu Tage, und es sind eben die Briefe, die davon noch mehr
als die amtlichen Aktenstiicke Zeugnis ablegen. So hat Ferdi-
nand Meyer hauptsichlich nach ihnen den Streit mit dem Abt
von Pfivers im Jahr 1558 und den daran sich anschliessenden
Versuch, das Bistum Chur zu sicularisieren, dargestellt und ge-
zeigt, wie Bullinger in beiden Fillen stets von gewaltsamem Vor-
gehen abriet!). Auch als 1561 ein Bundstag in Ilanz zu ent-

) Vgl. die schon frither citierte Abhandlung von Ferd. Meyer im
Schweizer. Museum, Bd. II und III, «Misslungener Versuchs etc.
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scheiden hatte iiber die Forderungen einer pipstlich-kaiserlichen
Gesandtschaft, deren Gewdhrung fiir die Reformation in den
Unterthanenlanden die nachteiligsten Folgen gehabt hitte, ent-
hielt Ziirich, wie einzig die Briefe noch zeigen, sich jeglicher
Einwirkung durch Abordnung einer Botschaft, um ja nicht eine
Gegenaction seitens der katholischen Orte hervorzurufen!). Nicht
minder verhielten in den langwierigen Streitigkeiten, welche 1565
und in den folgenden Jahren an die zwiespiltige Bischofswahl
sich anschlossen, die reformierten Eidgenossen sich durchaus
unparteiisch.

Trotz dieser Vorsicht aber, die namentlich iiberall beobachtet
wurde, wo Politik und Religion verquickt waren2?), darf den
Ziirchern nicht etwa der Vorwurf der Lissigkeit gemacht wer-
den; sie zogen nur, um Conflicten auszuweichen, es vor, auf
privatem oder halbamtlichem Weg durch Vermittlung der Churer
Geistlichen oder, indem Bullinger an die Churer Biirgermeister
schrieb, und in &hnlicher Art auf die Biindner einzuwirken. Wo
sich dagegen Gelegenheit bot, die Reformation in Graubiinden
in irgend welcher Weise zu fordern, ohne dass dadurch berech-
tigter Anstoss erweckt werden konnte, da geschah von Seiten
des Ziircher Rates und der iibrigen Behorden, was nur in ihren
Kriften stand. Von solchen Schritten geben uns nur selten
andre Quellen, sehr hiufig aber die Briefe Kunde. Aus ihnen
hauptsidchlich wissen wir, dass dreimal nach einander der Rat

1) Auch hiefiir ist auf Meyer, a. a. 0., III, S. 56 zu verweisen.

) Wie sehr diese Vorsicht angebracht war, zeigen noch zwei Bei-
spiele. Als 1556 die Reformierten im Veltlin sich bedroht fithlten und durch
einen Abgesandten die Ziircher um Firsprache bei den III Biinden er-
suchen wollten, riet Gallicius ab, die Ziircher hitten ohnehin schon genug
unter Missgunst zu leiden ete. (Gallicius an Bullinger, 11. Mai 1556, bei
a Porta, hist. ref. I 2, S. 267, Anm.), und in dhnlicher Weise war 1561
Fabricius dagegen, dass die Ziircher sich der Religionsfliichtlinge in Chia-
venna annidhmen, die sich gegen eine Steuer von 196 vom Vermogen
straubten und die Intervention des Ziircher Rates anrufen wollten (Fa-
bricius an Bullinger, 12. Mai 1561).
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von Ziirich auf die Bitte der Churer fiir die Martinskirche, d. h.
fiir die wichtigste Pfarrei im ganzen Lande, ihnen tiichtige Geist-
liche iiberliess, zuerst den Johannes Fabricius Montanus (von
1557—1566), dann Tobias Egli (von 1567—1574) und zuletzt
als dessen Nachfolger Caspar Hubenschmid; in #hnlicher Weise
wurde auch der Hauptort des Zehngerichtenbundes (Davos) wieder-
holt von Ziirich mit Predigern versehen ).

Nicht minderen Dank war Graubiinden der befreundeten
Stadt schuldig fiir Uberlassung tiichtiger Lehrer. Eine deutsche
Schule bestand in Chur schon zu Zwinglis Zeit, wahrscheinlich
von dem frither genannten Jakob Salzmann, nachdem er seine
Lehrstelle im Kloster St. Luci aufgegeben hatte, begriindet und
bis zu seinem Tod von ihm geleitet. Er erhielt einen Nach-
folger in Nicolaus Baling, der ebenfalls mit Zwingli befreundet
und durch ihn veranlasst worden war, sich der verwaisten Schule
anzunehmen. Spiter, zu Ende der dreissiger Jahre, wurde die
Griindung einer hoheren Schule in Anregung gebracht, und es
war zum grossen Teil der Einwirkung Bullingers zu danken,
dass der Plan ausgefiihrt werden konnte und in dem aufge-
hobenen Predigerkloster St. Nicolai aus dessen Einkiinften eine
Lateinschule des Gotteshausbundes eingerichtet wurde. Als in
den ersten Jahren ihr Gedeihen durch wiederholten Lehrerwechsel
in Frage gestellt ward, bewies wieder Ziirich seine Opferwillig-
keit, indem es auf die Bitte der Schulherren des Gotteshaus-
bundes als Rector der Nicolaischule den Biindnern Johannes

1) Vgl. dariiber Davoser Blitter 1900, No. 49 und 50; ausser Samuel
Colmar, der nur etwa ein halbes Jahr in Davos weilte, ist vor allem
Tobias Kgli (1561—1563, spiiter in Chur) zu nennen. — Auch sonst kam
es nicht selten vor, dass erledigte Pfarrstellen in Biinden mit Predigern
besetzt wurden, die von Ziirich empfohlen waren. Manchmal wurden
auch aufs Geratewohl hin Geistliche, die im ziircherischen Gebiet kein
Unterkommen fanden, nach Biinden gesandt, um da eine Stelle zu suchen,
und unter diesen (meist waren es Nichtziircher) gab es dann auch solche,
die sich der Empfehlung wenig wiirdig zeigten. KEinen besonders krassen
Fall dieser Art erwihnt Ferd. Meyer, a. a. O. II, S. 220.
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Pontisella iiberliess, einen jungen Bergeller, der mit ziirche-
rischen Stipendien studiert hatte und darauf in den dortigen
Kirchendienst getreten war. Auch die deutsche Schule in Chur
wurde zeitweise wieder durch einen ziircherischen Lehrer (Lin-
diner) versehen. Als sodann 1582 die Errichtung eines pari-
tatischen Seminars in Sondrio geplant wurde und eine geeignete
Personlichkeit fiir dessen Leitung im eigenen Lande nicht zu
finden war, wandten sich die Biindner nochmals an die erprobte
Bereitwilligkeit ihrer Bundesverwandten und erhielten in dem
jungen Raphael Egli einen Rector, unter dem die Schule sicher
einen erfreulichen Aufschwung genommen hitte, wiire nicht durch
die politischen und religiosen Verhiltnisse im Veltlin ihr Bestand
verunmoglicht worden ?).

Dieser Forderung des biindnerischen Schulwesens durch Ziirich
steht zur Seite die grosse Liberalitit, welche die Behorden gegen
arme Biindner Studenten zeigten. Zahlreiche junge Leute aus
Graubiinden kamen nach Ziirich, um da sich eine bessere Bildung
zu erwerben, als die einzige hohere Schule in der Heimat ihnen
gewihren konnte, und bei weitem nicht alle waren in der Lage,
ihren Unterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten; ausserordent-
lich oft wurde die Mildthétigkeit der Ziircher um Gewiihrung
von Mus und Brot oder auch von grisseren Stipendien ange-
rufen, und wenn solche noch frei waren, wurde den Gesuchen
entsprochen. Auch nach Basel und selbst nach Genf begaben
sich nicht selten Biindner Studenten, und die dortigen Behirden
zeigten ebenfalls grosses Entgegenkommen; weit grosser aber
ist doch die Zahl der Biindner, die in Ziirich ihre Studien ge-
macht hatten und sich fiir ihr ganzes Leben dieser Stadt eng
verbunden fiihlten 2).

1) Vgl. iiber diese Schule Carl Camenisch, Carlo Borromeo und die
Gegenreformation im Veltlin mit besonderer Beriicksichtigung der Landes-
schule in Sondrio.

%) Die Akten der Ziircher Scholarchen und das Album in schola Tigurina
studentium weisen zahlreiche Namen von Biindnern auf, noch grésser aber
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Auch der enge Anschluss an Ziirich in Fragen der kirch-
lichen Lehre und Disciplin tritt in den Briefen klar zu Tage;
bei der Abfassung der ritischen Confession im Jahre 1553 holten
die Churer Geistlichen Bullingers Rat ein, und ihm legten sie
dieselbe noch zur Begutachtung vor, ehe sie von der Synode
angenommen wurde; spiter (1566) trat die Biindner Kirche der
helvetischen Confession bei. In allen Streitigkeiten iiber die Lehre
galten die Ziircher Theologen als oberste Instanz, deren Gut-
achten in solchen Fillen eingeholt und der nicht selten auch die
Entscheidung iibertragen wurde. Als um 1570 wieder allerlei
anabaptistische Lehren in Biinden Verbreitung fanden, widmete
Bullingers Schwiegersohn Josias Simler den III Biinden eine
Schrift iiber die eine Person und doppelte Natur Christi, wofiir
ihm der Dank bezeugt wurde durch Ubersendung eines goldenen,
mit den Wappen der Biinde gezierten Bechers im Wert von
vierzig Gulden !). In solcher Weise bestand vornehmlich zu
Lebzeiten Bullingers zwischen den beiden reformierten Kirchen
der engste Zusammenhang, und auch nach dem Tode des Reforma-
tors blieb die Verbindung aufrecht erhalten, wenn schon der
Briefwechsel nicht mehr mit gleichem Eifer gepflegt wurde?2).
Der immer mehr sich verschiirfende Gegensatz zu den katholi-
schen Eidgenossen brachte dafiir in andrer Hinsicht die III Biinde
den reformierten Stiidten niher. Weit lockerer war die Verbind-
ung mit der Genfer Kirche, wenngleich man sich des Zusammen-
hangs bewusst blieb und z. B. 1555 die ritische Synode sich
ausdriicklich mit Calvins Tractat iiber die Lehre von den Sacra-
menten einverstanden erklirte 3).

ist vielleicht die Zahl der jungen Riitier, welche in den Briefen der Fiirsorge
und iberaus hiufig auch der Mildthitigkeit der Ziircher empfohlen werden.

1) Vgl. Campell, hist. Ret. II, S. 566 ff.

) Wie wertvoll die Correspondenz fiir enges Zusammenhalten in
politischen Dingen werden konnte, erkannte man iibrigens auch in dieser
Zeit recht wohl, vgl. E. A, V 1, S.'115a.

%) Vgl. & Porta, hist. reform. I 2, S. 184. Im ubrigen sind fir
diese Beziehungen nur wenige Zeugnisse erhalten,
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Durchaus verschieden von der Haltung Ziirichs war in der
gleichen Zeit diejenige der katholischen Orte. Deutlich ist seit
der Mitte des Jahrhunderts in ihrem Vorgehen die Wirkung der
Gegenreformation zu erkennen. Von 1550—1570 machten die
drei Linder immer erneute Anstrengungen, die Reformation aus
dem Misox, wo sie zu Ende der vierziger Jahre durch den aus
Locarno vertriebenen Beccaria eingefiihrt worden war, wieder zu
verdringen. Schon 1550 wurde eine erste Beschwerde erhoben,
dass die Mixoser mit der neuen Lehre befleckt seien und auch
die Angehorigen der III Lénder (in Bellinzona) fiir sie gewinnen
wolltenI). Weil einige evangelische Locarner dem ehemaligen
Oberhaupt ihrer Gemeinde ihre Kinder zur Erziehung iibergeben
hatten, wurde ihnen 1553 geboten, sie innert Monatsfrist von
da wegzunehmen. Im Januar 1555 stellte ein pipstlicher Legat
an die VIII Orte (ohne die IV evangelischen Stidte) das Ver-
langen, an die III Biinde zu schreiben, dass sie Beccaria den
Obern der Orte ausliefern oder doch ihn ausweisen sollten, und
im Mérz drangen die VII katholischen Orte darauf, dass von
der Tagsatzung den Biindnern in diesem Sinn geschrieben werde 2).
Der gleiche Grund, welcher die III Linder zu ihrem Vorgehen
gegen Beccaria bestimmte, namlich die Besorgnis, dass von Misox
aus die neue Lehre in ihr eigenes Gebiet verbreitet werden
konnte, veranlasste sie auch, alles aufzubieten, damit die Locarner
dort nicht geduldet wiirden, obwohl ihnen die Niederlassung schon
bewilligt war, und der Hartnickigkeit der Lénder gelang es zu
erreichen, dass vom Obern Bund die Erlaubnis zuriickgezogen
und nur voriibergehender Aufenthalt gestattet wurde. Die beiden
andern Biinde hatten unter dem Einfluss der Ziircher den Ver-
triebenen uneingeschrinkte Aufnahme zugesichert; aber diese
bezeugten keine Lust, von der Erlaubnis Gebrauch zu machen,
sondern zogen mit wenigen Ausnahmen nach Ziirich weiter. Auch
ein Gesuch, das im folgenden Jahr an den Grauen Bund ge-

1) E. A. IV 1le, S, 284a.
2) E. A. IV 1e, 8. 808h3; S. 1i07a (14. Jan. 1555); S. 1158 gg.
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stellt wurde, den Locarnern, die jetzt in Ziirich seien, freien
Aufenthalt zu gestatten, ward infolge der Einwirkung der katholi-
schen Orte abgewiesen !). Beccaria war mit nach Ziirich gezogen,
kehrte aber 1559, einem Ruf seiner Anhénger folgend, ins Misox
zuriick. Sofort erhoben die drei Lénder wieder Einsprache da-
gegen, dass er und sein Genosse Viscardi (genannt Trontan)
geduldet wiirden, und sie liessen mit ihren Anfeindungen nicht
eher ab, als bis trotz vorangegangener gegenteiliger Beschliisse
des Obern, wie aller III Biinde abermals seine Vertreibung ge-
lang?). Doch nach einiger Zeit kehrte Beccaria wieder zuriick.
Im Februar 1570 beschloss ein Tag der katholischen Orte, weil
die Biindner ihrem Versprechen, eine zur Nachtzeit abgebrochene
Kapelle in Roveredo wieder aufzubauen?3), nicht nachkdmen und
verbannten Predigern von den Misoxern der Aufenthalt gestattet
werde, solle man auf der nichsten Tagsatzung eine Erklirung
dariiber verlangen, ob jene gesonnen seien, ihrer Bundespflicht
nachzukommen, die Kapelle wieder aufzurichten und die Prediger
auszuweisen. Es ist nicht bekannt, ob vielleicht Beccaria an der
Zerstorung der Kapelle irgend welchen Anteil hatte, dagegen lassen
Eglis Briefe keinen Zweifel, dass mit jenen verbannten Predigern
er und Trontan gemeint waren. Der Bundestag fasste neuerdings
einen fiir sie giinstigen Beschluss; aber wieder wurde bald nachher
derselbe umgestossen, und beide mussten das Thal verlassen 4).

) E. A. IV le, S. 1105/6, 1107a, 1158gg; IV 2, 8. 8a. Vgl. auch
Ferd. Meyer, die evangelische Gemeinde in Locarno I, S. 429ff., 11, 8. 131 ff.

) K. A, IV 2, 8. 1301, No. 77 (27. Jan. 1560); S. 1302, No. 91;
S. 1303, No. 106 und Ferd. Meyer, a. a. O., II, S. 225 ff.

%) Einigen Aufschluss iiber diesen Streit geben die Landesprotokolle.
Am 20. Juni 1568 findet sich darin ein Beschluss: «Betreffennde die
Cappellen, so die von Bellentzer vogty uff deren von Masox Hochgricht
buwen, sy aber, die us Masox, hinweg gworften », sollen die Commissarien
von Herrn Triwolsch (vgl. oben, S. 51. Anm. 1) verlangen, er mége «inen
den brieff lichen oder ein glaubwiirdig Vidimus darab geben, damit gros-
serer kosten vermitten blibe ».

) K. A. IV 2, S, 438d Ferd. Meyer, a. a, O. II, S. 234f..
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Wie anmassend um diese Zeit die katholischen Orte in
religiosen Angelegenheiten durchaus nicht bloss den III Biinden
gegeniiber sich gebirdeten, davon zeugt wohl am besten der Um-
stand, dass sie 1568 sich bemiissigt fiihlten, beim franzdsischen
Konig Klage zu fiihren gegen seinen Gesandten in Graubiinden,
dass er sich zum reformierten Glauben bekenne und lutherische
Dolmetscher halte!). Es entsprach dies freilich ganz ihrem son-
stigen Verhalten, da sie iiberhaupt in den letzten Jahrzehnten
sich formlich zu Beschiitzern und Wichtern der katholischen
Interessen in Graubiinden aufwarfen. Nicht nur die Churer Bi-
schofe fanden in ihren Streitigkeiten mit den weltlichen Behirden
ihre beste Stiitze an den VI (VII) Orten, auch der Bischof von
Como als geistlicher Oberherr der Altgliubigen im Veltlin und
Misox und ebenso diese selbst wandten sich mit ihren Beschwerden
gegen die herrschenden Lande an die katholischen Eidgenossen
und fanden stets williges Gehor, so 1573, als die Veltliner baten,
ihnen zu helfen, dass sie nicht «von ihrer Religion getrennt»,
sondern ihnen auch Priester zugelassen wiirden (nur auswirtige
wollten die Biinde nicht dulden!), so auch 1577, als der Bischof
von Como begehrte, dass ihm die geistliche Jurisdiction im Veltlin
eingeriumt werde, und #hnlich in zahlreichen andern Fillen2).

1) E. A. IV 2, S. 405.

%) Nach den Landesprotokollen wurde 1573 (im Juli) auf einem mit
eidgendssischen Boten gehaltenen Bundstag in Chur die Zulassung solcher
auswirtiger Messpriester gestattet, falls die Unterthanen es von den Ge-
meinden erlangen mochten; deren Bescheid fiel aber gegenteilig aus, und
als 1575 der Bischof von Como das Verlangen erneuerte, wurde auf den
fritheren Abschied verwiesen, vgl. E. A, IV 2, S. 525b, 526¢, dhnlich
614k, 624d, 681t. 1576 begehrten nach Bott, Commentar zu Ardiiser,
S. 270, die katholischen Orte, dass das Asylrecht fiir Religionsfliichtlinge
verweigert werde, jedoch umsonst. 1577 forderte der Bischof von Como,
von den VII Orten unterstiitzt, dass ihm die Jurisdiction im Veltlin ein-
geriumt und die Erlaubnis, Messpriester dahin zu schicken gewihrt, da-
gegen die Priadicanten abgeschafft wiirden; 1579 wurde das gleiche Ver-
langen gestellt, vgl. Landesprotokolle, 1577, 3.—6. Februar; Ardiiser S. 66;
Camenisch, Carlo Borromeo, S. 121. '
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Die katholischen Orte standen auch in enger Verbindung mit
dem Cardinal Borromeo, nahmen 1584 sich mit besonderm Eifer
der aufstindischen Misoxer an, denen Strafe drohte, und ver-
folgten argwohnisch den Plan, in Sondrio eine parititische Schule
zu errichten; dem Aufruhr, der sich deshalb im Veltlin erhob,
standen sie nicht fern und drangen gleich Mailand auf Abschaffung
der Schule, indem sie sogar drohten, falls Unheil aus diesem
Unternehmen entstehen sollte, wiirden sie den Neugldubigen keinen
Beistand leisten. Vom Papst in ihrem Verhalten bestirkt, sprachen
sie den Katholiken im Veltlin trostlich zu und unterhandelten
mit dem Gubernator von Mailand, der den Biinden keineswegs
freundlich gesinnt warl). Auch nachdem diese Wirren beigelegt
waren, blieb das Verhalten der V Orte gleich. Sie stellten 1596
das Verlangen, dass der Commissar in Cleven einen Capuziner
aus Lauis fiir Ausfille gegen die Ziircher Prediger nicht bestrafe,
und forderten den Bischof von Como auf, die beabsichtigte
Disputation in Plurs zu verhindern, weil davon wenig Gutes zu
erwarten seiZ). Anderseits zeigten sie wieder ihren Glaubens-
genossen gegeniiber sich recht engherzig. So waren im Collegium
in Mailand auch fiir Biindner und Veltliner mehrere Plitze bestimmt
(urspriinglich sechs, resp. acht, spiter vier, resp. fiinf); gleichwohl
wurde ein Gesuch des Obern Bundes um Aufnahme einiger Jiing-
linge ins Collegium von den V Orten abgewiesen mit der Begriind-
ung, die Biindner hitten selbst einige reiche Stifte (Disentis) 3).

Diesem Verhalten der Waldstiitten und der katholischen Orte
iberhaupt in religicsen Dingen entspricht auch der Widerstand,
den sie Jahrzehnte lang der Erweiterung des Biindnisses mit den
II Biinden entgegengesetzten, und der gleichen Gesinnung ent-
sprang zu Ende des Jahrhunderts die heftige Opposition gegen
das Biindnis zwischen Wallis und Graubiinden.

) E. A. IV 2, 8. 818b, 814d, 820a, 832¢, 833e, 839a (cf. V 1,
S.96h), 844f, 846b, 859D, 885 f, und dazu vgl. die genannte Arbeit von
Camenisch.

2) V 2, S. 427b.

) V 2, S. 75 und 237f.
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lll. Die privaten Beziehungen Graubiindens zur

Eidgenossenschaft, vor allem zu Ziirich
im XVI. Jahrhundert.

Schon in der bisherigen Darstellung ist wiederholt darauf
hingewiesen worden, welch hohen Wert die Briefe aus der Reforma-
tionszeit fiir die genauere Kenntnis der Zeitgeschichte dadurch
gewinnen, dass sie vielfach gerade da in die Liicke treten, wo
die officiellen Urkunden nur mangelhafte Auskunft gewihren oder
selbst ginzlich versagen. In noch viel héherem Grade kommt
solche Bedeutung den Briefen zu fiir die Erkenntnis der privaten
Beziehungen, die im sechszehnten Jahrhundert zwischen Grau-
biinden und der Bidgenossenschaft gepflegt wurden; sozusagen
alles, was wir dariiber wissen, ist der eifrig gefiihrten Correspon-
denz zu danken. Aber so ausgedehnt dieselbe war, kann doch nicht
in Abrede gestellt werden, dass ihr, wenigstens so weit sie auf
uns gekommen ist, eine gewisse Einseitigkeit anhaftet; sie be-
schrinkt sich ndmlich grisstenteils auf den Verkehr mit Ziirich
und gibt infolge dessen wohl ein getreues Bild von den Be-
ziechungen zu dem dortigen Reformatoren- und Gelehrtenkreise,
dagegen kommt die Verbindung mit der ibrigen und besonders
mit der katholischen Eidgenossenschaft nicht in entsprechender
Weise zur Geltung. Immerhin ist das Wenige, was auch hier-
iiber sich den Briefen entnehmen ldsst, sehr dankenswert, da
andre Zeugnisse fast ginzlich mangeln. Anderseits aber darf
auch unbedenklich behauptet werden, dass kein Ort der KEid-
genossenschaft so mannigfache und enge Beziehungen zu Grau-
biinden unterhalten hat wie Ziirich, und dass die Einwirkung,
welche von dort ausging, am bedeutsamsten gewesen ist. So er-
scheint es ganz natiirlich, dass fiir diesen ausgebreiteten Verkehr
auch weitaus am meisten Zeugnisse sich erhalten haben, und
zugleich lisst die Erhaltung dieses wichtigsten Teiles der ge-
samten Correspondenz die anderweitig erlittenen Verluste einiger-
massen verschmerzen.
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Am vollstindigsten bietet diesen Briefwechsel die grosse
Simmlersche Sammlung auf der Stadtbibliothek in Ziirich; aber
sie enthilt meist nur Abschriften, wihrend die Originale in zahl-
reichen Bénden, vornehmlich des Staatsarchives, jedoch auch der
Hottingerschen Sammlung verstreut sind. Neben diesen Ziircher
Schiitzen hat einzig noch die Vadianische Briefsammlung fiir
Biinden grossere Bedeutung durch die lange Reihe von Briefen
Comanders an Vadian, die in ihr aufbewahrt sind. Diirftig ist
in Anbetracht des ausserordentlichen Umfangs, den die Corre-
spondenz einst hatte, was in Biinden selbst davon bis jetzt zum
Vorschein gekommen ist, auch beschrinkt es sich auf den aller-
engsten Kreis; noch weniger Ausbeute aber gewiihren die sonst
so reichhaltigen Sammlungen in Bern und Basel. Es kommen
somit, da der Simmlerschen Sammlung auch Copien aus der
Vadiana einverleibt sind, fast einzig die Ziircher Briefsammlungen
in Betracht. Nur einen kleinen Bruchteil des ungeheuren da ver-
einigten Materials ausmachend, bildet die biindnerische Correspon-
denz fiir sich eine stattliche Sammlung von iiber tausend Briefen,
was allein schon ein sprechender Beweis dafiir ist, wie ausserordent-
lich eng einst die Verbindung mit Ziirich gewesen sein muss.

Wenn diese Quellen bisher nicht in weit hoherem Masse,
als es thatsichlich geschehen ist, fiir die Erforschung der Zeit-
geschichte herangezogen worden sind, so liegt der Grund darin,
dass ihre Beniitzung sehr erschwert ist; denn nur der kleinere
Teil des Briefwechsels liegt gedruckt vor und noch dazu in
Werken, die keine grosse Verbreitung gefunden haben. Das
Beste hat in dieser Hinsicht der verdiente biindnerische Kirchen-
historiker Petrus Dominicus Rosius 4 Porta gethan, der in den
sechziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts selbst die Archive
und die bibliotheca Carolina in Ziirich durchsuchte und aus den
dort aufbewahrten Biinden eine grosse Zahl von Briefen abschrieb;
er hat mit geringerem Erfolg auch die Vadianische Briefsamm-
lung benutzt und ausserdem das Wenige herangezogen, was in
Biinden zu finden war. Der nimliche Band, worin seine Ab-
schriften aus den ziircherischen Sammlungen enthalten sind, weist

10
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auch eine stattliche Reihe von Briefen aus dem ehemaligen Archiv
der Familie Salis-Samaden auf!). Den grossten Teil des gesammelten
Materials liess & Porta abdrucken in seiner historia reformationis
ecclesiarum Reaticarum, die in zwei dicken Quartbinden 1772--76
erschienen ist und seinem Namen fiir immer ein ehrenvolles An-
denken sichert; aber so verdienstlich das Werk war, es fand nur
wenige Abnehmer, und der Rest der Auflage wurde schliesslich
an einen Glarner Schabziegerhidndler verkauft, weshalb das Buch
ziemlich selten geworden ist2). Neben & Porta hat namentlich
Ferdinand Meyer in seiner Geschichte der evangelischen Gemeinde
in Locarno und noch mehr in einem wiederholt genannten Auf-
satz im Schweizerischen Museum der biindnerischen Reformations-
geschichte seine Aufmerksamkeit zugewandt und jeweils aus der
grossen Simmlersammlung die Beweisstellen mitgeteilt, aber leider
fast nur Bruchstiicke, nicht die ganzen Briefe abgedruckt. Was
vor und nach diesen beiden Minnern auf dem gleichen Gebiet
geleistet worden ist, ldsst sich mit ihren Werken nicht ver-
gleichen. Das alte Schweizerische Museum hatte schon vor & Porta
eine Reihe von Briefen aus den siebziger Jahren des sechszehnten
Jahrhunderts gebracht, die Bezug haben auf damals in Biinden
zu Tage tretende anabaptistische Regungen; die neueren Be-
arbeiter der biindnerischen Reformationsgeschichte aber begniigten
sich mit dem von & Porta und Ferdinand Meyer Gebotenen;
keiner machte auch nur den Versuch, auf dem von ihnen ge-
wiesenen Wege weiter zu schreiten, so dass neben dem Brief-
wechsel mit Zwingli fast einzig noch Briefe Campells, die sein
Geschichtswerk betreffen, zum Abdruck gelangt sind 3).

1) Das Manuscript 4 Portas wird aufbewahrt im Archiv der Familie
Salis-Zizers; von den Originalen der Briefe, die 4 Porta im Archiv Salis-
Samaden gefunden hat, ist der grisste Teil jetzt der Kantonsbibliothek
in Chur einverleibt.

2) Vgl. Sprecher, Gesch. d. Republik der III Biinde etc., II, S. 523.

3) Vgl. die Einleitung Herm. Wartmanns zu Campells historia Retica,
Quellen zur Schweizer Geschichte IX. FKEine vollstindigere Abschrift der
Briefe Campells besitzt die Kantonsbibliothek in Chur.
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Den reichen Inhalt der ausgedehnten Correspondenz er-
schopfend darzustellen, ist nicht die Aufgabe dieser Arbeit; es
soll hier vielmehr nur der Versuch gemacht werden, iiber die
privaten Beziehungen zwischen Graubiinden und Ziirich, sowie
der iibrigen Eidgenossenschaft an Hand der Briefe das Haupt-
siichlichste mitzuteilen, indem zunidchst die Verfasser besprochen
werden und daran ein zusammenfassender Uberblick iiber den
Inhalt angereiht wird 1).

Die Anfinge des Briefwechsels reichen noch in die Zeit vor
Beginn der Reformation zuriick. Als éltester Freund Zwinglis
in Graubiinden tritt uns in einem Schreiben aus dem Jahr 1517
Jakob Salzmann (auch Salandronius oder Aleander)
in Chur entgegen. Er stammte wahrscheinlich aus dem Rhein-
thal und scheint ein Altersgenosse Vadians und Zwinglis gewesen
zu sein, war mit beiden aus seiner Studienzeit befreundet. Nach-
dem er sich als Lehrer an der Theodorschule in Basel bethiitigt
hatte, kam er um 1511 in gleicher Eigenschaft nach Chur an
die Schule im St. Lucikloster und schrieb von hier aus wieder-
holt sowohl an seine Basler Freunde Bruno und Bonifacius
Amerbach, wie an Zwingli und Vadian. Er war offenbar gut
gebildet und den Studien ergeben, verfolgte die Anfinge der
Reformation mit lebhaftem Anteil und schloss sich ihr schon friih
an. Wabhrscheinlich musste er deshalb 1522 das Kloster ver-
lassen und griindete in der Stadt eine deutsche Schule, der er
bis zu seinem Tode vorstand?). Er hatte einen Gesinnungs-
genossen an dem Pfarrer der Kirche zu St. Martin, Laurentius
Moer, von dem ein Brief an Vadian erhalten ist; auch Zwingli
oder wenigstens dessen einstiger Lehrer Gregorius Biinzli in
Wesen kannte ihn. Aus unbekannten Griinden (vielleicht infolge
von Anfeindungen wegen seiner Hinneigung zur Reformation)
gab Mer Ende 1522 die Pfarrstelle in Chur auf und suchte in

1) Im folgenden ist von Anfithrung der Beweisstellen abgesehen, weil
doch nur ein kleiner Teil der Briefe gedruckt vorliegt.
2) Vgl. Zwingliana 1900 Nr. 2, S. 167ff.
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Ziirich eine solche zu erlangen. Doch Zwingli riet ihm ab und
wiinschte, dass er auf den verlassenen Posten zuriickkehre. Meer
scheint jedoch dem Rat keine Folge geleistet zu haben und
spiter wieder zur alten Kirche zuriickgekehrt zu sein!). Sein
Nachfolger in Chur wurde Johannes Dorfmann oder
Comander, wie jetzt wohl mit Sicherheit angenommen werden
darf, ein Biindner aus Maienfeld, von Zwingli und Vadian im
Alter nicht viel verschieden und mit beiden befreundet?). Er
begann im April 1523 seine Wirksamkeit in Chur und wurde
der Fiihrer der Reformierten in Biinden. Nicht nur mit Zwingli,
sondern auch mit Vadian stand er in Briefwechsel und zwar ohne
Zweifel schon in den ersten Jahren, wenn schon Zeugnisse dafiir
erst seit 1525 vorliegen. Auch fiir die folgende Zeit ist die
Correspondenz mit Zwingli nur lickenhaft erhalten, wihrend die
Briefe an Vadian eine stattliche Reihe bilden. Comanders beste
Stiitze war in den ersten Jahren Salandronius, spéter, nachdem
dieser 1526 mit Frau und Kindern der Pest erlegen war, sein
Nachfolger Nicolaus Artopoeus Balingius, eigentlich
Pfister, meist aber Baling genannt nach seinem Heimatsort.
Auch er war mit Zwingli befreundet und durch ihn bewogen
worden, sich nach Chur zu begeben, als nach dem Erloschen
der Pest Comander um Zusendung eines gelehrten Mannes ge-
beten hatte, der die verwaiste Schule leiten, aber auch den Er-
wachsenen Belehrung bieten kénnte. Obwohl ihm die Stellung
in Chur nicht ganz zusagte, da er lieber Lateinunterricht erteilt
hiitte, hielt Baling doch mehrere Jahre (wahrscheinlich bis 1535) 3)

1) Er taucht spiter in Baden auf als Leutpriester und unterzeichnet
1526 die Schlussreden Ecks, E. A. IV 1a, S. 932. Ob jener Laurentius,
der in einem Band der Hottingersammlung (Ms. F. 39, 769 und 783) in
Schwanden erscheint und am Rand mit Marius glossiert wird, wirklich
identisch ist, muss einstweilen dahingestellt bleiben.

?) Vgl. Zwingliana 1901 Nr. 2, S. 225—228; 1902 Nr. 1, S. 275f.

3) Vgl. Ad. Fluri, die bernische Schulordnung von 1548, Mitteil-
ungen der Gesellschaft fiir deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte XI,
S. 192.
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getreulich auf dem Posten aus und stand Comander in allen Be-
dringnissen als ein zuverlissiger Helfer zur Seite.

In freundschaftliche Beriihrung kam 'mit den Ziirchern schon
in dieser Zeit auch der spitere Amtsgenosse Comanders, Jo-
hannes Blasius aus dem Miinsterthal, der in der Herrschaft
die Reformation predigte; er musste 1526, als fiir kurze Zeit
der Einfluss der alten Glaubenspartei iiberwog, seine Gemeinde
Malans verlassen und fand in Ziirich nicht nur eine sichere Zu-
flucht, sondern auch die beste Aufnahme. In #hnlicher Weise
liessen ihm 1529 die Ziircher ihren Schutz angedeihen, als er
durch eine Predigt in Flums den Unwillen des Landvogtes in
Sargans auf sich gezogen hatte.

Auch zwei dltere Briider des Geschichtschreibers Aegidius
Tschudi, die Zwingli aus der Zeit seiner Wirksamkeit in Glarus
wohl bekannt waren, weilten damals in Biinden. Der eine,
Petrus, batte seinen Aufenthalt in Chur genommen; er wird
von Comander als ein treuer Anhiinger der Reformation gerithmt
und erscheint als solcher auch in den wenigen Briefen, die er,
wie in seiner Studienzeit aus Paris, von Chur aus an den einstigen
Lehrer gerichtet hat. Der andere, Ludwig Tschudi, der die
Herrschaft Ortenstein besass, spiter aber, nach deren Verkauf (1526),
seinen Wohnsitz in Griplang nahm, war anfangs der neuen Lehre
nicht abgeneigt gewesen, wandte sich schliesslich aber wieder
der alten Kirche zu und wird von Salandronius sogar als ein
boser Gegner der Reformation bezeichnet.

Von andern Anhingern Zwinglis ist in Chur noch Lucius
Tscharner zu nennen, der die Vermittlung des Reformators
in Anspruch nahm fiir Ausséhnung mit seinem Schwiegervater
May in Bern, sodann vor allem in Maienfeld Martin Seger,
ein eifriger Kriegsmann?!), der aber nicht nur das Schwert fiir
die gute Sache zu filhren bereit war, sondern auch mit der Feder
sich in ihren Dienst stellte, indem er Zwingli eigene, freilich von

1) Vgl. E. A. 111 2, S. 623 ¢ (16. Juni 1512); IV 1a, S. 102, Note zu b1
(24. Sept. 1521).
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ihm selbst als baurisch bezeichnete Verse zur Veroffentlichung
zusandte; auch Vadian unterhielt Beziehungen zu ihm. Ganz in
der Nihe lehrte in Flisch etwa ein Jahr lang mit grossem Er-
folg Ulrich Bolt, ein ehemaliger Priester aus der March;
Zwingli nahm sich seiner an, doch trat Bolt spiter nach dem
Vorgang seines Bruders Eberli zu den Wiedertidufern iiber?).
Durch Zwinglis Vermittlung endlich kam 1531 Franciscus
Niger aus Bassano?) nach Graubiinden ; urspriinglich Ménch in
Padua, hatte er schon in Italien sich der Reformation angeschlossen,
in Strassburg die Vorlesungen Butzers und Capitos besucht und
war, mit Empfehlungen der letzteren versehen, nach Ziirich ge-
kommen. Zwingli empfahl ihn wieder den Churern, die ihn nach
dem Veltlin wiesen. In Chiavenna fand Niger .ein Unterkommen;
er liess sich da nieder als Lehrer der alten Sprachen und wurde das
Oberhaupt der kleinen reformierten Gemeinde, die sich hier bildete.

Von all diesen Médnnern wurden die Beziehungen zu Ziirich
hoch gehalten und so der enge Anschluss der biindnerischen
reformierten Kirche an die ziircherische, den wir in der
Folgezeit constatieren konnen, schon damals angebahnt; leider
sind aber die Zeugnisse fiir dieses Verhéltnis nur spirlich auf
uns gekommen und namentlich die nach Biinden gerichteten
Briefe in der Mehrheit verloren gegangen. Durch Zwinglis Tod
wurde die Verbindung mit Ziirich zeitweilig unterbrochen; sie
war aber schon zu innig, um dadurch dauernd gelockert zu wer-
den. Schon nach kurzer Zeit waren die Beziehungen neu an-
gekniipft, und bald erweiterten sie sich in ausserordentlichem
Masse; denn Bullinger war nicht nur darauf bedacht, mit den
Churern in regelmiissigem Verkehr zu bleiben, sondern bestrebt,
auch mit den Glaubensgenossen in andern Landesteilen, besonders
in den italienischen Thalschaften in Verbindung zu treten und
s0 zu verhindern, dass die Sonderbestrebungen, die jenseits der
Berge sich oftmals geltend machten, eine Trennung von der
ziircherischen Lehre herbeifiihrten.

1) Vgl. Zwingliana 1900, Nr. 1, S, 141f.
2) Vgl. tiber ihn das Programm der Churer Kantonsschule 1897,
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Weitaus am umfangreichsten ist der Briefwechsel Bullingers
mit den Pfarrern an den zwei reformierten Kirchen in Chur, der
Martins- und der Regulakirche. Es entspricht dies der besondern
Bedeutung, welche ihnen als Predigern am Hauptort des Gottes-
hausbundes und zugleich ganz Graubiindens zukam; vor allem
die Martinskirche galt als die erste im Land, und der Pfarrherr
iibte entscheidenden Einfluss, namentlich seit der 1537 erfolgten
Einrichtung einer Synode, in welcher der Churer Antistes den
Vorsitz zu fiihren pflegte. Noch mehr als zwei Jahrzehnte nach
Zwinglis Tod bekleidete Comander diesen wichtigen Posten,
und zahlreiche Zeugnisse sind uns erhalten fiir seine Verbindung
mit Bullinger, Ob der biindnerische und der ziircherische Re-
formator je personliche Bekanntschaft gemacht haben, wissen wir
nicht; aber sie hatlen gemeinsame Freunde, da Comander auch
mit Leo Jud und Heinr. Utinger wohl bekannt war; letzteren
nennt er sogar seinen Lehrer. Durch sie wurde jedenfalls schon
friih die Bekanntschaft vermittelt; die erhaltenen Briefe freilich
beginnen erst 1535, wihrend die Correspondenz mit Vadian keine
Unterbrechung erlitt. Die zweite Pfarrstelle in Chur (an der
Regulakirche) hatte Johannes Blasius inne. Er nahm dem
alternden Comander in der zweiten Hilfte der vierziger Jahre
einen grossen Teil des Briefwechsels mit Bullinger ab. Fiir kurze
Zeit kehrte auch Nicolaus Baling, der seit 1535 in Thun
gewirkt hatte, nach Chur zuriick, als Lehrer an der neugegriin-
deten Nicolaischule; schon im Herbst 1542 aber verliess er Biinden
wieder, um fortan Bern seine Dienste zu widmen. Auch er war
Bullinger bekannt; doch besitzen wir nur ganz wenige Briefe
von ihm.

Nach dem Tod des Johannes Blasius — er starb 1550, als
eine furchtbare Pestepidemie in dem bescheidenen Stidtchen in
Zeit von sechs Monaten gegen fiinfzehnhundert Menschen dahin-
raffte — wurde an seine Stelle Philipp Saluz oder Galli-
cius berufen, seiner Abstammung nach ein Unterengadiner, jedoch
im Miinsterthal geboren (1504). Mit Bullinger fast gleichalterig,
hatte er schon friilh sich dem neuen (Hlauben zugewandt und
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musste deshalb das Unterengadin, wo er zuerst lehrte, verlassen.
Er fand eine Zuflucht in Langwies und spiter im Domleschg
(Scharans), litt aber hier mit seiner Familie solchen Mangel, dass
nur durch die Unterstiitzung einiger vornehmer Familien in der
Nachbarschaft ihm die Existenz erméglicht wurde. Nach voriiber-
gehendem Aufenthalt in Lavin kam Gallicius sodann nach Malans
und richtete von da aus 1537 zum ersten Mal ein Schreiben an
Bullinger, der durch den schwiilstigen Ton veranlasst wurde, fiir
kiinftig so iibertriecbene Ehrenbezeugungen sich zu verbitten. Noch
ein zweiter Brief des Gallicius ist aus Malans datiert; doch blieb
er hier nicht lange, sondern kehrte nach Lavin zuriick, nachdem
er voriibergehend an der Nicolaischule in Chur als Lehrer sich
bethiitigt hatte. Auch vom Engadin aus schrieb er einige Male
an Bullinger und gab gerade in dem letzten dieser Briefe dem
Wunsche Ausdruck, eine Stelle in der untern Schweiz zu er-
halten, damit seine S6hne das Deutsche erlernen kénnten. Bald
nachher (Anfangs 1551) wurde er aber an die Regulakirche be-
rufen und verblieb bis zu seinem 1566 erfolgten Tod in dieser
Stellung. Erst mit der Amtsthitigkeit in Chur beginnt Gallicius
eine regelmissige Correspondenz mit Ziirich zu fiihren. Comander,
der schon in hoherem Alter stand und augenleidend war, iiber-
liess das Briefschreiben gern dem Collegen; doch zeigte sich
Bullinger damit gar nicht einverstanden und drang darauf, auch
von ihm Bericht zu erhalten. In den ersten Jahren kam Co-
mander dem Wunsche nach, sandte wenigstens von Zeit zu Zeit
einige Zeilen, schliesslich aber fiel doch dem jiingeren Amts-
bruder die Aufgabe zu, die Verbindung mit Ziirich zu unter-
halten, und er kam ihr mit grossem Eifer nach; noch etwa achtzig
Briefe des Gallicius aus den Jahren 1551—1557 sind auf uns
gekommen.

Das énderte sich, als 1557 Comander gestorben war. Zu
seinem Nachfolger wurde nicht Gallicius erwihlt (die Griinde
konnen wir nur ahnen), sondern die Churer wandten sich an den
Rat von Ziirich mit der Bitte, ihnen fiir die wichtigste Pfarr-
kirche im ganzen Lande einen tiichtigen Prediger zu iiberlassen.
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Man sandte ihnen einen jungen, erst einunddreissigjihrigen Mann,
Johannes Fabricius Montanus, der nach der Probe-
predigt vom Churer Rat gewihlt wurde und im April sein Amt
antrat. KEr war ein Neffe Leo Juds, ein Sohn von dessen
Schwester Clara, hiess eigentlich Schmid und stammte aus Berg-
ken im Elsass. Seine Erziehung hatte er grossenteils in Ziirich
unter den Augen des Oheims und durch diesen selbst erhalten,
dann seine Universititsstudien hauptséichlich in Marburg absol-
viert und war nach der Riickkehr zunichst zum Provisor an der
Grossmiinsterschule angenommen, darauf zum Pwedagogus an der
Fraumiinsterschule befordert worden; daneben versah er die Kirche
in Schwamendingen. Das innige Verhiltnis, in dem Leo Jud zu
Bullinger gestanden hatte, wirkte auf seinen Neffen zuriick: er
war sichtlich der besondere Liebling des Reformators und ver-
ehrte und liebte diesen gleich einem giitigen und weisen Vater.
Aber auch die Ziircher Behorden schitzten offenbar Fabricius
sehr hoch; schon dass die Wahl fir den schwierigen Posten in
Chur auf einen so jungen Mann fiel, zeigt, in wie grossem An-
sehen er stand. Schon waren ihm allerlei Zusicherungen ge-
macht worden, dass man ihn fiir die geleisteten Dienste beson-
ders beriicksichtizen werde, und als er jetat nach Chur gehen
sollte, wurde dabei nur eine Frist von drei Jahren in Aussicht
genommen, und Fabricius liess sich ausdriicklich das Recht der
Riickkehr nach Ziirich zusichern. Aber als nach Ablauf des
ersten Trienniums die Churer um Uberlassung fiir weitere drei
Jahre nachsuchten, entsprach man ihrem Gesuch und ebenso
noch ein zweites Mal. Fabricius seufzte freilich oftmals schwer
unter der Biirde und hitte nur zu gern eine bescheidene Stelle
im ziircherischen Gebiet eingetauscht; jedoch von Bullinger immer
wieder ermutigt und aufgerichtet, harrte er bis zu seinem Tode
getreulich in Chur aus. Ununterbrochen aber, sozusagen von
der ersten bis zur letzten Stunde, stand er mit seinem treuen
Meister in brieflichem Verkehr; sie schrieben einander zeitweise
jede Woche, ja in dringenden Fillen mehrmals innerhalb acht
Tagen, so dass die erhaltene Correspondenz aus den neunundein-
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halb Jahren, die Fabricius in Chur weilte und wihrend deren
er noch wiederholt kurze Besuche in Ziirich machte, gegen drei-
hundert Briefe von seiner Seite aufweist, withrend die Antworten
Bullingers einen Folioband von mehr als sechshundert Seiten
bilden. Daraus allein schon ldsst sich ermessen, welch ein
inniges Verhéltnis zwischen den beiden Minnern bestanden hat.

Gallicius muss es bitter empfunden haben, dass statt seiner
an die erste Stelle ein weit jingerer Mann, noch dazu ein Landes-
fremder berufen worden war. Er scheint auch Bullinger einen
Teil der Schuld beigemessen zu haben (wohl mit Recht) und
zeigte sich fortan recht zuriickhaltend, indem er den Briefwechsel
auf das Notwendigste beschrinkte; gelegentliche Ausserungen
lassen erkennen, dass er auf Fabricius auch wegen seines intimen
Verkehrs mit Bullinger eifersiichtig war. Das Verhiltnis zwischen
den beiden Amtsbriidern war anfangs etwas gespannt, spiter ge-
staltete es sich leidlich, um in den letzten Jahren hdcht uner-
quicklich zu werden, grosstenteils durch die Schuld des Gallicius,
der durch sein dem Stande wenig angemessenes Verhalten in
politischen Dingen und einen bosen Fehltritt dem Collegen viel
Arger und schlimme Sorgen bereitete. Nur um den Gegensatz
nicht noch zu verschirfen, liess Bullinger auf die Bitte des Freun-
des noch immer auch den Gallicius regelmissig griissen, dagegen
schrieb er ihm nicht mehr.

Einer zweiten grossen Pestepidemie, die 1566 iiber Chur
hereinbrach und wieder etwa 1400 Menschen das Leben kostete,
erlagen beide Pfarrer, zuerst der dltere und bald nachher auch
Fabricius, nachdem er seine Frau und mehrere Kinder hatte
sterben sehen; mnoch in den letzten Tagen und Stunden waren
seine (Gedanken stets nach Ziirich gerichtet, und wihrend er
schon an sich selbst die Fortschritte der Krankheit beobachten
konnte, schrieb er noch an seinen lieben Freund und Vater.
Zwei Sohne, die am Leben geblieben waren, nahm der Gross-
vater, Rudolf Collin, zu sich nach Ziirich.

Einen Nachfolger fiir Fabricius erbaten sich die Churer
wieder von deu Ziirchern; als solcher wurde Tobias Egli aus
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Neunforn im Thurgau bestimmt, der (1534 geboren) noch des
Fabricius Schiiler gewesen war und zuerst in Frauenfeld gepredigt
hatte. Hierauf hatte er einige Jahre als Pfarrer in Davos gewirkt,
dorthin gesandt vom Rat in Ziirich; als der Ruf nach Chur an ihn
erging, war er Geistlicher in Russikon. Auch Egli hielt bis zu
seinem Tode (im Jahre 1574) auf dem schwierigen Posten in
Chur aus, trotz aller Anfechtung, die namentlich von seinem Amts-
genossen, Johannes Gantner, ausging; religiose und politische
Wirren, in welche er verflochten wurde, Kdampfe mit Anabaptisten
und der Process des Herrn von Riiziins, sowie die nachfolgenden
Strafgerichte gaben Anlass zu eifriger Correspondenz, sodass fiir
diese Jahre, obschon Fabricius Bullinger nidher gestanden war,
der Briefwechsel doch fast dhnlichen Umfang. erreichte. Nament-
lich sind auch die Schreiben, welche aus Ziirich nach Chur ge-
richtet wurden, wieder grosstenteils erhalten, weil die Familie
nach dem Tode des Erndhrers in die Heimat zuriickkehrte und
so die Briefe, statt in Biinden verloren zu gehen, aus dem Nach-
lasse, wie bei Fabricius, wahrscheinlich an Bullinger zuriickgegeben
wurden und spiter in das Kirchenarchiv gelangten.

Nachdem Eglis erster College wegen offener Begiinstigung
anabaptistischer Lehren und sonstiger Anstinde schliesslich der
Stelle entsetzt worden war, wurde Ulrich Campell von Siis an
die Regulakirche berufen. Er hatte schon friiher gelegentlich an
Bullinger geschrieben und war durch Eglis Vermittlung auch in
Bezichung zu Josias Simler gekommen, als derselbe fiir eine
lateinische Bearbeitung der Stumpfschen Chronik einen Mit-
arbeiter suchte, der Ritien behandeln sollte. Was an Briefen
Campells auf uns gekommen ist, betrifft meist diesen Gegenstand ;
weit seltener berichtete er iiber die religiosen und politischen
Angelegenheiten. Dagegen bieten seine Briefe manchen Einblick
in die unerquicklichen Verhéltnisse in Chur, die ihn veranlassten,
1574 wieder ins Engadin zuriickzukehren und dort eine eben
wieder freiwerdende Pfarrstelle in dem entlegenen Bergdorfchen
Schleins anzunehmen, wo er sein Leben (1583°?) beschloss.

Wenige Wochen, nachdem Egli unter Thrinen von diesem
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seinem Amtsbruder Abschied genommen, starb er selbst an der
Pest, die er bei einem Krankenbesuche sich zugezogen hatte.
Nochmals baten die Churer den Rat von Ziirich um Ueberlassung
eines tiichtigen Predigers. Caspar Hubenschmid, der ihnen
diesmal zugesandt wurde, war gleich Egli vorher im Thurgau
im Amte gestanden. Auch er hielt die Verbindung mit Ziirich
aufrecht; aber Bullingers Tod im Jahre 1575 hatte doch zur
Folge, dass der Briefwechsel mit Biinden rasch an Umfang ab-
nahm. In den letzten Lebensjahren hatte Gualther schon dem
von Krankheit heimgesuchten Reformator einen grossen Teil der
Correspondenz abgenommen, und so wurde noch einige Zeit ein ziem-
lich reger Verkehr mit ihm unterhalten; doch ist ein grosser Ab-
stand gegen die vorangehenden Jahrzehnte nicht zu verkennen.
Namentlich aber nahm, seit nicht mehr Ziircher der Churer Kirche
vorstanden, der Briefwechsel ausserordentlich ab.

Zum Kreise der Churer Pfarrer gehiorte gleich Baling, dessen
wir schon gedacht haben, auch Johannes Pontisella aus dem
Bergell, der von 1544 an dreissig Jahre lang, bis zu seinem Lebens-
ende der Nicolaischule vorstand. Er war nach dem Tode seines
Vaters nach Ziirich gekommen und hatte, von Comander dringend
empfohlen, die dortigen Stipendien genossen; deshalb trat er
auch nach Vollendung der Studien in den ziircherischen Kirchen-
dienst und versah die Kirche in Schwamendingen, bis der Rat
ihn dem Gotteshausbund als Rector der einzigen hohern Schule in
Biinden abtrat. Infolge dieses Verhiltnisses war er den Ziirchern
wohlbekannt und hatte sich in mancherlei Anfechtung ihres
Schutzes zu erfreuen, wie umgekehrt Bullinger ihn zum Aus-
harren in der nicht gerade dankbaren Stellung zu bestimmen
wusste. Sein gleichnamiger Sohn studierte ebenfalls in Ziirich
und wurde spiter, nach Campells Entfernung, an die Regulakirche
berufen; die Verbindung mit den Ziirchern wurde vom Vater
wie vom Sohn nicht besonders lebhaft unterhalten, doch besitzen
wir immerhin von beiden noch mehrere Briefe und namentlich
auch ein Schreiben Bullingers an den jiingern Pontisella, dem
zufolge er von diesem eine sehr gute Meinung hegte.
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Zum Nachfolger des ilteren Pontisella war ein Landsmann
und Verwandter, Johannes Baptista Miiller aus dem Ber-
gell, ausersehen. Auch er stand in enger Verbindung mit dem
Ziircher Gelehrtenkreise, war nicht nur Bullinger wohl bekannt,
sondern in hoherem Grade noch mit dessen Schwiegersohn Josias
Simler, der sein Lehrer gewesen, vertraut. Urspriinglich hatte
er sich dem geistlichen Stande widmen wollen, wurde dann aber
Secretir des franzosischen Gesandten in Haldenstein; doch der
Hoflingsdienst behagte ihm nicht, er verliess ihn wieder und iiber-
nahm das Amt eines Hauslehrers bei einem jungen Augsburger
aus vornehmer Familie. Wegen Krinklichkeit musste er die
Stelle aufgeben (er litt arg an Gicht) und sollte hierauf die
Leitung der verwaisten Nicolaischule iibernehmen; aber es kam
nicht dazu. Ein grosser Brand legte mit einem Drittel der Stadt
Chur im Juli 1574 auch das Schulgebdude in Asche, und ehe
provisorisch fiir Unterrichtsriume gesorgt war, starb Miiller im
Herbst des Jahres, wie Egli eines der wenigen Opfer, welche
damals die Pest forderte. Auch von Andreas Ruinelli, der
in spiterer Zeit an der Nicolaischule lehrte, haben sich einige
Schreiben erhalten, woraus zu entnehmen ist, dass er gleich
Miiller einige Zeit die Stelle eines Secretirs beim franzisischen
Gesandten bekleidete.

Weit seltener und lange nicht so vertraut wie mit den Pfarr-
herren und ihren Freunden verkehrte Bullinger brieflich mit den
Birgermeistern von Chur; es lag ihm sehr viel daran,
durch Vermittlung der Geistlichen und gelegentlich durch eigene
Schreiben oder auch durch Geschenke den Eifer dieser einfluss-
reichen Magistrate fiir die Reformation wach zu erhalten oder
neu anzufachen, wenn andere Einfliisse ihn zu ersticken drohten.
Erhalten hat sich von solchen Schreiben fast nichts; wir wissen
mehr nur aus gelegentlichen Bemerkungen, dass Bullinger wieder-
holt sich die Miihe nicht verdriessen liess, und dass die Herren
in Chur auf seine Briefe sehr grosses Gewicht legten. Auch die
Gelegenheit zu personlicher Einwirkung, wenn etwa der Churer
Biirgermeister die Tagsatzung in Baden besuchte und in Ziirich
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einige Zeit verweilte, liess Bullinger nicht ungeniitzt verstreichen;
selbst ausgesprochenen Feinden der Reformation, wie dem Dr. Jo-
hannes Planta, Herrn von Rhéziins, wich er bei solcher Gelegen-
heit nicht aus, suchte sie vielmehr durch kleine Geschenke sich
zu verpflichten.

In dhnlicher Weise unterhielt der Reformator auch mit den
franzosischen Gesandten in Graubiinden, die auf dem
Schlosse Haldenstein residierten, stets freundschaftliche Bezieh-
ungen, so besonders mit dem Bischof von Bayonne (Jean du
Fresne), Matthias Coignet und Pomponius Belliévre, die alle drei
der Reformation keineswegs feindlich gesinnt waren und den
Ziircher Antistes ausserordentlich hoch schiitzten. Er pflegte jedoch
die Freundschaft mit ihnen nicht etwa nur wegen der guten
Nachrichten, mit denen sie ihn bedienen konnten, sondern war
bestrebt, durch sie im Interesse der Reformation auf die drei
Biinde einzuwirken.

Zu diesem ansehnlichen Kreise von vertrauten Freunden und
guten Bekannten des Reformators in Chur und nichster Umgebung
kam noch eine grosse Zahl in andern Landesteilen, darunter als
einer der ilteren jener Martin Seger in Maienfeld, der sich
schon als ein ergebener Anhidnger Zwinglis gezeigt hatte und
friih auch Bullingers Bekanntschaft suchte. Ferner ist aus einem
einzigen Briefe uns ein Florianus Chinlius, Pfarrer in Malans,
bekannt, der seinem Schreiben zufolge mit Bullinger sehr ver-
traut war und von ihm Biicher geschenkt oder geliehen erhielt.
Jenseits der Berge sodann finden wir vor allem im Engadin zwei
Minner von weitreichendem Einfluss unter den Freunden des
Reformators, Johannes Travers und seinen Schwiegersohn Fried-
rich von Salis ).

Johannes Travers von Zuoz im Oberengadin war 1483
geboren und stammte aus einem altadeligen Geschlechte; im

1) Vgl. Ziircher Taschenbuch 1901, S. 116 ff. Bullingers Beziehungen
zur Familie Salis, worin auch das Verhiltnis zu Travers eingehender be-
handelt ist.
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Ausland hatte er sich eine humanistische Bildung erworben, wie
kaum ein zweiter Biindner aus der iilteren Generation sie besass.
Nach der Riickkehr in die Heimat gelangte er rasch zu den
hichsten Ehrenimtern und erwarb sich in den Feldziigen gegen
den Miisser noch den Ruhm kriegerischer Tiichtigkeit; alles
wirkte zusammen, um ihm bei seinen Landsleuten das hichste
Ansehen zu gewinnen, und es gab zu seinen Lebzeiten kaum
eine Personlichkeit in Biinden, deren Einfluss dem seinigen gleich-
kam. Bullinger legte im Interesse der Reformation von Grau-
biinden besonderes Gewicht darauf, diesen bedeutenden Mann
zu gewinnen, ihn durch Geschenke von Biichern, durch gastliche
Aufnahme in seinem Hause, oder indem er des Sohnes sich an-
nahm, sich zu verpflichten, und wir sind durch eine Reihe von
Briefen iiber solche freundschaftliche Beziehungen zwischen den
beiden Minnern unterrichtet. Der Einwirkung des Reformators
war es hauptsichlich zu danken, dass Travers dem Plan, aus
den Einkiinften des aufgehobenen Nicolaiklosters eine hihere
Schule zu begriinden, seine Unterstiitzung zu teil werden liess;
dagegen zigerte er mit seinem Ubertritt zur Reformation, den
Bullinger zu erzielen hoffte, noch sehr lange und hielt durch
sein Verhalten auch ihre Ausbreitung im Oberengadin hintan.
Obschon er der neuen Lehre keineswegs abhold war, vielmehr
entschieden zu ihr hinneigte, blieb er doch in engster Beziehung
zu den Churer Bischifen und war lingere Zeit selbst bischof-
licher Hofmeister, wihrend spiiter nacheinander sein Sohn und
Enkel dieses wichtige Amt bekleideten, das der Familie grosse
Vorteile brachte. Es kann leider kein Zweifel bestehen, dass
diese Riicksicht Travers bestimmte, erst im hochsten Alter mit
der katholischen Kirche zu brechen; nachdem er den entschei-
denden Schritt gethan, bestieg er allerdings sogar die Kanzel
und predigte mit ganz ungewdhnlichem Erfolge. Um so uner-
freulicher aber ist es zu sehen, wie er dennoch in seinen letzten
Lebensjahren, als die Churer Geistlichen die Sicularisation des
Bistums anstrebten, sich des Bischofs in einer Weise annahm,
die mindestens einem Prediger keineswegs anstand. Auch Bullinger,
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der die Freunde in Chur immer ermahnt hatte, keine widerrecht-
lichen Schritte zu thun, machte Travers aus seinem Verhalten
einen Vorwurf und brach den brieflichen Verkehr mit ihm ab.

Eine ganz andere Stellung nahm zur Reformation Fried-
rich von Salis ein; auch er zeichnete sich durch Bildung aus,
war sogar ein Schiiler Glareans gewesen, doch hatte er sich
entschieden der neuen Lehre angeschlossen, und wenn Riicksicht
auf dussere Vorteile auch sein Verhalten gelegentlich beeinflusste,
so machte sich dies doch nicht in gleich hohem Grade geltend.
Wie Travers bekleidete er verschiedene hohe Ehrenimter und
wurde wiederholt mit Gesandtschaften an auswirtige Michte be-
traut; doch erlangte er nicht den ausserordentlichen Einfluss, den
Jener besessen hatte. Dazu mochte der Umstand viel beitragen,
dass humanistische Bildung und staatsminnische Tiichtigkeit in
Biinden nicht mehr so selten zu finden war; es scheint aber auch,
dass Salis nicht das kraftvolle, imponierende Wesen besass, iiber
das sein Schwiegervater verfiigt haben muss, wogegen er diesen
an Liebenswiirdigkeit des Charakters iibertraf. Hiefiir bietet das
beste Zeugnis sein Briefwechsel mit Bullinger. Als Gatte der
Ursina Travers konnte Salis der besten Aufnahme von Seiten
des Reformators versichert sein; doch kam er merkwiirdiger
Weise mit ihm erst in Beriihrung, als die Sorge fiir die Aus-
bildung seines einzigen Sohnes Johannes Travers von Salis ihn
nach Ziirich fithrte. Schon im Herbst 1557 hatte er zum ersten
Mal sich brieflich in dieser Sache an Bullinger gewendet; im
folgenden Januar brachte er selbst den elfjihrigen Knaben nach
Zirich, um ihn der Obhut eines vertrauenswiirdigen Mannes zu
iibergeben. Er suchte Bullinger auf und machte einen so giin-
stigen Eindruck auf diesen, dass er sich entschloss, den Sohn in
seine eigene Familie aufzunehmen. Rasch wurden jetzt die beiden
im Alter nicht allzu verschiedenen Miinner zu vertrauten Freunden,
und dieses Verhiltnis bestand auch dann noch fort, als der Knabe
laingst nicht mehr in Ziirich weilte. Dem Freunde zu Gefallen
offnete Bullinger auch einem Stieforuder desselben, der kaum
dlter war als der Neffe, sein Haus. Aber Hector Salis erwies
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sich bald als ein schlimmer Storenfried durch seinen eigenwilligen
Charakter und den schlimmen Einfluss, welchen er auf Johannes
ausiibte; er verleitete ithn im Sommer, gewissermassen als Er-
satz fiir die Badenfahrt, von der Bullinger nichts hatte wissen
wollen, eigenmiichtig eines schonen Tages dem Oheim in Chur
einen Besuch abzustatten. Bullinger war dariiber sehr unwillig
und erklirte, da die Knaben sein Haus verlassen hitten, moge
es auch dabei bleiben; doch liess er namentlich durch die Bitten
des alten Rudolf Salis, des Vaters von Friedrich und Hector,
sich umstimmen. Aber nur Hector kehrte zuriick; Johannes
Travers dagegen setzte seine Studien in Basel fort, angeblich
weil er sich des Davonlaufens wegen gar zu sehr schiimte. Da
Bullinger nicht die Zeit fand, peben all seinen sonstigen Ge-
schiften Hector die Aufsicht zu widmen, wie dieser sie bedurfte,
drang er darauf, dass ihm der Knabe abgenommen werde, und
sah endlich seinen Wunsch erfiillt. Selbst diese unerquicklichen
Vorkommnisse und andre Zwischenfille thaten jedoch der Freund-
schaft keinen Abbruch; Salis war sich wohl bewusst, wie sehr er
Bullinger verpflichtet war, und suchte, als sich bald nachher Ge-
legenheit bot, an dessen Sohnen seine Schuld nach Méglichkeit
abzutragen. Kurz nach einander hatten der junge Heinrich Bullinger
und sein Bruder Christoph wider Wissen und Willen des Vaters
sich nach Italien begeben. Salis nahm sich beider redlich an
und bemiihte sich um ihre Riickkehr; namentlich fiir Christoph,
der vom Fieber erfasst war und sich nicht recht erholen konnte,
gleichwohl aber zuletzt den Heimweg antrat und mitten im
Winter in traurigem Zustand bei ihm in Chiavenna anlangte,
that er, was nur in seinen Kriften stand. Nicht so rege, wie
in den Jahren 1557—-1559, wo Sorge um die Sohne und Briider
hiufig Anlass zum Schreiben gegeben hatte, wurde der Brief-
wechsel in der Folgezeit gefiihrt, besonders Bullinger fand immer
seltener Musse dazu; doch versiumte er nicht, durch Fabricius
Griisse und Nachrichten {ibermitteln zu lassen, wihrend Salis
fast bis zu seinem 1570 erfolgten Tod die Verbindung aufrecht
erhielt und noch auf dem Sterbebett des Freundes gedachte.
11



162 Die Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft,

Ausser diesen beiden Staatsminnern, deren Einfluss weit
iiber die Grenzen ihres Heimatthales hinausreichte, war im Engadin
fast niemand, der sich ndherer Beziehungen zu Bullinger rithmen
konnte; denn dieser iiberliess im iibrigen die Einwirkung auf die
Thalschaft wie auch auf ganz Biinden diesseits der Berge
den Churer Geistlichen. Allerdings hatten Gallicius und Campell
schon vom Engadin aus mit den Ziirchern correspondiert; aber
bei ersterem handelte es sich nicht um eine regelmissige Ver-
bindung, wihrend bei letzterem hauptsichlich sein Geschichtswerk
den Anlass gab. Einzig Petrus Parisotus, der Pfarrer von
Samaden, konnte noch angefiihrt werden ; er stammte aus Bergamo
und war mit Vergerio ins Land gekommen. Er ergriff die Ge-
legenheit, als der junge Salis nach Ziirich gebracht wurde, ihn
Bullinger zu empfehlen, und hatte die Freude, von diesem eine
Schrift zum Geschenk zu erhalten, wofiir er wieder seinen Dank
bezeugte; auch schrieb er einige Male fiir Johannes Travers,
weil dieser den rechten Arm der Gicht wegen nicht gebrauchen
konnte, im iibrigen aber sind seine Briefe ohne Bedeutung.

Ganz besondere Aufmerksamkeit widmete dagegen Bullinger
wieder den reformierten Gemeinden in den italienischen Thal-
schaften, und sie bedurften derselben in vollem Masse. Denn
seit iiberhaupt die Reformation hier recht Eingang gefunden hatte,
trat immer wieder Hinneigung zu den Lehren der Anabaptisten
zu Tage. Gerade in Oberitalien, woher so zahlreiche Fliichtlinge
in diese Gegenden kamen, waren solche Lehren weit verbreitet,
und es kostete nicht geringe Anstrengung, den Abfall mancher
dieser italienischen Giemeinden von der ziircherischen Kirche zu
verhiiten. Besonders wichtig war Chiavenna, die erste grossere
reformierte Gemeinde in den biindnerischen Unterthanenlanden.
Franciscus Niger, der uns schon friilher entgegengetreten
ist, leitete sie in den ersten Jahren und bewirkte ihren Anschluss
an das ziircherische Bekenntnis. Spiter fand sich ein eigener
Seelsorger in der Person des Aug. Maynard aus dem Piemont,
der ein tiichtiger Theologe war und eifrig, ja manchmal vielleicht
nur allzu eifrig, iiber die Reinheit der Lehre wachte. Allerdings
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wurde ihm seine Aufgabe sehr erschwert, namentlich durch
Camillus Renatus, der anfangs sich als Hauslehrer im
Veltlin bethitigt hatte, spiiter aber nach Chiavenna iibersiedelte
und den Frieden in der Gemeinde arg storte; weil er von seinen
anabaptistischen, antitrinitarischen Lehren nicht ablassen wollte,
wurde er schliesslich aus der Synode ausgeschlossen. Spiter
hatte Maynard mit andern Italienern &hnliche Kémpfe zu be-
stehen, und auch seine Nachfolger, Hieronymus Zanchius
und Scipio Lentulus, wurden immer wieder in solche ver-
flochten. In all diesen Noten stand Bullinger, der direkt oder
durch Vermittlung der Churer davon unterrichtet wurde, den
Clavner Pfarrern getreulich bei und war vornehmlich bestrebt, den
Frieden in der Gemeinde zu erhalten, wie er auch einem Camillus
Renatus gegeniiber lange grosse Geduld an den Tag legte.

Ob Franciscus Niger mit Recht ebenfalls der Hinnei-
gung zu anabaptistischen Lehren beschuldigt worden ist, mag hier
unerortert bleiben; was wir sonst von ihm wissen, spricht eher
dagegen, namentlich zeigen seine theologischen Schriften in der
Abendmahlslehre weit eher Verwandtschaft mit der lutherischen
Auffassung, was sich mit den Studien in Strassburg recht wohl
vereinigen liesse. Jedenfalls war Niger eines der bedeutendsten
Glieder der Clivner Gemeinde durch seine hervorragende Bildung
und grosse geistige Begabung. Denn neben seiner Lehrthitig-
keit verfasste er nicht nur mehrere Schriften, die einen tiichtigen
Humanisten und sehr begabten Poeten in ihm erkennen lassen,
sondern war auch mit Erfolg bemiiht, durch eigene Werke und
Ubertragung fremder Schriften das Reformationswerk in Italien
zu fordern; namentlich seine trageedia de libero arbitrio wurde
eifrig gelesen und wiederholt (in italienischer und lateinischer
Bearbeitung) aufgelegt. Ein solcher Mann fand natiirlich auch
seitens der Ziircher Beachtung. Ob Niger schon friilher dem
Bullingerschen Kreise personlich bekannt geworden war oder ob
dies erst 1546 geschah, als er einen Sohn zum Besuch der dor-
tigen Schulen nach Ziirich brachte, wissen wir nicht, auch sind
nur wenige Briefe von ihm erhalten; doch geniigt auch das
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Wenige, um zu erkennen, dass Johannes Fries und Wolf, sowie
Conrad Gesner, mit ihm befreundet waren. Unstreitig ist unter
der grossen Zahl italienischer Religionsflichtlinge, denen Biinden
im sechszehnten Jahrhundert ein Asyl bot, er eine der an-
ziehendsten Erscheinungen, weit sympathischer als der einstige
Bischof von Capodistria, Petrus Paulus Vergerius, der
anfangs grosse Bewunderung fand, gar bald aber durch sein
unstetes Wesen und anmassendes Gebahren die Gunst der Churer
und zuletzt auch Bullingers verscherzte. Er unterhielt Beziehungen
nach allen Seiten, reiste viel und kam hédufig nach Ziirich, wandte
sich aber in seinen Briefen lieber an Gualther und Pellican als
an Bullinger, weil dieser des Italienischen nicht michtig war;
die Gefilligkeit der Ziircher nahm er auch spiter, als er nach
Wiirttemberg iibergesiedelt war, noch mannigfach fiir Vermitt-
lung von Briefen in Anspruch. So lange er in Biinden weilte,
liess er sich vor allem die Ausbreitung der Reformation im Ber-
gell angelegen sein. Darin war ihm schon in den dreissiger
Jahren Bartholomaeus Maturus vorangegangen, der in dem
Briefwechsel Bullingers nur mit einem Schreiben vertreten ist.

Im Bergell lebte auf dem alten Sitze des Geeschlechtes, in Soglio,
Rudolfvon Salis, der Vater Friedrichs ; wegen seines jiingeren
Sohnes Hector und eines zweiten, Josua, der ebenfalls die Ziircher
Schulen besuchte, wandte er sich wiederholt in recht unbeholfenem
Deutsch an den Reformater. Sein Verwandter, Hercules von
Salis in Chiavenna, war als der hauptsichlichste Beschiitzer der
dortigen reformierten Gemeinde den Ziirchern keineswegs unbe-
kannt, trat aber erst in den sechziger Jahren mit Bullinger in
nihere Beziehung, als er sich um das Ziircher Biirgerrecht bewarb.

Unter den Freunden im Veltlin, die wenigstens gelegentlich
Mitteilungen machten, sind Paulus Gadius in Teglio zu
nennen und der Graf Ulysses Martinengus. Bartholo-
maeus Paravicini in Caspano, ein geborner Veltliner, war
aus seiner Studienzeit mit Bullinger befreundet und wandte sich
spiter wegen eines Verwandten an ihn, ebenso Lucius Quadrio
in Tirano fiir seinen Sohn. In Teglio hinwiederum hielt sich
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Annibale Guicciardi auf, ein Schiiler Simlers, der wieder-
holt an ihn schrieb. Sodann weilte zeitweise im Veltlin auch
Julius von Mailand, aus dem Geschlecht della Rovere; sein
eigentlicher Wirkungskreis jedoch war das Puschlav. Er und
Martinengus waren mit Lentulus in den sechziger Jahren wett-
eifernd bemiiht, zuverldssige Nachrichten iiber das Concil zu
liefern. Scipio Calandrinus dagegen, der spiter in Sondrio
Pfarrer war, tritt erst in der Correspondenz mit Gualther hervor.

Zu den italienischen Thalschaften gehort endlich auch noch
das Misox. Dort hatte, aus ILocarno vertrieben, Johannes
Beccaria eine Zuflucht gefunden, der nicht nur mit Bullinger
selbst, sondern auch mit Fabricius und Wolf in Verbindung
stand und durch wiederholten Aufenthalt den Ziirchern person-
lich bekannt war. Auch sein Genosse, Giovanni Viscardi,
mit dem Beinamen Trontan, wandte sich verschiedene Male an
sie, und beide hatten sich ihres Beistandes und Schutzes zu
erfreuen.

Die grosse Zahl von Minnern im diesseitigen und jenseitigen
Biinden, von deren langjihrigen oder auch nur bei besondern
Anliissen angekniipften Beziehungen zu Bullinger und seinem
Freundeskreise der Briefelwechsel Kunde gibt, ist mit den Ge-
nannten noch nicht villig erschépft; doch konnen wir fiiglich die
Wenigen, welche noch anzufiihren wiren, ihrer geringeren Be-
deutung wegen bei Seite lassen. Auch so ist zur Geniige ge-
zeigt, wie sehr die Correspondenz mit Biinden in diesen Jahr-
zehnten an Ausdehnung zugenommen hatte. Dagegen bediirfen
die gelegentlichen Angaben iiber den Inhalt der Briefe noch
der Erginzung durch eine zusammenfassende Charakterisierung,
die im folgenden versucht werden soll.

So viel leuchtet ohne Weiteres ein: ein Briefwechsel von
dem Umfang, wie er zwischen Fabricius und Bullinger gefiihrt
wurde, kann nicht einzig kirchlichen Interessen gedient haben;
es miissen noch andere Dinge darin zur Sprache gekommen sein,
und was von den Briefen gilt, die von Fabricius geschrieben und
an ihn gerichtet wurden, das lisst sich mehr oder weniger auch
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von den iibrigen sagen. In ihrer Gesamtheit gewihren daher
diese Briefe einen Einblick nicht nur in die kirchlichen, sondern
in alle damaligen Verhéltnisse und Zustinde Graubiindens, wie
wir ihn aus keiner andern Quelle gewinnen kinnten; auch eidge-
nossische Angelegenheiten werden nicht selten erortert, und die
gegenseitigen Beziehungen der Verbiindeten, die uns im allgemeinen
aus den officiellen Acten bekannt sind, lassen sich manchmal
hier genauer verfolgen, das Parteigetriebe, die Einfliisse, die im
Geheimen sich geltend machten, treten besser zu Tage. Sodann
finden sich in grosser Menge politische Nachrichten aus aller
Herren Lindern, die wir den Zeitungen zu entnehmen gewohnt
sind, wihrend damals in Ermanglung solcher eben die Briefe
derartige Nachrichten vermitteln mussten. Im Allgemeinen kann
man sagen, dass die biinderischen Briefe vornehmlich Berichte aus
Italien, vom Concil, aus der Tiirkei etc. enthalten, d. h. also
aus dem Siiden, wihrend die Ziircher Briefe mehr iiber Vor-
ginge in Deutschland, England, Polen ete., also vorwiegend
aus dem Norden, Mitteilungen bringen; Meldungen aus Frank-
reich sind in beiden ziemlich gleichmissig enthalten, da ja die
Churer an dem franzisischen Gesandten in Haldenstein die beste
Quelle in néchster Nihe hatten.

Das Hauptthema aber bilden natiirlicherweise die kirchlichen
Angelegenheiten. So kann an Hand der Briefe der Gang der
Reformation in den drei (oder zwei) Biinden, ihre erst um die
Mitte des Jahrhunderts erfolgte Einfiilhrung und Ausbreitung in
Misox, Veltlin, Oberengadin, Schiers etc., die Einsetzung der
Synode (1537), die Abfassung der ritischen Confession (1553)
und der spiter erfolgte Anschluss an die helvetische Confession
(1566) genau verfolgt werden. Man lernt all die Hindernisse
kennen, die sich dem Fortgang der Reformation in den Weg
stellten: die armselige Stellung der meisten Pfarrer, den Mangel
an Predigern, die der Landessprache kundig waren, die ganz
ungeniigende Bildung so vieler unter ihnen, anderseits die Sonder-
bestrebungen der italienischen Geistlichen, ihre spitzfindigen Er-
orterungen und kleinlichen Streitigkeiten, die Schwierigkeiten,
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welche Vergerio den Churern bereitete, seinen Versuch, eine
eigene italienische Synode zu bilden, dann wieder eine gewisse
Hinneigung zum lutherischen Bekenntnis, die immer wieder-
kehrenden, nur mit Miihe unterdriickten auabaptistischen Re-
gungen in Chiavenna und Veltlin, sowie spater in Chur selbst
und im Engadin, — alles das wird in den Briefen zur Sprache
gebracht, und gerade hiedurch sind sie der deutlichste Ausdruck
fir die enge Verbindung der biindnerischen Kirche mit der ziirche-
rischen. Was immer sie bekiimmert, tragen die Churer Pfarrer
dem Ziircher Antistes vor: sie wenden sich an ihn mit der Bitte
um Aufschluss in Fragen, welche die Lehre von den Sacramenten,
besonders der Taufe betreffen, holen seinen Rat ein in schwie-
rigen Ehesachen, bitten um Belehrung iiber den ziircherischen
Brauch in édhnlichen Fillen, legen ihm die ritische Confession
zur Begutachtung vor; und nicht nur die Churer halten es so,
auch andre Gemeinden, so besonders die Cldvner, sehen in
Bullinger und der Ziircher Kirche die oberste Instanz, welcher
die Entscheidung in Lehrstreitigkeiten iibertragen und deren Rat
in allen Noten eingeholt wird.

Auch iiber das Verhiltnis der beiden Confessionen geben
die Briefe mannigfachen Aufschluss. Im allgemeinen lebten die
Bekenner des alten und des neuen Glaubens durchaus friedlich
mit einander, so dass nicht selten Katholiken reformierte Kinder
aus der Taufe hoben (sogar von Bischof Lucius Iter wird dies
berichtet) und umgekehrt katholische Kinder reformierte Paten
hatten ; selbst die Geistlichen wurden gelegentlich an die bischof-
liche Tafel gezogen. Reibungen blieben aber natiirlich nicht
aus. So kam Blasius zweimal in eine recht unangenehme Lage ;
durch eine Schrift, die er bei der Wahl Bischof Iters gegen
diesen verbreitete, gefiihrdete er seine eigene Stellung, und nur
der Verwendung Bullingers bei Travers und der Fiirsprache, die
letzterer beim Bischof einlegte, gelang es, einen giitlichen Aus-
gleich herbeizufiihren. Das zweite Mal (kurz vor Blasius’ Tod)
kam eine Ausserung, die er in einem Brief an seinen in Basel
studierenden Sohn iiber Bischof Thomas Planta gethan hatte,
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auf Umwegen und entstellt zur Kenntnis des Betroffenen. Bullinger
legte auch diesmal sich ins Mittel und wusste durch sein Zeugnis
und das Ansehen, welches er selbst bei den Gegnern genoss,
schlimme Folgen zu verhiiten. In der Folgezeit verschiirften sich
die confessionellen Gegensitze; aber noch immer mieden die
reformierten Pfarrer den Umgang mit dem Bischof und seinen
Domherren nicht durchaus. Fabricius machte sich sogar lingere
Zeit Hoffnung, Bischof Thomas zum freiwilligen Riicktritt be-
wegen zu konnen, und veranlasste Bullinger, ihn durch Uber-
sendung von Schriften zu ehren; spiter pflegte Egli auf seinen
Spaziergiingen sich gern mit einem ihm bekannten Domherren in
ein Gesprich einzulassen. Uber die Haltung sodann, welche die
Bundesverwandten gegenseitig beobachteten in den mancherlei
Differenzen, die aus der Glaubensspaltung sich ergaben, lisst sich
den Briefen, wie schon friiher in Kiirze angedeutet worden ist,
nicht selten mehr entnehmen als den Abschieden.

Sehr willkommen ist ferner die Gelegenheit, einen besseren
Einblick zu erhalten in die eigenartigen staatlichen Verhiltnisse
Graubiindens und in das Getriebe der politischen Parteien. Wie
sehr die ersteren von den Zustinden in der Eidgenossenschaft
sich unterschieden, und wie schwer es fiir einen Auswirtigen
hielt, fiir sie das richtige Verstindnis zu gewinnen, wird von
Fabricius wiederholt auseinander gesetzt, und Klagen iiber die
missliche Stellung, in welcher die Geistlichen den Parteien gegen-
iiber sich befanden, kehren immer wieder; namentlich die aus-
wiirtigen Biindnisse, welche von ihnen verurteilt wurden und doch
nicht beseitigt werden konnten, bereiteten stets neue Sorgen.

Mit der kirchlichen Reform stand in enger Verbindung bessere
Fiirsorge fiir das Schulwesen. Was Ziirich in dieser Hinsicht
fir Biinden in der Reformationszeit gethan hat, ist im Voran-
gehenden auseinander gesetzt worden, sodass es geniigt, hier
nochmals darauf hinzuweisen mit der ausdriicklichen Bemerkung,
dass die beste und fast einzige Quelle fiir diese Anfinge des
biindnerischen Schulwesens wieder der Briefwechsel bildet:; er
lisst namentlich auch erkennen, wie gross die Zahl der jungen
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Biindner war, welche die Ziircher Schulen besuchten und oft
noch durch Stipendien unterstiitzt wurden.

In ihnlicher Weise war es hauptsiichlich der Verbindung
mit Ziirich zu verdanken, dass auch Graubiinden an dem geistigen
Aufschwung und der wissenschaftlichen Forschung im sechszehnten
Jahrhundert einen bescheidenen Anteil hatte. Eine Sonderstel- )
lung nimmt der Dichter Simon Lemnius ein; er ging seine
eigenen Wege, bliecb reiner Humanist und hielt sich von den
Reformierten fern, wihrend umgekehrt diese an seinen oft las-
civen Dichtungen keinen Gefallen fanden. Im iibrigen aber ist
auf den verschiedenen Gebieten ein enger Zusammenhang der
wissenschaftlichen Bestrebungen in Graubiinden mit der #usserst
erfolgreichen Bethiitigung der Ziircher Gelehrten zu crkennen;
der Anregung, die von dort ausging, ist zu verdanken, was in
jener Zeit fiir die Erforschung des Landes und seiner Geschichte
geschah. So konnen wir an Hand der Briefe die Entstehung
von Campells Topographie und Geschichte Graubiindens genau
verfolgen; wir sehen, dass Bullingers Schwiegersohn, Josias
Simler, ihn veranlasste, diese Aufgabe zu iibernehmen, und beide
wiithrend ihrer Durchfiihrung ihm mannigfache Belehrung und
Aufmunterung zu teil werden liessen. Gleichzeitig wurden durch
Simler noch andre Biindner, so sein ehemaliger Schiiler Anni-
bale Guicciardi im Veltlin, fiir die Sammlung alter Documente
und Nachrichten gewonnen, wiihrend ein Brief, den Bullinger
noch in seinen letzten Tagen an den jiingeren Pontisella richtete,
Kunde gibt von dem hohen Interesse und dem ausserordentlichen
Verstiindnis, das er fiir die eigenartige Natur und Geschichte des
Landes besass. Dem gleichen Schreiben lisst sich entnehmen,
was sonst ganz unbekannt und doch fiir die Beziehungen Bul-
lingers zu Graubiinden von grosser Wichtigkeit ist, dass er zu
Lebzeiten des ilteren Pontisella einmal in Biinden geweilt hat.
Wie dieser Brief nicht nur eine formliche Anleitung fiir das
Vorgehen bei der Sammlung historischen Materials enthilt, son-
dern auch den besonderen Wert der Beobachtung und Schilde-
rung all der Eigentiimlichkeiten des Alpenlandes, seiner Natur-
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erscheinungen und Witterungsverhiltnisse, der Besonderheiten in
der Pflanzen- und Tierwelt betont, so wurde nicht minder zu
eigentlicher Naturforschung von Ziirich aus die Anregung ge-
geben und zwar hauptsichlich durch Conrad Gesner. Fabricius,
der keineswegs nur einseitig theologische Interessen hatte, son-
dern recht hiibsche Gedichte verfasste, hatte wihrend seiner
Studienzeit in Marburg Freundschaft geschlossen mit Petrus
Lotichius Secundus, der nachmals ein berithmter Botaniker wurde.
Von ihm war er nicht nur in die Dichtkunst, sondern auch in
die Botanik eingefiibrt worden und hatte durch seinen und spiiter
in Zirich durch Gesners Umgang sich nicht unbedeutende Kennt-
nisse in Naturwissenschaft und Medizin erworben, sogar ein Werk
zoologischen Inhaltes, «Differentizz animalium quadrupedum se-
cundum . locos communes>», verfasst, das die Anerkennung des
grossen Ziircher Naturforschers fand. Auch in Chur pflegte
Fabricius diese Studien, bethitigte sich sogar gelegentlich als
Arzt. Er sammelte fiir seinen gelehrten Freund seltene Pflanzen
und unternahm zu diesem Zwecke hidufig Alpenwanderungen; so
bestieg er, wahrscheinlich als der erste, im Juli 1559 auch den
Calanda. Die gefundenen Bergpflanzen versetzte er in seinen
Pfarrgarten, stellte Beobachtungen an und suchte Samen zu ge-
winnen. In diesen seinen Bemiihungen unterstiizten ihn der
iltere Pontisella und zwei Arzte in Chur, Hieronymus Brixius
und Zacharias Beeli; sie alle nennt Gesner in seinen horti Ger-
manie mit grosser Anerkennung, wenn schon er hervorhebt, dass
namentlich Fabricius sich besonders verdient gemacht habe. Der
letztere correspondierte auch fleissig mit ihm iber botanische und
medizinische Gegenstinde und machte ihm Mitteilung iiber Mine-
ralquellen, die er in der Nidhe von Chur aufgefunden hatte (die
Passugger Quellen?). Er begleitete ihn 1561 auf einer Reise
durch das Biindnerland nach Schuls und Bormio und sandte ihm
spater ein Gedicht zum Preis der Schulser Quellen. In #hn-
licher Weise bemiihten sich noch andre Biindner fiir Gesner; so
versuchte Friedrich von Salis, ihm eine Beschreibung des Wormser
Bades, die ihm wiederholt zu Gesicht gekommen war, zu ver-
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schaffen, und wies ihn auf eine merkwiirdige intermittierende
Quelle im Unterengadin (Chistagna in Val d’Assa) hin. Campell,
der wahrscheinlich bei Anlass jener Reise Gesner bekannt ge-
worden war, nahm auf seinen Wunsch eine Untersuchung dieser
Quelle vor und correspondierte mit ihm auch iiber Alpenpflanzen.
Spiiter documentierte er sein Interesse fiir die Naturwissenschaften
dadurch, dass er seiner Topographie von Graubiinden einen natur-
wissenschaftlichen Anhang beigab. In der Hauptsache erweist
sich derselbe allerdings nur als eine Uberarbeitung gewisser
Partien der Stumpfschen Chronik und ist weit mehr ein Pro-
duct der Studierstube als selbstindiger Naturbeobachtung, fiir
welche dem Verfasser die notige Schulung fehlte. Obschon so
diese Arbeit modernen Anforderungen keineswegs geniigt, soll
ihr doch nicht aller Wert abgesprochen werden; hiitte nicht
Simler, wahrscheinlich gerade durch die nicht recht befriedigende
Darstellung Campells veranlasst, seinen commentarius de Alpibus
geschrieben, so wiirde sich ihr historischer Wert noch bedeutend
erhohen.  Allerlei Mitteilungen iiber merkwiirdige Naturereignisse,
Nebensonnenphinomene und éhnliche Prodigien finden sich in den
Briefen da und dort, selbst dichterische Production wurde durch
solche Vorkommnisse angeregt; freilich erinnert diese Art der
Naturbeobachtung vielfach noch ganz an den mittelalterlichen
Aber- und Wunderglauben. So wird wiederholt auch von Drachen
berichtet, die gesehen worden seien, und diese Geschichten finden
noch allgemein Glauben. Mehr Wert haben dafir wieder ge-
legentliche Angaben iiber die Heilquellen von Fideris, Alveneu
und Pfivers und Ahnliches.

Einen ganz besonderen Reiz gewiihrt sodaun das Studium
der Briefe dadurch, dass es uns ermdoglicht, einen Einblick in
die rein menschlichen Beziehungen der Briefschreiber zu ge-
winnen, zu verfolgen, wie die erste Bekanntschaft zwischen ihnen
geschlossen wird und sich daraus im einen Fall rasch eine ver-
traute Freundschaft entwickelt, die bis zum Lebensende gepflegt
wird, wihrend in einem andern Fall wieder trotz langjihriger
Verbindung keine rechte Vertrautheit sich einstellen will, immer
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ein gewisser kiithler Ton gewahrt bleibt, ja vielleicht die Bezieh-
ungen ganz erkalten. Wir erfahren mancherlei iiber die per-
sonlichen Verhéltnisse der Verfasser, iiber Leid und Freud, das
ihnen im Amt oder in der Familie widerfihrt, und konnen uns
ein sicheres Urteil iiber ihren Charakter bilden, fiihlen uns zu
den einen hingezogen, wihrend wir fiir andere wieder uns nicht
recht erwirmen konnen. Bullingers liebenswiirdiger Charakter
tritt besonders klar vor Augen. Wir sehen, wie er sich ange-
legen sein ldsst, durch allerlei Gefilligkeiten selbst Ménner, die
der Reformation fern stehen oder gar als ihre Feinde gelten, zu
gewinnen oder doch ihre Gegnerschaft zu mildern. Vor allem
aber lernen wir seinen unermiidlichen Eifer kennen, im Grossen
wie im Kleinen den Freunden zu dienen; er verschmiiht nicht,
selbst sich fiir die Unterbringung ihm empfohlener Knaben zu
bemiihen, stellt fiir andere Empfehlungen an seine Bekannten in
Basel aus, fibernimmt die Vermittlung von Briefen und Geld-
sendungen an junge Biindner, die in Ziirich oder Basel studieren,
erkundigt sich nach ihren Fortschritten und erstattet wieder Be-
richt. Ganz besonders nimmt er sich der Sthne seiner Churer
Freunde, so des Blasius und des Gallicius, an, und als 1550
Comander der herrschenden Pest wegen sein Tochterchen Sarah
nach Ziirich sendet, da ist es wieder Bullinger, der dem Vater
zu Liebe sich nach einem passenden Kostort umsieht und iiber
das Wohlergehen des Midchens wacht. In héherem Grade noch -
verpflichtet er sich Friedrich und Rudolf von Salis durch Auf-
nahme ihrer Sohne in sein eigenes Haus und durch die ange-
legentliche Teilnahme, womit er auch spiter den Studiengang
des Johannes Travers von Salis verfolgt. Dann sendet er wie-
der den Freunden seine neuesten Schriften oder bedeutende
Werke andrer Autoren, besorgt fiir sie Biicher, leiht ihnen solche
aus seiner Bibliothek, ja sogar eigene Manuscripte; er schreibt
auf den Wunsch des Gallicius in eine fiir dessen Sohn bestimmte
Bibel einige passende Worte und bewahrt das Buch wochenlang
auf, bis es endlich abgeholt wird. Er wird nicht miide, die
neuesten Nachrichten, die ihm selbst von allen Seiten zukommen,
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mitzuteilen, und besorgt Abschriften von wichtigen Beschliissen
oder langen Berichten iiber Religionsgespriche und wichtige poli-
tische Ereignisse. Wenn aber die Churer oder andre Freunde
aus Biinden nach Ziirich kommen, dann steht ihnen Bullingers
Haus offen; sie finden da gastliche Aufnahme, und trotz aller
Geschiifte weiss der Gastgeber immer noch ein Stiindchen
zu eriibrigen, um mit ihnen sich freundschaftlichem Gespriiche
hinzugeben.

Umgekehrt zeigen die Biindner sich bereit, die Dienstwillig-
keit der Ziircher, welche von ihnen so oft in Anspruch genommen
wird, zu vergelten, wo sie nur kénnen. Sie nehmen sich so
manches stellenlosen Geistlichen an, der mit Empfehlungen ihnen
zugesandt worden ist, bemiihen sich, ihm zu einer Pfarrei in
einer Biindner-Gemeinde zu verhelfen, und sorgen auch fiir Aus-
linder, die der Religion wegen ihre Heimat haben verlassen
miissen und nun, durch die Ziircher veranlasst, in Biinden eine
Zuflucht suchen. Auch die Geschenke erwidern sie, so gut es
eben mdoglich ist, indem sie Landesproducte senden, die in Ziirich
mehr oder weniger als Raritiit gelten konnen, wie Kastanien,
Konigsbirnen, Engadiner Fettkise oder auch Wildpret, Murmel-
tiere, Veltliner Wein und dergleichen. Gelegentlich kénnen sie
auch in irgend welchen Geschiften den Ziirchern oder wieder
deren Freunden sich niitzlich erweisen, drohende Verluste ab-
wenden. Die Nachrichten aus dem Norden vergelten sie durch
solche aus dem Siiden, berichten vor allem iiber die neuesten
Beschliisse des Concils; sie suchen seltene Biicher oder Heil-
mittel aus dem Siiden zu beschaffen, und wenn einer der Ziircher
einmal in ihr Land kommt, bezeugen sie ihm grosse Ehre und
sind wetteifernd bemiiht, sich ihm gefillig zu erweisen.

So ist es fast durchwegs ein freundliches Bild, das wir
durch die Briefe von den gegenseitigen Beziehungen gewinnen.
Ausserst anziehend stellt sich der Freundschaftsbund zwischen
Bullinger und Friedrich von Salis dar, und reinen Genuss ge-
withrt das innige, durch keinen Misston getriibte Verhiltnis des
Fabricius zu seinem Meister: keine dngstliche Vorsicht und scheue
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Zuriickhaltung hindert zwischen ihnen die freie Aussprache; es
ist, als ob ein treuer Vater zu seinem geliebten Sohne redete, der
seinerseits mit kindlicher Ehrerbietung und vollstem Vertrauen
zu jenem aufblickt und, was immer sein Herz bewegt, Freud
und Leid, Sorge und Verzagtheit offen vor ihm darlegt, um ge-
trostet und aufs Neue ermutigt wieder ans Werk zu gehen.
Nach Bullingers Tod nahm der Briefwechsel zusehends ab.
Rudolf Gualther, der jetzt an die Spitze der ziircherischen
Kirche trat, hatte schon lingere Zeit einen Teil der Correspondenz
gefiihrt und blieb noch Jahre lang in steter Verbindung mit
Caspar Hubenschmid in Chur und Scipio Lentulus in
Chiavenna. Ausser diesen beiden Minnern aber ist eigentlich
niemand zu nennen, der regelmdssige Beziehung zu Ziirich unter-
halten hitte, obwohl noch immer zahlreiche Biindner die dortigen
Schulen besuchten und manche Freundschaft firs Leben in der
Studienzeit geschlossen wurde. Immer seltener werden die schrift-
lichen Zeugnisse, zum Teil vielleicht, weil man sie nicht mehr
mit gleicker Sorgfalt aufbewahrte; noch mehr aber diirfte wohl
der Umstand dazu beigetragen haben, dass nach Hubenschmid
kein Ziircher mehr die biindnerische Synode leitete und das Be-
diirfnis nach engem Anschluss nicht mehr in gleichem Masse
empfunden wurde. Selten und fast nur bei besonderem Anlass
wandten sich die angesehensten Pfarrer in Biinden jetzt an ihre
ziircherischen Amtsbriider. Selbst der jiingere Pontisella macht
keine Ausnahme ; wenigstens ist nur eine ganz geringe Zahl von
Briefen an Gualther und Heinrich Wolf erhalten, und Scipio
Calandrinus schrieb zwar in den achtziger Jahren wiederholt
wegen der Schule, die in Sondrio errichtet worden war, an
Gualther, nur selten aber in der spiiteren Zeit an Heinrich Wolf
und den jiingeren Heinrich Bullinger, wihrend von Contius-Bisaz,
dem bedeutendsten unter den Engadiner Geistlichen, ein einziges
Schreiben an J. R. Stumpf und Joh. Stucki bekannt ist. Durch
einen lingeren Aufenthalt im Veltlin war der jiingere Bullinger
nicht nur mit seinem einstigen Hausgenossen Johannes von Salis
aufs neue befreundet geworden, sondern hatte auch verschiedene
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Geistliche benachbarter Thalschaften kennen gelernt, so Mar-
cellus und Andreoscha im Puschlav und J. O. Luchinus im Ober-
Engadin. Heinrich Wolf sodann stand auch mit verschiedenen
sehr angesehenen Biindnern, wie dem Geschichtschreiber Johannes
Guler, Andreas von Salis und Lucius Gugelberg von Moos in
freundschaftlichem Verhiltnis, wihrend der jiingere Zwingli dhn-
liche Beziehungen zu Johannes von Salis unterhielt.

Etwas besser sind wir unterrichtet iiber die Beziehungen,
die einen Sohn des Tobias Egli mit Graubiinden verkniipften.
Raphael Egli, auch sonst eine interessante Personlichkeit und
wohl wert, dass wir etwas linger bei ihm verweilen, war 1559
geboren und hatte in Chur noch den Unterricht des iilteren
Pontisella genossen, darauf in Chiavenna unter der Aufsicht von
Scipio Lentulus, der dafiir seinen Sohn Paul nach Chur zu Tobias
Egli sandte, seine Kenntnisse in den alten Sprachen erweitert
und das Italienische erlernt. Nach dem Tode des Vaters voll-
endete er seine Ausbildung in Ziirich, sowie an den Universi-
titen Genf und Basel und wurde 1582 fiir das in Sondrio zu
griindende parititische Seminar den Biindnern als Rector iiber-
lassen. Als die Schule schliesslich nach Chur verlegt werden
musste, nahm Egli zu Anfang des Jahres 1586 seine Entlassung
und wurde nun in idhnlicher Eigenschaft nach Winterthur ge-
sandt ; spiter erhielt er einen Ruf nach Ziirich und gelangte hier
zuletzt zur Wiirde eines Archidiacons, d. h. des obersten Pfarrers
am Grossmiinster. Neben seiner Amtsthitigkeit gab er mit meh-
reren angesehenen Minnern, die vom gleichen Wahne erfasst
waren, darunter besonders ein Dr. Niischeler, sich leidenschaft-
lich der Alchymie hin und kam dadurch nicht nur um sein
eigenes Vermogen, sondern geriet so tief in Schulden, dass er
schliesslich in der Bedriingnis sich aus dem Staube machte. Die
Fiirsprache guter Freunde konnte zwar nicht bewirken, dass er
wieder in seine Stellung eingesetzt wurde, verhalf ihm aber zu
einem ehrlichen Abschied, und es gelang ihm hierauf, in Mar-
burg als Professor der Theologie einen neuen Wirkungskreis zu
finden. Aus der Zeit nun, als Egli noch in Ziirich im Amte
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stand, haben sich mehrere Briefe an Johannes von Salis er-
halten, dessen Freundechaft er im Veltlin gewonnen hatte. Die
ersten zwei Schreiben (von 1591/92) haben Bezug auf die von
Salis gehegte Absicht, sich um ein Friulein aus der Ziircher
Familie Meiss zu bewerben. Im dritten Briefe aber, der vom
3. Januar 1595 datiert ist, finden wir Egli schon tief in Schulden
verstrickt durch seine Versuche im Goldmachen. Da auch Jo-
hannes Guler, der infolge gemeinsamer Studien in Genf und
Basel mit ihm eng befreundet war, keine Lust mehr zeigte, Egli
aus der Not zu helfen, sah er seine einzige Rettung in Salis,
und allem Anschein nach sprang dieser wirklich dem bedringten
Freunde bei in der Hoffnung, dass dessen Versuche doch noch
zu einem giinstizen Resultate fiihren wiirden. FEr konnte dies
um so eher thun, als er ein grosses Vermigen besass, — er
betrieb auch als einer der ersten in Biinden den Bergbau in
fachménnischer Weise; ausserdem war er offenbar ebenfalls der
Alchymie ergeben und glaubte an die Moglichkeit, Gold aus
geringeren Stoffen herzustellen. Uber seine neuesten Versuche
und Erfahrungen erstattete Egli in mehreren zum Teil sehr um-
fangreichen Briefen eingehenden Bericht und zeigte stets gute
Hoffnung. Doch das Glick war ihm nicht giinstig. Schon
Ende 1595 war seine Bedrdngnis wieder so schlimm, dass er
daran dachte, seine Stellung in Ziirich aufzugeben und mit Hilfe
der beiden Biindner Freunde in Chur in der vor dem obern
Thor gelegenen Besitzung Gulers St, Margrethen eine Druckerei
einzurichten, und nachdem dieser Plan, wie es scheint, keinen
Beifall gefunden, zeigte er Neigung, als Pfarrer nach Brusio (im
Puschlav) zu ziehen; er hatte dabei sein Augenmerk auf die
dortige Druckerei der Landolfi gerichtet, die er iibernehmen und
vergrossern zu konnen hoffte. Auch dieses Projekt kam aber
nicht zur Ausfilhrung, sondern Egli blieb in Ziirich und oblag
weiter seinen kostspieligen Versuchen, von denen er noch 1599
mit guter Zuversicht Rechenschaft gab. Mit der Ubersiedlung
nach Deutschland scheint die Verbindung abgebrochen worden
zu sein.
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Ausserst mangelhaft ist unsre Kenntnis der Beziehungen, die
zwischen Graubiinden und Basel unterhalten wurden, obschon
sie nach allem gar nicht unbedeutend gewesen sein konnen. Auf
das freundschaftliche Verhiiltnis des Salandronius zur Familie
Amerbach ist an andrer Stelle schon hingewiesen worden. Von
Biindnern der iiltern Generation, die in Basel studierten, kennen
wir nur Friedrich von Salis; er war ein Schiiler von Glarean
und Grynaeus und wandte wohl unter dem Einfluss des letz-
tern schon friih sich entschieden der Reformation zu. Auch
Johannes Travers hatte Beziehungen zu Basel ; durch Vermittlung
Glareaus liess er 1547 Sebastian Miinster um Belehrung {iber
den Mondlauf ersuchen und benutzte wohl den Anlass, um seinen
Sohn, der gerade studienhalber in Basel weilte, dem beriihmten
Gelehrten zu empfehlen. Miinster stellte miindliche Auskunft
bei einem Besuch, den er demmiichst dem Bischof von Chur ab-
statten wolle, in Aussicht. Es scheint aber nicht, dass er mit
Travers zusammentraf; denn er hiitte gewiss nicht versiumt,
sich von diesem Mitteilungen iiber das Engadin machen zu lassen,
wodurch die spiitere Klage gegen die (‘osmographie vermieden
worden wiire. Aus Anlass derselben kam Travers 1554 selbst
nach Basel und lernte Simon Sulzer kennen, dem er spiter
wiederholt junge Biindner empfahl. Von Studenten aus Grau-
biinden, die um diese Zeit die Basler Hochschule besuchten, ist
ausser dem iiltern Sohn des Gallicius noch Hans von Jochberg
von Sagens im Oberland und Christian von Sax bekannt; sie
wohnten eine Zeitlang bei einem Landsmann, Johann Heinrich
Kniiblin (Padioneus)!), der an der Miinsterschule Thomas Platters
Provisor war. Waeil sie mit zwel andern Landsleuten, die ebenfalls
des Pmdioneus Kostginger waren, sich nicht vertragen konnten,
siedelten sie spiiter zu Hans Eblinger iiber, und hier gesellte sich
zu ihnen Hans Travers. Auch der Sohn Friedrichs von Salis

)y Vel Th. Burckhardt-Biedermann, (reschichte des Gymnasiums zu
Basel, 5. 45f. Der deutsche Namen (Knéblin) ergibt sich aus zwei Schrei-
ben an Gallus von Jochberg im Staatsarchiv in Chur (beide von 1554).

12



178 Die Beziehungen Graubiindens zur Kidgenossenschaft,

hielt sich mehrere Jahre in Basel auf, um da seine Bildung zu
vollenden, und noch spiter treffen wir Johannes Guler, widhrend
ein anderer Biindner, Joh. Nic. Stupan, sogar als Professor an
der Hochschule wirkte. Zu den italienischen Reformierten in
Biinden unterhielt Ceelius Secundus Curio Beziehungen; auch
liess er 1554 eine Schrift de amplitudine regni Dei, deren Publi-
cation man in Basel nicht gestatten wollte, in Puschlav drucken.
Nach all diesen Andeutungen kinnte man auch auf einen regen
brieflichen Verkehr schliessen wollen: jedoch ist davon nur ganz
wenig erhalten und ein regelmiissiger Briefwechsel wie mit Ziirich
gar nicht nachzuweisen.

Weit weniger noch wissen wir von Beziehungen zu Bern.
Zwar sind in dem dortigen Archive eine Reihe von Actenstiicken
aufbewahrt, welche die reformierte Gemeinde in Cliaven betreffen
und wahrscheinlich durch den Sohn des Scipio Lentulus nach
Bern gebracht worden sind: Briefe aber kennen wir gar nicht.
Baling, der ja von Chur aus nach Thun und das zweite Mal
nach Bern iibergesiedelt war, scheint {iberhaupt kein eifriger Brief-
schreiber gewesen zu sein, und da eine eigentliche Hochschule
nicht bestand, kam es wohl auch gar nicht vor, dass junge Biindner
sich zu Studienzwecken nach Bern begaben.

Ahnlich verhilt es sich mit Genf: von einem Schreiben,
das Calvin an Hercules von Salis richtete, wissen wir nur aus
der Correspondenz des Fabricius, und daneben ist einzig ein
Brief Bezas aus dem Jahre 1582 an den Churer Antistes zu er-
wiahnen. Beza kannte nicht einmal den Namen desselben; erst
Gualther, der das Schreiben vermittelte, setzte Hubenschmids
Namen auf der Adresse ein. Von dem Rufe der Genfer Uni-
versitit angelockt, wandten sich nicht selten auch junge Biindner
dorthin.

Finzig St. Gallen hat unter den reformierten Orten in
dem iiber ein Vierteljahrhundert sich erstreckenden Briefwechsel
Comanders mit Vadian im Kleinen ein Gegenstiick zu der Corres-
pondenz mit Ziirich aufzuweisen. Von andern Freunden und
Bekannten des St. Galler Biirgermeisters in Biinden ist neben



besonders zu Ziirich, im XVI. Jahrhundert. 179

Salandronius, der in der vadianischen Briefsammlung nur mit
vier, aber inhaltreichen Stiicken vertreten ist, noch Martin Seger
in Maienfeld zu nennen. Auch ein Schreiben des Lemnius ist
auf uns gekommen; es scheint aber, dass er sich umsonst be-
miihte, mit dem beriihmten Humanisten in nihere Beziehung zu
treten. Von Vergerio wissen wir, dass er schon kurz nach seiner
Ankunft in Biinden sich in die untere Schweiz begab und auf
seiner Reise auch St. Gallen beriihrte, wihrend wir von Niger
ein kleines Gedicht zur Empfehlung einer Schrift Vadians kennen.

Wenn wir zum Schluss noch die privaten Beziehungen zu
den katholischen Orten in der Eidgenossenschaft beriihren
wollen, so ist auch hier zu sagen, dass die Quellen iiusserst
diirftig sind und fast nur gelegentliche Andeutungen in dem
Briefwechsel mit Ziirich einigen Aufschluss gewihren. Es ergibt
sich daraus, dass namentlich Aegidius Tschudi es verstand, in
allen drei Biinden seinen Einfluss zur Geltung zu bringen. Das eine
Haupt des Gotteshausbundes, der Biirgermeister Ambrosius Marti,
kam durch die Heirat seiner Tochter mit einem Verwandten
Tschudis in engere Beziehung zu diesem, der selbst der Hoch-
zeit beiwohnte, wihrend im Obern Bund Stoffel von Capol mit
dem Geschichtschreiber verschwiigert, und im Zehngerichtenbund
Dietegen von Salis, der osterreichische Vogt in Castels, ihm be-
freundet war. Im Grauen Bunde unterhielten ausserdem noch
drei Minnner von hichstem Einfluss private Beziehungen zu den
katholischen Eidgenossen: Dr. Johannes Planta, der Herr von
Riziins, Landrichter Cabalzar und Johann Florin von Disentis.

* *
*

Es ist kein einheitliches und nicht immer ein erfreuliches
Bild, das die Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft
im sechszehnten Jahrhundert gewihren. Die Aufnahme der III
Biinde als ein vollberechtigtes Bundesglied, die zu Anfang dieses
Zeitraumes aufs schénste vorbereitet war und unmittelbar bevor-
zustehen schien, wurde durch die Glaubensspaltung hingehalten
und schliesslich ganz verunméglicht, sodass am Schluss des
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Jahrhunderts der Bund, statt gekriftigt und enger gekniipft zu
sein, sich gelockert hatte. Die enge Verbindung der reformierten
wie der katholischen Biindner mit ihren Glaubensgenossen in der
Eidgenossenschaft gewihrte hiefiir keinen Ersatz; denn sie konnte
nicht den volligen Anschluss an eine der beiden eidgenissischen
Parteien bewirken und forderte nur den zwischen den Biinden
selbst schon bestehenden Gegensatz.

In den im Verlauf des Jahrhunderts ausserordentlich ge-
steigerten und mannigfach erweiterten Beziehungen zwischen den
Verbiindeten tritt infolge dieser Verhiltnisse oft ein bedauerlicher
Mangel an wirklich bundesgengssischer Gesinnung zu Tage. Wo
jedoch das Glaubensbekenntnis nicht in Frage kommt, zeugt das
gegenseitige Verhalten im grossen Ganzen von dem Bestreben,
den Verpflichtungen, die das Biindnis auferlegte, nachzukommen
und nicht nur dem Wortlaut, sondern dem Geist des Bundesver-
trages gerecht zu werden, so namentlich in Ausiibung der ge-
treuen Aufsicht, und zwar sind hiebei die III Biinde, wie meist
der Kleine dem Grossen gegeniiber, mehr die Empfangenden
als die Gebenden. Was aber von dem Verhiltnis der VII alten
Orte zu ihren Bundesgenossen gilt, das lisst sich in éhnlicher
Weise auch von den Beziehungen zwischen den Glaubensver-
wandten sagen, und ganz besonders findet es seine Anwendung
auf die Beziehungen zu Ziirich, dem das reformierte Graubiinden
zu hochstem Danke verpflichtet ist.



Inhaltsubersicht.

Vorwort S. 31.

I. Das erste Viertel des XVI. Jahrhunderts S. 32— 54.

Enge Verbindung infolge des Schwabenkrieges S. 33. — Selbstandige
aussere Politik der Biindner in den Mailinderfeldzigen S. 34. —
Die Erwerbung von Veltlin, Cliven und Bormio 8. 38. — Die
franzosische Vereinung S. 42. — Sonstige Haltung dem Ausland
gegeniiber S. 45. — Innere Angelegenheiten; die Bischife Heinrich
von Hewen und Paul Ziegler S. 45. — Verkehr S. 50. — Vermitt-
lung der Eidgenossen in Streitigkeiten S. 52.

Il. Die officiellen Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft, be-
sonders zu Ziirich, von 1525—1600 S. 54—143.

a) Bundexsverhiltnis. Verinderung in der Stellung der III Biinde
zur Kidgenosssenschaft infolge der Reformation S. 54. - Vergeb-
liche Versuche um Erweiterung des Bilndnisses zu einem Bund der
XIII Orte mit den III Binden, Anniherung an die reformierten
Orte S. 60. — Teilnahme an den Tagsatzungen S. 69.

b) Aussere Politik. Die Eidgenossen und die aussere Politik der
I11 Biinde 8. 70. — Die franzosische Vereinung S. 71. — Parteiung
in Graubiinden S. 71. — EKnthaltung von auswirtigen Biindnissen
nicht durchfiahrbar 8. 73. — Die dsterreichisch-spanische Partei
S. 74. -— Krneuerung des franzosischen Bandnisses 1549/60 8. 79.
Ritickwirkung auf das Verhiltnis zu Mailand S. 81. — Erneuerung
der Vereinung mit Frankreich in den Jahren 1564/65 und 1582
S. 83. — Mailindisch-spanische Umtriebe S. 87.

¢) Innere Angelegenheiten. Die Processe des Abtes Theodor
Schlegel und des Dr. Johannes Planta S. 88. — Streitigkeiten mit
den Abten von Pfivers und den Bischofen von Chur 8. 90. —



182 Inhaltsiibersicht.

Der Streit zwisehen Zuoz und den Gemeinden Ob-Fontana-Merla

S. 98. —" Anstinde mit Osterreich S. 99. — Streit zwischen den
VII alten Orten und den III Biinden um die Schirmherrschaft iiber
Haldenstein S. 100. — Anstinde mit den Unterthanen des Klosters
Pfavers S. 104. — Der Plan, statt der Tardisbriicke eine neue bei
Maienfeld zu erbauen S. 105.

d) Verkehr. Die Getreideeinfuhr aus der Kidgenossenschaft nach
Biinden und daraus sich ergebende Anstinde mit den III Orten
Zirich, Schwyz und Glarus S. 109. — Gegenseitice Beschwerden
wegen Zollsteigerung S. 119. — Anstinde mit den III Lindern
S. 120.

e) Die Klage der Engadiner gegen die Cosmographie Sebastian Miinsters
S. 122,

f) Religionsangelegenheiten. Knger Anschluss der Refor-
mierten an Zirich S. 126. — Vergeblicher Versuch der katholischen
Orte, die III Binde dem alten Glauben zu erhalten S. 129. — Die
Haltung Ziirichs nach dem zweiten Cappelerkrieg 5. 134. — Kin-
wirkung der katholischen Orte S. 140.

lll. Die privaten Beziehungen Graubiindens zur Eidgenossenschaft, vor
allem zu Zirich, im XVI. Jahrhundert S. 144—180.

Allgemeines iiber den Briefwechsel S. 144,

a) Zwinglis Beziehungen zu Graubiinden. Jak. Salzmann,
(Salandronius), Laur. Mer, Joh. Comander, Nik. Baling (Pfister),
Joh. Blaxsius, Petrus und Ludw. Tschudi, Luc. Tscharner, Mart.
Seger, Ulr. Bolt, Franc. Niger S. 147—150.

b) Die Beziehungen zu Zirich zur Zeit Bullingers. Die
Briefschreiber : Comander, Blasius, Baling S. 151. — Phil. Grallicius
S. 151, — Joh. Fabricius Montanus 8. 1562. — Tob. Egli S. 154.
Ulr. Campell S. 1565. — Casp. Hubenschmid S. 156. — Joh. Ponti-
sella, Vater und Sohn 8. 156. — Joh. Bapt. Miller S. 157. —
Die Birgermeister von Chur 8. 157. — Die franzosischen Gesandten
in Graubiinden S. 158. — Mart. Seger und flor. Chinlius S, 158, —
Joh. Travers S.158. — Friedr. v. Salis S. 160. — Petr. Parisotus
Bergomas S. 162. — Aug. Maynard, Camillus Renatus, Hier. Zanchius
und Scipio Lentulus 8. 162. — Franc. Niger S. 163. — Petr.
Paul. Vergerius und Barthol. Maturus 8. 164. —— Rud. und Herc.
von Salis S. 164. — Paulus Gadius, Ulysses Martinengus, Barth,
Paravicini, Lue. Quadrio, Annib. Guicciardi, Julins von Mailand
und Scipio Calandrinus S. 164. — Joh. Beccaria und Giov. Vis-
cardi 8. 165,



Inhaltsiibersicht. 183

Inhalt der Briefe. Allgemeines S. 165. — Kirchliche Angelegen-

heiten S. 166. — Verhiltnis der beiden Confessionen S. 167. —
Eigenartige politische Verhiltnisse in Graubiinden S. 168. — Schul-
wesen S. 168 (vgl. S. 137f.). — Anteil Graubiindens an der wissen-
schaftlichen Forschung 8. 169. — Personliche Beziehungen S. 171. —
Bullinger S. 172. — Die Biindner S. 173.

<) Die Beziehungen zu Zivich nach Bullingers Tod.

Allgemeines S. 174. — Raph. Egli 8. 175.

d) Beziehungen zu den anderen reformierten Orten:

Basel, Bern, Genf, St. Gallen S. 177.

e) Private Beziehungen zu den katholischen Orten S. 179.

S.
S.

Schlusswort S. 179.

Berichtigungen.

46, Z. 19 lies zu st. uz.
51, Z. 16 ist «lowmel» filschlich mit Lohrinde erklirt; eine

kiirzlich gefundene Notiz in den Ratsprotokollen von St. Gallen zeigt,
dass die frither nicht gewagte Erklirung = lamella, Messerklinge, die
richtige ist.

8.

.79, Z. 11, lies thue st. thun; Anm. 1, Z. 2, lies seinen st. seiuen.

o

78, Z.8, lies 1547 st. 1548: Z. 24 streiche das . hinter Kriegsvolk.

80, in der untersten Zeile des Textes lies auf einen st. einem.
87, Anm. 7. 1, lies 1582 st. 15H83.

. 89, Z. 18, lies dass st. duss,

97, 7Z. 7, lies gunstiger st. glinstigen,
99, 7. 12, lies werde <t. wurde,

. 106, Z. 21, lies diese st, diesc.

133, Anm. 1. Z. 6, lies mit den beiden andern Binden.
165, Z. 21. lies Briefwechsel



Leere Seite
Blank page
Page vide



	Die Beziehungen Graubündens zur Eidgenossenschaft, besonders zu Zürich im XVI. Jahrhundert

